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gesamten EU und erstellt auf diesen Informationen beruhende Empfehlungen zur 
Verbesserung der Situation. Die GRA untersuchte die in Zusammenhang mit der 
Pandemie gesetzten Maßnahmen in den EU-Mitgliedstaaten und ihre Auswirkun-
gen auf die Menschenrechte. Die Agentur unterstützte die EU-Mitgliedstaaten 
konkret mit praxisnahen Ratschlägen und Berichten etwa in den Bereichen Opfer-
schutz, rechtlicher Zusammenarbeit, Antidiskriminierung, Rassismus, Kinderrech-
ten, der Integration von Roma, Migration und Asyl sowie Datenschutz und Privat-
sphäre. Österreich arbeitet mit der GRA und deren Direktor Michael O’Flaherty 
seit deren Gründung eng zusammen.

Strukturierte Menschenrechtsdialoge 
Die EU wendet eigene Leitlinien für Menschenrechtsdialoge an und legt dabei 
unterschiedliche Dialogformen fest: Strukturierte Menschenrechtsdialoge, ad-
hoc Dialoge, Dialoge mit Staatengruppen sowie Experteninnen- und Experten-
treffen mit gleichgesinnten Staaten im Vorfeld von menschenrechtlichen Groß-
veranstaltungen. Die EU hält Menschenrechtsdialoge mit über 40 Staaten und 
Staatengruppen ab, wobei die jeweils besprochenen Themen, Problembereiche 
und Kooperationsmöglichkeiten von Fall zu Fall festgelegt werden. So werden 
beispielsweise besonders oft die Themenbereiche Minderheitenrechte, Frauen-
rechte, Todesstrafe, Religions- und Glaubensfreiheit, Demokratisierung, Rechts-
staatlichkeit, Kinderrechte und Entwicklung der Zivilgesellschaft angesprochen. 
Die EU ist dabei bemüht, auch die Zivilgesellschaft aktiv einzubeziehen, etwa 
durch gemeinsame Vorbereitungstreffen im Vorfeld der Dialoge. Die Dialoge 
finden meist abwechselnd in der EU und im jeweiligen Partnerstaat statt. Auf-
grund der COVID-19-Pandemie mussten die Menschenrechtsdialoge und -kon-
sultationen sowie Unterausschüsse der EU ab März virtuell abgehalten werden. 
Gespräche wurden mit der AU, mit Ägypten, Afghanistan, Algerien, Argentinien, 
Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahrain, Bangladesch, Brasilien, Chile, Ecu-
ador, Georgien, Indien, Irak, Japan, Jordanien, Südkorea, Kambodscha, Kanada, 
Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kolumbien, Kuba, Mexiko, der Republik Moldau, 
Mongolei, Myanmar, Neuseeland, Nigeria, Pakistan, Palästina, Peru, Schweiz, Sri 
Lanka, Südafrika, Tadschikistan, Taiwan, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan, Viet-
nam, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie den Kandidatenländern Alba-
nien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und der 
Türkei geführt. Der Dialog mit dem Iran ist seit 2004 suspendiert. Mit Russland 
wurde kein Dialog angesetzt. Vorbereitungen für einen Menschenrechtsdialog mit 
Saudi-Arabien im kommenden Jahr sind im Gange. 

3.6.4 Menschenrechte im Europarat
Das Menschenrechtsschutzsystem des Europarates beruht auf der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) und der rechtlichen Bindungswirkung der 
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Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). Mit dem 
im Jahr 2019 beendeten „Interlaken-Prozess“, der auf eine Stärkung des EMRK-
Systems und dessen langfristige Effektivität abzielt, und mit dem 14. Zusatzpro-
tokoll zur EMRK wurden wichtige Schritte zur Nachhaltigkeit des EMRK-Systems 
gesetzt, deren Umsetzung begonnen wurde. Anlässlich der (virtuellen) Minister-
konferenz des Europarates am 4. November wurde eine Entscheidung zum Inter-
laken-Prozess angenommen, die als Bestandsaufnahme und weiterer Wegweiser 
dienen soll. Im Zuge dieser Reformen wurde die sehr hohe Zahl anhängiger Fälle 
stark verringert. Von ursprünglich über 160.000 pendelte sie sich in den letzten 
Jahren auf etwa 60.000 Fälle ein. 

Seit der Reformkonferenz in Brüssel 2015 liegt der Arbeitsschwerpunkt auf der 
Umsetzung von EGMR-Urteilen durch die Mitgliedstaaten. 

Mit 1. August 2018 ist in Folge der Ratifikation durch zehn Staaten das 16. Zusatz-
protokoll zur EMRK in Kraft getreten, es wurde seitdem durch drei weitere Staa-
ten ratifiziert. Es erlaubt den jeweiligen Höchstgerichten, den EGMR vorab um 
Rechtsgutachten in Fragen zur Auslegung und Anwendung der EMRK zu ersuchen, 
eine Möglichkeit, die bislang Frankreich, Armenien und die Slowakei genutzt 
haben.

Die EMRK sieht unter Art. 15 im Falle eines Notstands die Möglichkeit vor, die 
Anwendung einzelner Bestimmungen der EMRK auszusetzen (Notstandsklausel). 
Bislang war diese v.a. in Zusammenhang mit Kriegen, Konflikten oder Terroran-
griffen angewendet worden, so etwa in der Ukraine ab 2015 durch den Konflikt 
im Ostteil des Landes sowie auf der Krim, in Frankreich aufgrund der Terroran-
schläge 2015 und in der Türkei nach dem Putschversuch im Juli 2016. Die COVID-
19-Pandemie brachte eine neuartige Anwendung der Aussetzung, im Zuge derer 
insgesamt zehn Mitgliedstaaten (Albanien, Armenien, Estland, Georgien, Lett-
land, Nordmazedonien, Republik Moldau, Rumänien, San Marino und Serbien) 
den Artikel 15 in Bezug auf ihre Notfallmaßnahmen und den hierdurch notwendi-
gen Einschränkungen in Anspruch nahmen. Der Großteil der Vertragsstaaten sah 
diese jedoch durch die bestehenden Möglichkeiten unter der EMRK gedeckt. Die 
Einhaltung der menschenrechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedsstaaten wurde 
durch die Generalsekretärin in einem im Frühjahr veröffentlichten „Toolkit“ bekräf-
tigt und unterstützt. Das Instrumentarium sollte dazu beitragen, dass die von 
den Vertragsstaaten während der COVID-19-Pandemie ergriffenen Maßnahmen 
proportional zur Bedrohung durch die Ausbreitung des Virus blieben und zeitlich 
begrenzt waren. 

Die Nicht-Umsetzung von EGMR-Urteilen führt im Europarat zu heftigen 
Debatten. Die lange Auseinandersetzung mit Aserbaidschan rund um die 
Umsetzung des EGMR-Urteils im Fall Ilgar Mammadov fand ein Ende. Hier war 
Ende 2017 erstmals Art. 46 Abs. 4 EMRK angewendet worden. Dieser wurde mit 
dem 14. Zusatzprotokoll eingeführt und erlaubt es dem Ministerkomitee, den 
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Der Green Climate Fund (GCF) ist einer der wichtigsten internationalen Klima-
fonds und eines von mehreren Instrumenten, um die Ziele des Übereinkommens 
von Paris zu erreichen. Im Oktober 2019 erfolgte die Wiederauffüllung des Fonds 
für die Periode 2020 bis 2023. Österreich leistete als ersten Schritt dazu einen 
Beitrag von 30 Millionen Euro. Dieses Jahr wurde der Beitrag um 100 Millionen 
Euro auf insgesamt 130 Millionen Euro aufgestockt.

3.7.2 Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)
Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der absehbaren Folgewirkungen wurde 
die von 22. -26.  Februar 2021 geplante 5. Tagung der UNEA, der Umweltver-
sammlung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), auf das Früh-
jahr 2022 verschoben. Es fanden nur virtuelle, vorbereitendende Treffen auf Fach-
ebene statt. Außerdem liefen erste Vorbereitungen für die im Jahr 2022 statt-
findenden Feierlichkeiten zum 50-Jahre-Jubiläum der Gründung von UNEP (1972 
Stockholm).

3.7.3 Globale Umweltschutzabkommen und – initiativen
Aufgrund der COVID-19-Pandemie musste die 15. Konferenz der Vertragsparteien 
zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Conference of the Parties of 
the Convention on Biological Diversity / COP15 CBD) von Oktober auf kommen-
des Jahr verschoben werden. Damit wird der Beschluss neuer globaler Biodiver-
sitätsziele post-2020 erst 2021 erfolgen. Ebenso mussten Vorbereitungskonfe-
renzen der Unterorgane des Übereinkommens verlegt werden. Die Frage, inwie-
weit Vorbereitungssitzungen für COP15 auch virtuell einberufen werden können, 
wurde im Rahmen der CBD umfassend diskutiert.

Im Februar fand die zweite Sitzung der CBD Arbeitsgruppe zu einem post-2020 
Aktionsrahmen für die Biodiversität in Rom (Italien) statt. Es wurde ein erster Ent-
wurf für einen Biodiversitäts-Aktionsrahmen diskutiert. Die dritte, abschließende 
Sitzung wurde pandemiebedingt verschoben.

Im November wurde eine außerordentliche Vertragsstaatenkonferenz der CBD 
einberufen, deren Aufgabe es war, ein Interimsbudget für das kommende Jahr zu 
beschließen. Dies erfolgte im Wege eines schriftlichen Verfahrens.

Am 30. September fand in New York im Rahmen der 75. Generalversammlung der 
Vereinten Nationen ein (teilweise virtueller) Biodiversitäts-Gipfel der Staats- 
und Regierungschefs und -chefinnen der Vereinten Nationen statt. Für Öster-
reich nahm Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Form eines Videostate-
ments teil. Der Gipfel betonte die Notwendigkeit des Erhalts der Biodiversität als 
Lebensgrundlage für die Menschen und als wichtiges Element im Kampf gegen 
den Klimawandel. Die Zusammenhänge zwischen dem Schutz der Natur und der 
Verhinderung weiterer weltweiter zoonotischer Pandemien wurde ebenso the-



162

Multilaterales Engagement Österreichs

matisiert wie die Bedeutung der Biodiversität für die menschliche Gesundheit. 
Am Rande des Gipfels wurde ein „Leaders Pledge for Nature“ aufgelegt, der von 
Österreich, der EU sowie von mehr als 70 anderen Staaten unterzeichnet wurde.

Im Rahmen des Stockholmer Übereinkommens über Persistant Organic Pol-
lutants (POPs) fand von 27. Oktober bis 5. November 2020 die Best Available 
Techniques/Best Environmental Practices Gruppe (BAT/BEP-Gruppe) statt, die 
Empfehlungen an die 10. Vertragsstaatenkonferenz ausarbeitete. Der Leitfaden 
zu Altlasten wurde vorgestellt und diskutiert.

Im Rahmen des Rotterdamer Übereinkommens über Prior Informed Consent 
(PIC) befasste sich der 16. Prüfungsausschuss (8.–11.  September) mit Empfeh-
lungen zur Aufnahme weiterer Industriechemikalien und Pestizide in Anlage  III. 
Behandelt wurden das Flammschutzmittel Decabromdiphenylether (decaBDE) 
(Decision Guidance Document) sowie entsprechend den Kriterien der Anlage II 
die Gruppe der PFOA-Chemikalien (Industriechemikalie Perfluoroktansäure).

Im Rahmen des Basler Übereinkommens wurde die Überarbeitung der Anhänge 
2, 3 und 4 des Übereinkommens fortgesetzt. Österreich beteiligte sich im Rah-
men der EU an Vorschlägen zu einer Anpassung der Anhänge 4a und 4b des 
Abkommens an den technischen Fortschritt. Als Ergebnis dieser Arbeiten hat die 
EU einen Änderungsvorschlag für die Anhänge 4a und 4b für eine Beschlussfas-
sung auf der 15. Vertragsparteienkonferenz eingebracht. Ebenfalls in der Arbeits-
gruppe diskutiert wurde die Problematik der Exporte von Elektro-Altgeräten 
(EAGs) in G77-Staaten. Die Schweiz und Ghana brachten einen Änderungsvor-
schlag zum Anhang 2 des Abkommens ein, der auch eine Kontrolle ungefährlicher 
EAGs ermöglicht. Die EU unterstützte diesen Vorschlag.

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030 (Sendai-Rahmen-
werk): Im Rahmen der 75. GV der VN verständigten sich die Staaten auf eine 
Halbzeitüberprüfung des Rahmenwerks, die für 2023 angesetzt wurde. Öster-
reich beteiligte sich aktiv beim nun angelaufenen Monitoring der Zielvereinba-
rungen.

Die für Oktober vorgesehene Vorbereitung der 15. Vertragsstaatenkonferenz der 
VN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) im Rahmen des 
Ausschusses zur Überprüfung der Implementierung des Übereinkommens (CRIC) 
wurde COVID-19-bedingt verschoben. Österreich stellt für die Jahre 2019–2021 
wieder, wie schon in den Jahren 2009–2013, einen der Vizepräsidenten dieser 
Konvention.

Sicheres Chemikalien- und Abfallmanagement soll im Nachfolgeinstrument zur 
globalen Chemikalienstrategie SAICM Beyond 2020 massiv gestärkt werden. Ein 
Verhandlungsprozess, der von zwei Vorsitzenden begleitet wird, soll dazu zwi-
schen den Konferenzen Empfehlungen entwickeln. Regierungen, internationale 
Organisationen, insbesondere die Mitglieder des Inter-Organisation Programme 
for the Sound Management of Chemicals (IOMC), Nichtregierungsorganisationen 
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und Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft (Science Policy Interface, SPI) 
sollen darauf hinarbeiten, insbesondere das Nachhaltigkeitsziel 12.4 der Agenda 
2030 (umweltverträglicher Umgang mit Chemikalien und Abfällen) zu erreichen.

Die Beschlussfassung obliegt der 5. Internationalen Chemikalien-Management-
Konferenz (ICCM5). Zu deren Vorbereitung fanden virtuelle Arbeitsgruppen zu den 
Zielen, inhaltlichen Schwerpunktthemen, „Governance“ und Finanzierung statt, an 
denen sich Österreich im Rahmen der EU aktiv beteiligte. Österreich unterstützte 
das Spezielle Programm zum Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern.

Drei Jahre nach Inkrafttreten steht das Auslaufen quecksilberhältiger Erzeug-
nisse Ende des Jahres im Fokus. Das Sekretariat des Übereinkommens führte 
zahlreiche Informationsveranstaltungen für die breite Öffentlichkeit virtuell durch 
und unterstützt die Arbeit der Fachgruppen zur Revision der Anlagen A und B, 
zu Freisetzungen von Quecksilber, Abfallgrenzwerten und Monitoring. Österreich 
unterstützte ebenfalls das Spezifische Internationale Programm (SIP) zum Kapazi-
tätsaufbau in Entwicklungsländern.

Die im Rahmen der Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora (CITES) geplanten internationalen Sitzungen (Ständiger 
Ausschuss, Tier- und Pflanzenausschuss) wurden entweder abgesagt oder auf das 
kommende Jahr verschoben.

Die für September geplante 68. Tagung der Walfangkommission wurde verscho-
ben. Das Budget wurde im schriftlichen Verfahren beschlossen.

Von 23.–27. November fanden die 12. Konferenz der Vertragsparteien des Wie-
ner Übereinkommens zum Schutz der Ozonschicht und die 32. Tagung der 
Vertragsparteien zum Montrealer Protokoll über Stoffe, die zum Abbau der 
Ozonschicht führen, statt (COVID-19-bedingt in verkürzter Form und virtuell). 
Die vorgesehene Wiederauffüllung des Multilateralen Fonds des Montrealer Pro-
tokolls für das Triennium 2021–2023 wurde verschoben. Es wurde ein interimis-
tisches Budget für den Multilateralen Fonds zur Umsetzung des Protokolls ver-
abschiedet, das es ermöglicht, bis zu einer endgültigen Entscheidung über die 
Wiederauffüllung des Fonds, die aus der derzeitigen Finanzierungsperiode ver-
fügbaren Mittel sowie andere Mittel für laufende Projekte im nächsten Triennium 
zu verwenden. Auch für die beiden Treuhandfonds des Wiener Übereinkommens 
und des Montreal Protokolls wurden interimistische Budgets für 2021 verabschie-
det und alle notwendigen Funktionen neu besetzt bzw. verlängert, um die Fort-
setzung der Arbeiten zur Umsetzung des Montrealer Protokolls zu gewährleisten.

Das Engagement Österreichs für die Alpenkonvention war auch nach Über-
gabe der Präsidentschaft im Jahr 2019 ungebrochen. Das Jahr stand im Zeichen 
des Themas Klima sowie der Schwerpunkte, die Frankreich als aktuelle Präsi-
dentschaft gesetzt hatte: Biodiversität, Wasser, Luft und nachhaltiger Touris-
mus. Zu Biodiversität und Wasser wurden Deklarationen ausgearbeitet, die bei 
der XVI. Tagung der Alpenkonferenz am 10. Dezember von den Ministerinnen und 
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Ministern der Alpenstaaten angenommen wurden. Zu Luftqualität wurde unter 
französischer Federführung und unter Mitarbeit österreichischer Expertinnen 
und Experten ein Alpenzustandsbericht zum Thema Luftqualität im Alpenraum 
erstellt. Darin werden Daten über die Luftgüte präsentiert und Empfehlungen an 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger formuliert. Zum nachhaltigen 
Tourismus konnte nach anfänglichen Diskussionen über ein Labelling-Instrument 
für Tourismusprojekte, von dem sich Österreich, wie andere Alpenstaaten, klar 
distanziert hatte, mit der Ausarbeitung einer Indikatorliste für nachhaltige Tou-
rismusdestinationen begonnen werden. Die Workshop-Reihe zu Tourismus und 
unterschiedlichen Schwerpunkten musste aufgrund der COVID-19-Pandemie vir-
tuell abgehalten werden. Österreich verschob die geplante Konferenz zu Touris-
mus und Gesundheit auf Mai kommenden Jahres.

Der Alpine Klimabeirat der Alpenkonvention und PLANALP – die Arbeitsgruppe 
zu Naturgefahren – arbeiteten unter österreichischem Vorsitz. Der Klimabeirat 
konnte mit der Ausarbeitung von 30 Umsetzungspfaden zur Implementierung des 
Alpinen Klimazielsystems 2050 sowie mit einem Klimaaktionsplan 2.0, welcher 
der Alpenkonferenz zur Annahme vorgelegt wurde, einen Schritt in Richtung kli-
maneutrale und klimaresiliente Alpen 2050 gehen. Im Herbst begannen die Arbei-
ten zur Etablierung einer Gemeinschaft von Umsetzerinnen und Umsetzern der 
Pfade. Ein Meilenstein dabei ist die neue Website des ACB, die zur Vermittlung 
von Informationen über Ziele und Umsetzungspfade dient und Austauschmöglich-
keiten auf einer Community Plattform bietet (www.alpineclimate2050.org).

3.7.4 Nachhaltige Energie 
Sustainable Energy For All (SEforALL) ist eine von Österreich anerkannte Quasi-
Internationale Organisation (QuiO) mit Sitz in Wien. Sie wurde 2011 als globale 
Initiative durch den damaligen VN-GS Ban Ki-moon gegründet. Gemeinsam mit 
anderen internationalen Organisationen, die im Energiebereich tätig sind, reprä-
sentiert SEforALL Wien als Energy Hub, und trägt damit wesentlich zur Positio-
nierung des Amtssitzes Wien im internationalen Kontext bei.

Als Multi-Stakeholder-Plattform arbeitet SEforALL mit Regierungen, dem Privat-
sektor und der Zivilgesellschaft zusammen, um das SDG 7 (leistbare und saubere 
Energie für alle) und die im Pariser Übereinkommen aus 2015 geforderte Reduktion 
von Treibhausgas-Emissionen zur Begrenzung der Erderwärmung unter 2° Celsius 
zu erreichen. Die Schwerpunkte von SEforALL wurden auf Dekarbonisierung und 
die Bekämpfung von Energiearmut gelegt, insbesondere durch die Identifizierung 
von Regionen mit extremer Energiearmut. Durch verschiedene Initiativen in Berei-
chen wie Energieeffizienz (Kühlung, Energie und Transport), Leave No One Behind 
(Zugang zu Elektrizität in Afrika, Kochen, Energie und Umwelt oder Energie und 
Vertriebene) wird versucht, einen universellen Zugang zu nachhaltiger Energie 
zu ermöglichen. SEforALL hatte wesentlich dazu beigetragen, den universellen 
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Zugang zu leistbarer, nachhaltiger und moderner Energie als SDG 7 zu verankern 
und leistete weiterhin wertvolle Arbeit in den Bereichen Advocacy und Bewusst-
seinsbildung, insbesondere bei Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträ-
ger aus Politik und Wirtschaft. In der letzten Dekade zur Erreichung der Agenda 
2030 lag aber nunmehr der Fokus der Organisation auf der Umsetzung von Pro-
jekten, gemeinsam etwa mit internationalen Finanzinstitutionen. Das soll gleich-
zeitig auch Finanzierungen ermöglichen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie veranstaltete SEforALL eine Reihe von Work-
shops nur virtuell, z. B. zum Thema Finanzierung der Energiewende. Das SEforALL-
Forum 2020 in Kigali, Ruanda wurde auf 2022 verschoben, um einen persönlichen 
Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu ermöglichen. Andererseits 
begann SEforAll mit der „Recover Better“ Strategie des VN-GS zusammenzuarbei-
ten. Vor allem die dezentrale Energieversorgung von Kliniken in ländlichen Gebie-
ten ist in Zeiten von Pandemien wichtig.

Die CEO Damilola Ogunbiyi (Nigeria) trat ihre neue Funktion an und fungierte 
auch als „Special Representative for Sustainable Energy for All“ des VN-GS bzw. 
hatte sie den Ko-Vorsitz von UN-Energy in New York inne. In dieser Funktion 
begann sie mit den Vorbereitungen für den High Level Dialogue on Energy bei der 
VN-GV kommendes Jahr.

3.7.5 Nukleare Sicherheit
Österreich erkennt das Recht jedes Staates an, seinen Energiemix zu wählen. 
Dennoch bekundet Österreich stets seine klare Ablehnung der Kernkraft; dies 
sowohl bilateral als auch im Rahmen der EU, der IAEO und anderer internatio-
naler Organisationen. Kernkraft ist aus österreichischer Sicht weder eine nach-
haltige Form der Energieversorgung, noch ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung 
des Klimawandels. Unter Berücksichtigung des gesamten Brennstoffzyklus sowie 
des Aufwandes für Bau, Betrieb und den Rückbau der Anlagen erweisen sich 
Kernkraftwerke (KKW) zudem als unwirtschaftlich. Auch die Kosten der welt-
weit ungelösten Endlagerungsfrage sind völlig offen. Betreiberländer sind daher 
gezwungen, vermehrt öffentliche Förderungen zur Verfügung zu stellen.

Bereits 2018 hatte Österreich Nichtigkeitsklagen gegen Beschlüsse der Europäi-
schen Kommission eingebracht, wonach staatliche Beihilfen für den Bau von Reak-
torblöcken im britischen KKW Hinkley Point und im ungarischen KKW Paks II mit 
dem Unionsrecht vereinbar seien. Der Klage gegen die Beihilfen für das britische 
KKW Hinkley Point wurde auch letztinstanzlich am 22. September nicht stattge-
geben. Die Klage zum KKW Paks II war für die Dauer des Verfahrens zu Hinkley 
Point ruhend gestellt worden.

Österreich trat auch im Rahmen von EURATOM konsequent der direkten und 
 indirekten Förderung der Kernenergie entgegen. Dies gilt insbesondere für die 
EURATOM-Forschung sowie die sogenannte „Taxonomie“-Verordnung.
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Insbesondere bei kerntechnischen Anlagen, die negative Auswirkungen auf 
Österreich haben könnten, nutzte Österreich sämtliche rechtliche Möglichkeiten 
zur Wahrung seiner Sicherheitsinteressen. So hat sich Österreich beispielsweise 
an folgenden grenzüberschreitenden UVP-Verfahren beteiligt: zur Fertigstellung 
der Blöcke 3 und 4 des KKW Mochovce, zum Neubau am Standort des KKW 
Dukovany, zur Errichtung von zwei Kernkraftwerksblöcken am Standort Paks, zur 
Errichtung des KKW Hinkley Point C und zur Errichtung eines Trockenlagers für 
abgebrannte Brennelemente am Standort Krško.

Peer Review des KKW Astravets durch die European Nuclear Safety Regulators 
Group (ENSREG): Belarus hat ENSREG zu einer Peer Review seines Nationalen 
Aktionsplans eingeladen. Österreich war aktiv in diese Überprüfung eingebun-
den (österreichischer Vorsitzender des ENSREG-Boards für Stresstests in Dritt-
ländern und österreichischer Experte im Peer Review Team). Der ENSREG-Peer 
Review Bericht soll vor der „kommerziellen Inbetriebnahme“ des KKW Astravets 
vorliegen.

Weltweit wurde bisher kein einziges Endlager (Geologisches Tiefenlager) für 
hochradioaktive Abfälle und abgebrannte Brennelemente in Betrieb genommen. 
In einigen Nachbarstaaten wie Ungarn, der Schweiz und der Tschechischen Repu-
blik werden konkrete Standorte erwogen. Die vier von einer Expertenkommis-
sion empfohlenen tschechischen Standorte befinden sich nicht in unmittelbarer 
Grenznähe (weniger als 30 km) zu Österreich. Die Auswahl muss auch durch die 
Regierung bestätigt werden. Die Entscheidung für einen konkreten Standort wird 
nicht vor 2025 getroffen werden. Dafür wird ein UVP-Verfahren durchzuführen 
sein.

Die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards bei Neubau und Laufzeitverlänge-
rungen von Kernkraftwerken bleibt ein ständiges Anliegen Österreichs, das auf 
internationaler, europäischer und bilateraler Ebene konsequent vertreten wird. 
Auf bilateraler Ebene geschieht dies im Rahmen der regelmäßig stattfindenden 
Treffen im Rahmen der „Nuklearinformationsabkommen“. Reguläre Tagungen fan-
den COVID-19-bdingt nicht statt, doch konnten mit Slowenien und der Tschechi-
schen Republik einige drängende Fragen per Videokonferenz besprochen werden. 
Es gab keine Hinweise darauf, dass sich die COVID-19-Pandemie konkret negativ 
auf die Sicherheit ausgewirkt hätte. Dies wird jedoch weiter sehr genau zu beob-
achten sein.



167

Internationale Abrüstung und Rüstungskontrolle

3.8 Internationale Abrüstung und Rüstungskontrolle

3.8.1 Risiken von Massenvernichtungswaffen

Vertrag über das Verbot von Nuklearwaffen (Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons – TPNW) 
Das Streben nach einer Welt frei von Atomwaffen ist ein Schwerpunkt der öster-
reichischen Außen- und Sicherheitspolitik. Die Risiken dieser Kategorie von Mas-
senvernichtungswaffen und die verheerenden humanitären Konsequenzen ihres 
Einsatzes sind untragbar. Österreich vertritt die Position, dass nur ein Verbot und 
die vollständige Vernichtung dieser Waffen diese Risiken verhindern kann.

Aufbauend auf der „Humanitären Initiative für Nukleare Abrüstung“ zuletzt mit 
einer Konferenz in Wien in 2014 kam es auf Betreiben Österreichs und einiger wei-
terer Staaten zur Verhandlung eines völkerrechtlichen Verbots von Atomwaffen 
im VN-Rahmen. Diese Verhandlungen wurden am 7. Juli 2017 in New York mit der 
Annahme des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen (Treaty on the Prohibi-
tion of Nuclear Weapons, TPNW) erfolgreich abgeschlossen. Seit 20. September 
2017 steht der Vertrag in New York zur Unterzeichnung offen.

Mit der Ratifikation von Honduras am 24. Oktober erreichte der TPNW den histo-
rischen Meilenstein von 50 Ratifikationen. Neunzig Tage nach der 50. Ratifikation, 
am 22. Jänner 2021, wird der Vertrag in Kraft treten, womit Nuklearwaffen völker-
rechtlich verboten werden.

Österreich unterschrieb den Vertrag bereits am 20. September 2017 und hat ihn 
am 8. Mai 2018 ratifiziert. Das erste Vertragsstaatentreffen wird auf Vorschlag 
Österreichs innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten am Sitz der Vereinten 
Nationen in Wien stattfinden. Auch weiterhin wird sich Österreich dafür einsetzen, 
möglichst viele Staaten für einen Beitritt zu gewinnen. 

Der eine Präambel und 20 Artikel umfassende Vertrag ist das erste konkrete 
Ergebnis multilateraler Abrüstungsverhandlungen seit Annahme des „Vertrages 
über das Umfassende Verbot von Nuklearversuchen“ (CTBT) im Jahr 1996, der 
noch nicht in Kraft getreten ist. Der TPNW stärkt und ergänzt das bestehende 
internationale Regime zur nuklearen Abrüstung und Nichtweiterverbreitung. Er 
leistet einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung des Abrüstungsgebotes in Arti-
kel VI des Vertrags über die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen (Non-Prolife-
ration Treaty, NPT), dessen Umsetzung weitere Instrumente, wie den TPNW, vor-
aussetzt. Eine Welt ohne Atomwaffen ist ohne eine völkerrechtliche Verbotsnorm 
nicht erzielbar. Im Zentrum des Vertrags steht das Verbot des Erwerbs, des Besit-
zes, des Einsatzes und anderer mit Atomwaffen zusammenhängender Tätigkeiten. 

Der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen öffnet einen Weg für Atomwaf-
fenstaaten für die unumkehrbare und überprüfbare Eliminierung ihrer Arsenale. 
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Ebenso enthalten sind Bestimmungen zur Opferhilfe und zur Sanierung der durch 
den Einsatz bzw. Test von Atomwaffen entstandenen Umweltschäden.

Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen
Der 1970 in Kraft getretene Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Atom-
waffen (Non-Proliferation Treaty, NPT) stellt mit 190 Vertragsstaaten das völker-
rechtliche Fundament des internationalen Nuklearregimes und einen Eckpfeiler 
der nuklearen Nichtweiterverbreitung dar. Der Vertrag verpflichtet seine Ver-
tragsparteien – mit Ausnahme der fünf Atomwaffenstaaten China, Frankreich, 
Vereinigtes Königreich, Russland und USA – zum Verzicht auf Atomwaffen und 
schreibt gleichzeitig das Recht auf friedliche Nutzung der Atomenergie fest. Die 
fünf Atomwaffenstaaten des NPT verpflichten sich ihrerseits zur nuklearen Abrüs-
tung und zum Ziel der vollständigen Eliminierung von Atomwaffen, haben dieses 
Ziel jedoch noch nicht erreicht. Indien, Israel und Pakistan sind dem NPT nicht 
beigetreten. Nordkorea hat 2003 den Austritt aus dem Vertrag erklärt. Die Ver-
tragsstaaten treffen alle fünf Jahre zu einer Überprüfungskonferenz zusammen, 
um den Stand der Umsetzung des NPT zu prüfen.

Die zehnte Überprüfungskonferenz hätte von 27. April bis 22. Mai stattfinden sol-
len, musste aufgrund der COVID-19-Pandemie auf kommendes Jahr verschoben 
werden. Dabei steht der NPT nicht nur durch die Pandemie vor großen Herausfor-
derungen. Die mangelnde Umsetzung der Abrüstungszusagen der Atomwaffen-
staaten gemäß Artikel VI sowie die fehlenden Fortschritte zur Einrichtung einer 
massenvernichtungswaffenfreien Zone im Nahen Osten trugen bereits 2015 dazu 
bei, dass kein Konsens über ein Abschlussdokument erzielt werden konnte.

Österreich nimmt an einer Reihe von Initiativen teil, die darauf abzielen, trotz der 
derzeitigen internationalen Spannungen Fortschritte bei der Überprüfungskonfe-
renz zu erzielen.

Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen
Der Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban-Treaty, CTBT) sieht ein Verbot aller nuklearen Explosionen vor. 
Seit der Annahme des Vertragsentwurfs durch die VN-GV im Jahr 1996 unter-
zeichneten 184 und ratifizierten 168 Staaten den CTBT. Durch sein globales Über-
wachungssystem soll der CTBT nach seinem Inkrafttreten die geheime Entwick-
lung von einsatzfähigen Atomwaffen unmöglich machen. Für das Inkrafttreten 
fehlen allerdings noch die Ratifikationen durch acht der in Annex 2 des Vertrages 
aufgezählten Schlüsselstaaten (Ägypten, China, Indien, Iran, Israel, Nordkorea, 
Pakistan, USA).

Die Vorbereitende Kommission hat große Fortschritte beim Aufbau des Verifika-
tionssystems erzielt, dessen weltweites Netz von Messstationen zu über 90 % 
fertiggestellt und weitgehend einsatzbereit ist. Es verwendet Hochtechnolo-
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gie für Seismik, Hydroakustik, Ultraschall und Radionuklidmessung. Es liefert 
bereits jetzt zivile Dienstleistungen, wie z. B. für die Tsunami Frühwarnung und 
für radiologische Messungen nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima/Japan. 
Die Fähigkeiten der internationalen Überwachungsstationen wurden auch anläss-
lich der von Nordkorea durchgeführten Atomwaffentests wiederholt bewiesen. In 
Österreich befindet sich in Seibersdorf eines der durch die CTBTO zertifizierten 
Radionuklidlabore für die Auswertung von Proben von Radionuklidstationen des 
Verifikationssystems.

Österreich nimmt an den Bemühungen zur Förderung der Vorbereitenden 
Kommission teil und setzt sich unter anderem für eine nachhaltige Finanzierung 
von CTBTO-Projekten im Rahmen der EU-Unterstützung ein. Der Rat beschloss 
heuer für eine dreijährige Laufzeit eine finanzielle Unterstützung für die 
Vorbereitungskommission in Höhe von ca. 6 Millionen Euro EU-Mittel wurden in 
der Vergangenheit etwa bei der Errichtung des „Technology Support and Training 
(TeST) Centre“ in Seibersdorf eingesetzt. Das seit 2019 operative TeST Zentrum 
ermöglicht es, die spezialisierte Ausrüstung der CTBTO sachgerecht zu lagern 
und zu warten und bietet Raum für Trainingsmöglichkeiten. 

Genfer Abrüstungskonferenz
Die Genfer Abrüstungskonferenz (Conference on Disarmament – CD) fungiert seit 
1979 als ständiges multilaterales Forum der Vereinten Nationen für die Verhand-
lung von Abrüstungsverträgen mit 65 Mitgliedstaaten, darunter seit 1996 Öster-
reich. Österreich war besonders in der neugebildeten Gruppe der sechs Vorsit-
zenden aktiv und hatte selbst von 8. Juni bis 3. Juli die Präsidentschaft inne. Nach 
einer COVID-19 bedingten mehrmonatigen Pause konnten unter österreichischem 
Vorsitz die Sitzungen wiederaufgenommen werden. Das hybride Sitzungsformat 
war auch für die CD eine Premiere.

Im Rahmen der Präsidentschaft lud der österreichische Vorsitzende Robert Mül-
ler, gemeinsam mit der Generaldirektorin der Vereinten Nationen Genf, Tatiana 
Valovaya, am 3. Juli zur Veranstaltung „Lessons of the Pandemic: Rethinking the 
nexus between disarmament and security“. Ziel der Veranstaltung war die Förde-
rung des substantiellen Dialoges zwischen Zivilgesellschaft und Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Abrüstungskonferenz, da auf Grund der Verfahrensregeln die 
Zivilgesellschaft nicht aktiv an den CD Sitzungen teilnehmen kann. 

Trotz intensiver Bemühungen der Präsidentschaften gelang es auch dieses Jahr – 
wie in den vergangenen 23 Jahren – aufgrund des Konsensprinzips nicht, sich auf 
die Aufnahme von konkreten Vertragsverhandlungen zu einigen.

Chemiewaffenkonvention
Die 1997 in Kraft getretene Chemiewaffenkonvention (CWK) verbietet sämtli-
che Chemiewaffen und schreibt für Staaten, die im Besitz dieser Waffen sind, 
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deren phasenweise Vernichtung vor. Mit 193 Vertragsstaaten nähert sich die CWK 
universeller Geltung. Leiter der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen 
(OPCW) in Den Haag ist Fernando Arias González (Spanien). 

Der Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg hat die CWK vor ihre bis-
her größte Herausforderung gestellt. Mit Resolution 2118 vom 27. September 2013 
verfügte der VN-SR, dass Syrien bis 30. Juni 2014 sein Chemiewaffenarsenal voll-
ständig beseitigen musste. Es folgte der Beitritt Syriens zur CWK und die weitge-
hende Beseitigung des Chemiewaffenpotenzials Syriens bis Ende 2014. Trotzdem 
kam es seit 2015 wiederholt zu Einsätzen von Giftgas (meistens Chlorgas) im syri-
schen Bürgerkrieg. Der VN-SR verabschiedete am 7. August 2015 Resolution 2235, 
mit der ein „Joint Investigative Mechanism“ der VN gemeinsam mit der OPCW zur 
Feststellung der Verantwortlichkeit für die Vorfälle eingerichtet wurde. Der „Joint 
Investigative Mechanism“ legte 2016 vier Berichte vor, in denen syrische Regie-
rungstruppen als Verantwortliche für den Einsatz von Chlorgas in drei Fällen im 
Jahre 2015 sowie Kräfte des IS als Verantwortliche für den Einsatz von Senfgas in 
einem Fall im Jahre 2015 identifiziert wurden. 

Das Mandat des „Joint Investigative Mechanism“ lief am 17. November 2017 aus 
und wurde aufgrund des Vetos Russlands im VN-SR nicht verlängert. Auf fran-
zösische Initiative wurde daraufhin die „Partnerschaft gegen Straflosigkeit von 
Chemiewaffeneinsätzen“ geschaffen, die sich gegen sämtliche Chemiewaffenein-
sätze richtet. Im Hinblick auf das österreichische Engagement betreffend das Ver-
bot von Chemiewaffen und im Kampf gegen Straflosigkeit bei Verletzungen des 
Humanitären Völkerrechts ist Österreich dieser Partnerschaft beigetreten. 

Im Rahmen einer außerordentlichen Vertragsstaatenkonferenz der OPCW in Den 
Haag am 26. und 27. Juni 2018 wurde beschlossen, dieser die Befugnis einzuräu-
men, die Zurechnung von Chemiewaffeneinsätzen zu klären. Bei der 24. Vertrags-
staatenkonferenz der Chemiewaffenkonvention im November 2018 wurde durch 
Mehrheitsbeschluss die Einrichtung des „Investigation and Inspection Mecha-
nism“ (IIT) zur Attribution von Chemiewaffeneinsätzen angenommen. Im April 
legte der IIT ein erstes Untersuchungsergebnis über drei Vorfälle, die sämtlich 
der Armee der Arabischen Republik Syrien zugeordnet wurden, vor. Darüber hin-
aus wurde Österreich für die Periode ab Mai bis 2022 für die WEOG in den Exe-
kutivrat der OPCW gewählt.

Eine weitere Herausforderung für die CWK ist die Zunahme des Einsatzes von 
Chemiewaffen gegen die Regimegegnerinnen und Regimegegner mancher Staa-
ten. Der Anschlag auf den russischen Oppositionsführer Alexei Nawalni im August 
führt den Trend von Salisbury und ähnlichen Zwischenfällen der letzten Jahre 
fort und signalisiert eine höchst besorgniserregende Erosion des Tabus gegen 
den Gebrauch von Chemiewaffen. Österreich kritisierte in aller Klarheit die Über-
schreitung dieser roten Linie und setzte sich im Oktober im EU-Rahmen für die 
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Verhängung restriktiver Maßnahmen gegen sechs Personen und eine Entität aus 
Russland im Rahmen des Chemiewaffensanktionsregimes der EU ein.

Übereinkommen über das Verbot von biologischen und Toxinwaffen

Das Übereinkommen von 1972 umfasst ein Verbot der Entwicklung, Herstellung 
und Lagerung von biologischen Waffen und Toxinwaffen (Biological and Toxin 
Weapons Convention – BTWC). Derzeit zählt die Konvention 183 Vertragsstaaten 
sowie fünf Signatarstaaten. In jährlich stattfindenden Experten- und Vertrags-
staatentreffen werden Maßnahmen zur Erhöhung der Biosicherheit, Überwachung 
und Ausbildung behandelt.

Die Vertragsstaatenkonferenz der BTWC sollte von 8. bis 11. Dezember in Genf 
stattfinden, wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie jedoch auf kommendes Jahr 
verschoben, ebenso wie die vorgesehen Treffen der fünf Expertengruppen. 

Ballistische Raketen
Der „Haager Verhaltenskodex zur Verhinderung der Verbreitung ballistischer Rake-
ten“ („The Hague Code of Conduct against the Proliferation of Ballistic Missiles“ 
– HCoC) ist das Resultat verstärkter Bemühungen der internationalen Staatenge-
meinschaft, den Bereich der ballistischen Raketen, die Trägersysteme für Massen-
vernichtungswaffen sein können, international zu regeln. Der HCoC ist neben dem 
„Raketentechnologiekontrollregime“ (Missile Technology Control Regime – MTCR) 
das einzige multilaterale Instrument in diesem Bereich. Das 19. reguläre Staaten-
treffen fand am 12. Oktober in Wien unter schweizerischem Vorsitz statt. 

Österreich ist seit 2002 mit der Funktion der Zentralen Kontaktstelle (Exekutiv-
sekretariat) betraut und fungiert somit als Schnittstelle für den gesamten Infor-
mationsaustausch (v.a. vorherige Notifizierungen von Raketenstarts) im Rahmen 
des HCoC, der mittlerweile 143 Staaten vereint. Österreich nimmt führend an den 
Universalisierungsbemühungen teil.

3.8.2 Umgang mit konventionellen Waffen
Der Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten ist einer der themati-
schen Schwerpunkte der österreichischen Außenpolitik. Das langjährige Engage-
ment Österreichs gegen Antipersonenminen und Streumunition ist ein wichtiger 
humanitärer Beitrag, da diese Waffen auch noch Jahrzehnte nach dem Ende von 
Kampfhandlungen eine akute Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen und zahl-
reiche Opfer fordern.

Antipersonenminen-Verbotskonvention
Die Antipersonenminen-Verbotskonvention (Ottawa-Konvention) trat 1999 in 
Kraft und umfasst 164 Vertragsparteien. Der Erfolg der Ottawa-Konvention zeigt 
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sich darin, dass in den letzten Jahren bis Oktober Antipersonenminen nur mehr 
von einem Staat eingesetzt wurden, der Handel fast vollständig erloschen ist, 
bedeutende Lagerbestände bereits vernichtet sind und große Gebiete verminten 
Landes geräumt wurden. Die Zahl der Personen, die weltweit jährlich Opfer von 
Antipersonenminen werden, sank über die Jahre kontinuierlich. Der Einsatz von 
nicht-industriell hergestellten Antipersonenminen durch nichtstaatliche Gruppie-
rungen in Afghanistan, Kolumbien, Indien, Libyen, Myanmar, Syrien und Pakistan 
führte zuletzt zu einem Wiederanstieg an jährlichen Opfern. Das 18. Vertragsstaa-
tentreffen der Konvention fand von 16. bis 20. November (virtuell) statt und stellte 
die erste Gelegenheit für Vertragsstaaten dar, Bilanz über den Fortschritt in der 
Erreichung der Ziele des bei der 4. Überprüfungskonferenz 2019 beschlossenen 
Oslo Aktionsplanes zu ziehen. Österreich diente der Konvention von 2018–2020 
als Komiteemitglied für Artikel 5 – Minenräumung. Österreich hat 3 Millionen Euro 
für Minenrisikoerziehungs-, Minenräum- und Opferhilfeprojekte in Syrien und der 
Ukraine bereitgestellt.

Übereinkommen über das Verbot von Streumunition
Das Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (Oslo-Konvention) trat 
2010 in Kraft. Mittlerweile haben 110 Staaten die Oslo-Konvention ratifiziert, 
13 Staaten haben sie unterzeichnet. Die Konvention umfasst ein kategorisches 
Verbot von Einsatz, Entwicklung, Herstellung, Lagerung und Transfer von Streu-
munition, die unsagbares Leid in der Zivilbevölkerung verursacht. Im Bereich 
Opferhilfe wurden, nicht zuletzt durch den Einsatz Österreichs, neue zukunfts-
weisende Standards gesetzt. Die 2. Überprüfungskonferenz findet in zwei Teilen 
statt: der erste Teil wurde von 25. bis 27. November (virtuell) abgehalten. Der 
zweite Teil soll kommendes Jahr stattfinden. Österreich diente der Konvention 
von 2018–2020 als Komiteemitglied für Artikel 3 – Streumunitionsbestandsver-
nichtung.

Einsatz von Explosivwaffen in besiedelten Gebieten
Explosionswaffen fordern durch ihren Einsatz in besiedelten Gebieten weltweit 
eine hohe, steigende Anzahl ziviler Opfer. Nach internationalen Statistiken sind 
90 % der Opfer Zivilistinnen und Zivilisten. In rezenten bewaffneten Konflikten 
(Syrien, Irak, Jemen, Ukraine) ist der Einsatz von Explosionswaffen (Flieger-
bomben, Artilleriegranaten, Raketen und dergleichen, aber auch improvisierter 
Sprengkörper, sogenannter „improvised explosive devices“ – IEDs) in besiedel-
ten Gebieten eine der Hauptursachen für Leiden der Zivilbevölkerung. Hinzu 
kommt die Zerstörung ziviler Infrastruktur (Verkehr, Schulen, medizinische Ver-
sorgung, Wasser- bzw. Elektrizitätsversorgung), wodurch die Lebensgrundlagen 
der betroffenen Bevölkerung nachhaltig beeinträchtigt werden. „Explosive Wea-
pons in Populated Areas“ (EWIPA) stellen somit auch einen der Hauptgründe für 
konfliktbedingte Migration oder Flucht dar. Leid und Schaden durch den Einsatz 
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von Explosionswaffen in besiedelten Gebieten ist laut Umfragen renommierter 
NGOs z. B. in Syrien die primäre Ursache, dass Menschen ihr Zuhause verlassen 
müssen. In 2019 wurden weltweit mindestens 29.485 Zivilistinnen und Zivilisten 
durch Explosivwaffen getötet. Die tatsächliche Opferzahl dürfte um einiges höher 
liegen.

Österreich setzt sich mit einer Gruppe von gleichgesinnten Ländern für eine 
stärkere Behandlung dieses Themas zur Vermeidung von menschlichem Leid 
und Einhaltung des Humanitären Völkerrechts ein und unterstützt den Vorschlag 
des VN-Generalsekretärs und des Präsidenten des Komitees des Internationalen 
Roten Kreuzes zur Ausarbeitung einer politischen Erklärung. 

Nach ersten Regionalinitiativen in Afrika und Lateinamerika (Maputo und Sant-
iago Communiqués) veranstaltete Österreich 2019 die Wiener Konferenz „Pro-
tecting Civilians in Urban Warfare“, die erste globale Konferenz zu dem Thema. 
An dieser Veranstaltung nahmen 133 Staaten und über 500 Delegierte teil. Auf 
Grundlage der bei der Sitzung vorgebrachten Hauptelemente wurde in darauffol-
genden von Irland organisierten Konsultationen im November 2019 und Februar 
2020 ein Textentwurf einer politischen Erklärung erarbeitet. 

Autonome Waffensysteme
Autonome Systeme und Artificial Intelligence haben nicht nur für zivile Zwecke 
einen sehr breiten Anwendungsbereich, sondern werden zunehmend auch im 
militärischen Bereich eingesetzt. Der technologische Fortschritt ermöglicht es, 
an der Entwicklung autonomer Waffensysteme (AWS) zu arbeiten, welche ohne 
menschliche Eingreifmöglichkeiten Ziele selbständig auswählen und angreifen 
könnten. Dies – v.a. wenn es tödliche autonome Waffensysteme (Lethal Autono-
mous Weapons Systems – LAWS) betrifft wirft zahlreiche moralische, ethische, 
rechtliche, militärische und sicherheitspolitische Bedenken auf. Eine Regulierung 
zu schaffen, bevor solche AWS betriebsbereit sind, stellt eine der aktuellsten 
und dringlichsten Abrüstungsherausforderungen dar. Im Rahmen des Vertrags-
staatentreffens der Konvention über bestimmte konventionelle Waffen (KWK) im 
Jahr 2013 wurde erstmals eine informelle Expertengruppe dazu eingesetzt. Im 
September fand nach Diskussionen in zwei informellen Konsultationen die erste 
diesjährige Sitzung der Gruppe der Regierungsexperten zu LAWS statt (virtuell). 
Die für November geplante Sitzung der Regierungsexpertengruppe musste auf 
kommendes Jahr verschoben werden. 

Bisher konnte man sich auf keine Charakterisierung für AWS einigen. Manche 
Staaten verstehen darunter vollständig autonome Systeme, andere Staaten wie-
derum Systeme mit Autonomie in den kritischen Funktionen wie Identifizierung, 
Zielselektion und Gewaltanwendung. Es herrscht jedoch Übereinstimmung, dass 
Humanitäres Völkerrecht grundsätzlich auch auf solche Systeme anwendbar ist 
und dass ein Mindestausmaß an menschlicher Kontrolle bei Waffensystemen bei-
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behalten werden muss. Österreich gehört zu den Staaten, die für ein rechtlich 
bindendes Instrument eintreten, das AWS ohne sinnvolle menschliche Kontrolle 
präventiv verbieten würde.

Bei der Vertragsstaatenkonferenz der KWK im November 2018 brachte Österreich 
mit einigen gleichgesinnten Staaten einen Entwurf für den Verhandlungsbeginn 
eines rechtlich bindenden Protokolls vor, das weiterhin als Vorschlag auf dem 
Tisch bleibt. Aufgrund des in der KWK geltenden Konsensprinzips konnte kein 
entsprechendes Mandat angenommen werden. Auch die Idee einer rechtlich nicht 
bindenden Politischen Deklaration zum Thema hatte keine Aussicht auf Konsens, 
sodass lediglich sehr allgemeine Leitprinzipien ohne bindende Wirkung im Rah-
men der Expertengruppe verhandelt wurden. Die Vertragsstaatenkonferenz der 
KWK im November 2019 nahm 11 derartige Leitprinzipien an.

In seiner Rede vor der VN-Generalversammlung im September forderte Bundes-
minister Alexander Schallenberg die Staatengemeinschaft zum Handeln auf, ehe 
sog. Killer Roboter die Schlachtfelder dieser Erde erreichen würden. Die Entschei-
dung über Leben und Tod dürfe keiner Maschine, keinem Algorithmus, überlassen 
werden. Um die Diskussionen um die Regulierung von LAWS anzutreiben veran-
staltet Österreich kommendes Jahr eine internationale Konferenz in Wien.

3.8.3 Multilaterale Exportkontrolle

Exportkontrollregime
Die fünf bestehenden Kontrollregime verfolgen das Ziel, durch die Koordination 
nationaler Exportkontrollen zu verhindern, dass sensible Technologien und Know-
How in die Hände von Staaten geraten, die diese für militärische Zwecke nutzen 
könnten. Hauptinstrumente dieser Regime sind Listen mit relevanten Waren bzw. 
Substanzen sowie Richtlinien betreffend den Export in Nicht-Mitgliedstaaten. 
Österreich gehört allen fünf Regimen an. Die innerstaatliche Umsetzung ihrer 
Regeln erfolgt im Wesentlichen im Rahmen des Außenwirtschaftsgesetzes sowie 
des Kriegsmaterialgesetzes.

Im Nuklearbereich bestehen in Wien das 39 Mitglieder umfassende Zangger-
Komitee (ZC) und die 48 Mitglieder umfassende Gruppe Nuklearer Lieferländer 
(Nuclear Suppliers Group – NSG). Diese führen Kontrolllisten sensibler nuklea-
rer Güter und Ausrüstungen mit dem Ziel, Urananreicherung und Plutoniumver-
arbeitung für nichtfriedliche Zwecke zu verhindern. Die 30. NSG Plenarsitzung 
sollte von 22. bis 26. Juni in Brüssel stattfinden, wurde aber aufgrund der COVID-
19-Pandemie verschoben. Die 43 Mitglieder umfassende Australien-Gruppe (AG) 
bemüht sich durch Exportkontrollen sicherzustellen, dass bestimmte Produkte 
nicht zur Entwicklung von chemischen und biologischen Waffen beitragen. Das 
Raketentechnologiekontrollregime (Missile Technology Control Regime – MTCR) 
mit 35 Mitgliedern kontrolliert die Verbreitung von atomwaffenfähiger Raketen-
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technologie. Österreich hat im Oktober den Vorsitz des Regimes übernommen. 
Ziel des 1996 gegründeten und 42 Mitglieder umfassenden Wassenaar Arrange-
ments (WA) ist es, durch Koordination nationaler Exportkontrollen sowie erhöhte 
Transparenz eine destabilisierende Anhäufung konventioneller Waffen und dop-
pelverwendungsfähiger Güter und Technologien zu verhindern. Das von Philip 
Griffiths (Neuseeland) geleitete Sekretariat hat seinen Sitz in Wien. Die diesjäh-
rige Plenartagung wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Waffenhandelsvertrag (ATT)
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN-GV) hat 2013 mit überwälti-
gender Mehrheit den Text des Waffenhandelsvertrages (Arms Trade Treaty – ATT) 
angenommen, der Regeln für den internationalen Handel mit konventionellen 
Waffen aufstellt. Österreich hatte sich für einen robusten ATT eingesetzt und war 
unter den ersten Unterzeichnerstaaten. Inzwischen haben 135 Staaten den am 
24. Dezember 2014 in Kraft getretenen Vertrag unterfertigt, zu Jahresende lagen 
110 Ratifikationen (darunter Österreich) vor.

Der Vertrag legt erstmals internationale Standards für den Transfer konventionel-
ler Waffen fest und leistet damit einen Beitrag zur Bekämpfung bzw. Begrenzung 
der negativen Auswirkungen des illegalen und verantwortungslosen Waffenhan-
dels auf Stabilität, Sicherheit und Menschenrechte, aber auch auf nachhaltige 
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik. So werden Waffenexporte in Staaten mit 
massiven Verstößen gegen Humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte verbo-
ten, bei Exportentscheidungen sind Kriterien wie die Auswirkungen auf Frieden 
und Sicherheit, Weiterleitungsgefahr (einschließlich Informationsaustausch zu 
Korruption) oder geschlechtsspezifische Gewalt zu berücksichtigen. Der ATT ent-
hält jedoch kein Waffenverbot und auch keine Verpflichtung, bestehende Waffen 
zu zerstören. Das Recht auf Selbstverteidigung gemäß Art. 51 der Satzung der VN 
bleibt durch den Vertrag unberührt.

Österreich setzte sich dafür ein, dass der Waffenhandelsvertrag höchstmöglichen 
Standards entspricht. Dazu zählen insbesondere die Schaffung zwingender 
menschenrechtlicher Genehmigungskriterien, ein lückenfreier Anwendungsbereich 
und effiziente Durchsetzungsmechanismen. Das sechste Vertragsstaatentreffen 
des ATT fand am 17.–21. August im schriftlichen Verfahren statt.

Nationale Exportkontrolle
Das Außenwirtschaftsgesetz (Federführung BMDW) und das Kriegsmaterialge-
setz (Federführung BMI) bilden in Österreich die Rechtsgrundlage für die Ausfuhr 
von konventionellen Waffen. BMEIA und BMLV sind in das Bewilligungsverfahren 
eingebunden. Bewilligungspflichtige Rüstungsgüter werden einerseits durch das 
Außenwirtschaftsgesetz 2011 bzw. die Militärgüterliste der EU und die Zweite 
Außenwirtschaftsverordnung 2011 einschließlich Anlage, andererseits durch die 
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Kriegsmaterialverordnung bestimmt. Darüber hinaus ist Österreich zur Einhal-
tung des gemeinsamen Standpunktes der EU betreffend gemeinsame Regeln für 
die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern vom Dezem-
ber 2008 verpflichtet. Dieser rechtsverbindliche gemeinsame Standpunkt trägt 
wesentlich zur Harmonisierung der nationalen Ausfuhrregime und Umsetzungs-
maßnahmen bei.

3.9 North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Österreich ist seit 1995 Mitglied der Partnerschaft für den Frieden (PfP) und 
seit 1997 Mitglied des Euro-Atlantischen Partnerschaftsrats (EAPC), des Dia-
log- und Konsultationsforums zwischen der NATO und den euro-atlantischen Part-
nerstaaten. Die Zusammenarbeit mit der NATO dient einerseits der Behandlung 
wichtiger sicherheitspolitischer Themen in einem transatlantischen Rahmen und 
andererseits der Weiterentwicklung des Österreichischen Bundesheers. Öster-
reich nahm an diversen zukunftsweisenden Programmen der NATO teil (z. B. im 
Cyberbereich) und ist ein wichtiger und anerkannter Truppensteller.

In Umsetzung der gemeinsamen Erklärung 2016 von EU- und NATO-Spitzen 
wurden sieben Kooperationsbereiche zwischen der EU und der NATO identifi-
ziert: Bewältigung hybrider Bedrohungen, operative Kooperation einschließlich 
in maritimen Fragen, Cybersicherheit und -verteidigung, Verteidigungsfähigkei-
ten, Verteidigungsindustrie und -forschung, Übungen und Kapazitätenaufbau in 
den Bereichen Verteidigung und Sicherheit. Aufbauend auf der Erklärung von 
2016 wurde im Juli 2018 eine zweite gemeinsame Erklärung von EU- und NATO- 
Spitzen verabschiedet, welche einen zusätzlichen Fokus auf Militärische Mobili-
tät,  Terrorismusbekämpfung und Widerstandsfähigkeit gegenüber atomaren, 
biologischen und chemischen-Bedrohungen zum Inhalt hat.

Insgesamt stellte Österreich mit rund 350 Soldatinnen und Soldaten weiterhin 
das größte Kontingent eines Partnerstaates im Rahmen der NATO-geführten Frie-
densoperation im Kosovo (KFOR) und war damit viertgrößter KFOR-Truppen-
steller. Gemeinsam mit der kosovarischen Polizei und der zivilen Rechtsstaatlich-
keitsmission der EU im Kosovo (EULEX) unterstützt KFOR die Sicherstellung eines 
sicheren Umfelds, die Bewegungsfreiheit für alle Volksgruppen im Kosovo sowie 
die Ausbildung und Beratung der Kosovo Security Force. Seit Juni 2009 vermin-
dert die NATO die Präsenz von KFOR im Einsatzraum schrittweise und in mehre-
ren Phasen. Aktuell befinden sich ca. 3.300 Soldatinnen und Soldaten unter dem 
Kommando von KFOR.

Die Ausbildungs-, Beratungs- und Unterstützungsmission in Afghanistan 
(RSM) der NATO weist eine Gesamtstärke von derzeit rund 11.000 Personen auf 
und wird von Österreich mit bis zu 20 Soldatinnen und Soldaten unterstützt. 
Kernaufgabe der Mission ist insbesondere der Auf- und Ausbau effizienter ziviler 
und militärischer Kapazitäten und Strukturen entsprechend internationaler Stan-
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dards zur Erfüllung sicherheitspolitischer Aufgaben. Eine Fortführung der Mis-
sion, bis die Gegebenheiten eine Änderung der Mission zweckgemäß erscheinen 
lassen, wurde am NATO-Gipfel vom Juli 2018 beschlossen. Entsprechend dem 
Abkommen der USA mit den Taliban und der gemeinsamen Erklärung der USA 
mit der afghanischen Regierung vom 29. Februar 2020 wurden die US-Truppen 
und die Truppen aller anderen RSM-Teilnehmer bis 15. Juli vereinbarungsgemäß 
reduziert. Sollten die Taliban ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen einhalten, 
ist ein vollständiger Abzug von US- und RSM-Truppen bis Mai kommenden Jahres 
vorgesehen.

Seit August 2016 blockiert die Türkei die Zusammenarbeit Österreichs mit der 
NATO, wovon insbesondere das Partnership Cooperation Menu (PCM) betroffen 
ist. Österreich arbeitet seitdem auf eine Beendigung der Blockade hin. Ungeach-
tet dessen setzt Österreich die Beteiligung an KFOR und RSM fort, sofern Inter-
operabilität gewährleistet bleibt.

Ein Bericht über den im Juni lancierten Reflexionsprozess NATO 2030 wurde 
beim Treffen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister Anfang Dezem-
ber angenommen. Ziel des Prozesses ist die Anpassung der NATO an die Heraus-
forderungen der nächsten Dekade. Überlagert wurden die Reflexionen über die 
Zukunft der NATO jedoch von den Anstrengungen zur Bewältigung der COVID-19 
Pandemie und der Lage im östlichen Mittelmeer.
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4. Österreichische Entwicklungszusammenarbeit 
und humanitäre Angelegenheiten

Die österreichische Entwicklungspolitik leistet einen fundamentalen Beitrag zur 
Sicherheit, Prosperität und Stabilität in näherer und weiterer Nachbarschaft und 
ist alleine deshalb ein wesentlicher Pfeiler unserer Interessens- und Außenpolitik.

Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) schafft Perspektiven 
vor Ort. Grundlage für die österreichische Entwicklungspolitik bildet das Entwick-
lungszusammenarbeitsgesetz (EZA-G). Wichtigste Ziele sind die Bekämpfung der 
Armut, die Sicherung des Friedens und der menschlichen Sicherheit sowie die 
Erhaltung der Umwelt und der Schutz natürlicher Ressourcen. Das BMEIA koordi-
niert die Entwicklungspolitik und ist für die strategische Ausrichtung der OEZA 
verantwortlich. Die Austrian Development Agency (ADA) plant, finanziert und 
begleitet Programme und Projekte in den Schwerpunktländern und -regionen. Als 
Mitglied der EU, OECD, VN und der Weltbankgruppe gestaltet Österreich in den 
entsprechenden Gremien auch die internationale Entwicklungspolitik mit. 

Budget für Entwicklungszusammenarbeit 
Die öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen (ODA) beliefen sich 2020 laut ODA-
Vorausmeldung auf 1.113 Millionen Euro bzw. 0,29 % des Bruttonationaleinkom-
mens (BNE).

Politikkohärenz     Österreichische Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten

Eine aktive, verantwortungsvolle Entwicklungspolitik ist eine gesamtstaatliche 
Aufgabe – ein Prinzip, das in Österreich in § 1 Abs. 5 EZA-G gesetzlich verankert 
ist. Mit der Verabschiedung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat 
das Thema Politikkohärenz stark an Bedeutung gewonnen. Politikkohärenz erfolgt 
unter anderem durch die Teilhabe aller relevanten Akteure sowie Interessens-
vertreter und Interessensvertreterinnen an strategischen Planungsprozessen, wie 
dem Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik, Landes- und 
Regionalstrategien sowie thematisch-strategischen Leitlinien. Österreich nimmt 
an den Netzwerken für Politikkohärenz der EU und der OECD teil.

Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements
Zivilgesellschaftliche Organisationen (Civil Society Organisations – CSOs) sind 
wichtige Partner der OEZA. Österreich unterstützte mit einem Mix aus maßge-
schneiderten Förderinstrumenten und einem Budget von 15 Millionen Euro rund 
90 Programme und Projekte in 40 Ländern in Afrika, Lateinamerika und Asien 
sowie in Südost- und Osteuropa.
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Elf CSOs hatten Verträge für Rahmenprogramme und Strategische Partnerschaf-
ten mit einer Gesamtvertragssumme von rund 31 Millionen Euro für drei bis fünf 
Jahre. Im Bereich der Personellen EZA wurde der Einsatz von Fachkräften zum 
Kapazitätsaufbau von lokalen Entwicklungsorganisationen gefördert. Im Rahmen 
der Förderinstrumente Einzelprojekte Süd und Einzelprojekte Ost wurden 40 Pro-
jekte in Entwicklungsländern des Südens sowie in Südosteuropa, Osteuropa und 
im Südkaukasus umgesetzt. Weiters wurden rund 30 laufende EU-Kofinanzie-
rungsprojekte von der ADA unterstützt. Sechs Projekte österreichischer CSOs 
zum Thema „Migration und Entwicklung/Flucht-Asyl-Rückkehr“ wurden in einer 
zweiten Phase nach einer budgetären Aufstockung in Höhe von 1 Million Euro mit 
insgesamt rund 4 Millionen Euro mitfinanziert. Vier Projekte wurden im Rahmen 
des Calls „FGM/Weibliche Genitalverstümmelung, Frauengesundheit und Fami-
lienplanung“ mit insgesamt 1,2 Millionen Euro gefördert.

Mit dem österreichischen CSO-Dachverband AG Globale Verantwortung wird ein 
dreijähriges Programm erfolgreich umgesetzt. Ziel ist die Stärkung der Kompeten-
zen österreichischer CSOs sowie die aktive Mitgestaltung der entwicklungspoliti-
schen Rahmenbedingungen auf europäischer und internationaler Ebene.

Förderung unternehmerischen Engagements
Der Privatsektor ist ein wichtiger entwicklungspolitischer Akteur. Nicht nur bei 
unmittelbar wirtschaftlichen Zielsetzungen, sondern auch für andere Bereiche der 
Agenda 2030. Die OEZA arbeitet daher in verschiedenen Sektoren mit Marktsys-
temen und Unternehmen. Mit dem Ansatz der inklusiven Marktsystementwick-
lung wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Unternehmen einen Beitrag 
zu nachhaltiger Entwicklung und zur Erreichung der SDGs 2030 leisten können.

Für die unmittelbare Zusammenarbeit mit Unternehmen setzt die ADA auf Wirt-
schaftspartnerschaften. Rund 50 solcher Projekte befanden sich Ende des Jah-
res in Durchführung. Dafür waren Fördermittel in der Höhe von insgesamt 17,8 
Millionen Euro zugesagt; rund 5 Millionen Euro wurden ausbezahlt. Mit weiteren 4 
Millionen Euro wurden insgesamt sechs Machbarkeitsstudien und 16 neue Projekte 
vor Ort gestartet. 

Seit 2012 sind insgesamt 160 Wirtschaftspartnerschaften sowie zahlreiche Mach-
barkeitsstudien entstanden. Mehr als 77.000 lokale Unternehmen und Institutio-
nen erhalten durch diese Projekte zusätzliche Chancen und Vorteile. Mehr als 
9.300 neue Arbeitsplätze wurden geschaffen und rund 3,57 Millionen Menschen 
wird ein besseres Leben ermöglicht.

Wirtschaftspartnerschaften können z. B. wertvolle Beiträge im Gesundheits-
bereich leisten. Gemeinsam mit der Innsbrucker Firma MEDEL – einem von drei 
Hörimplantate-Herstellern weltweit – werden die Lebensbedingungen von Men-
schen mit Hörbehinderungen verbessert. Dabei wird das Bewusstsein für Hör-
schäden und ihre Ursachen gestärkt, Diagnose- und Rehabilitationsmöglichkeiten 
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für Gehörgeschädigte geschaffen und die statistische Datenlage und das Fach-
wissen über Hörschäden und ihre Behandlung verbessert. Die Maßnahmen rich-
ten sich nicht nur an Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal, sondern auch an 
Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sowie Regierungsbehörden und Universitäten. 
Konkret werden z. B. in Côte d`Ivoire 1.200 Kinder und in Bangladesch 500 Men-
schen auf Gehörschäden untersucht. Eine Ausweitung der erfolgreichen Projekt-
aktivitäten in die jeweiligen Nachbarländer wird von MEDEL als möglich erachtet. 
MEDEL wurde dieses Jahr für ihr Engagement mit dem TRIGOS in der Kategorie 
Internationales ausgezeichnet.

Evaluierung 
Strategische Evaluierungen der OEZA werden vom BMEIA gemeinsam mit der 
ADA geplant und durchgeführt. Durchgeführt wurde eine Evaluierung des Men-
schenrechtansatzes der OEZA. Ebenso wurden die Umsetzungspläne (Manage-
ment Response) für die abgeschlossenen Evaluierungen Albanien und Mosambik 
erstellt. Ziel ist es, Nutzen und Lernprozesse aus Evaluierungen zu fördern und 
eine möglichst zeitnahe Umsetzung zu gewährleisten. 

Mit der „Evaluierungspolicy OEZA Plus“ liegt eine ressortübergreifende Strate-
gie vor. Ziel der Evaluierungspolicy OEZA Plus ist die Festlegung der qualitativen 
Anforderungen auf Basis internationaler Standards (OECD, UNEG). Es stellt ein 
wichtiges Rahmendokument für die österreichische Entwicklungsevaluierung dar, 
welches nicht nur für die beteiligten Ressorts, sondern auch für andere entwick-
lungspolitische Akteurinnen und Akteure (z. B. Bundesländer, NGOs) von Relevanz 
und Interesse ist und ihnen zur Anwendung offensteht. Sie ist Ausdruck gelebter 
Politikkohärenz und für die OECD/DAC Peer Review Österreichs von Bedeutung. 

Das BMEIA und die ADA sind gemeinsam in den für Fragen der Evaluierung rele-
vanten Gremien der OECD-DAC, EvalNet sowie der erweiterten DACH-Gruppe 
(Deutschland, Österreich, Schweiz plus Belgien und Niederlande), als auch in der 
EU-Head of Evaluation Services (HES) vertreten.

DAC Peer Review und Management Response
Am 27.  Februar wurde der Bericht der DAC Peer Review über die Österreichi-
sche Entwicklungszusammenarbeit in Wien präsentiert. Die Peer Reviews werden 
vom Development Assistance Committee (DAC) der OECD gemeinsam mit zwei 
DAC Mitgliedstaaten (in diesem Fall Irland und Slowakei) durchgeführt. Die Peer 
Reviews zielen darauf ab, die Qualität und Wirksamkeit der Entwicklungszusam-
menarbeit durch gegenseitiges Lernen zu verbessern. 

Der Bericht hebt hervor, dass Österreich als verlässlicher, berechenbarer und fle-
xibler Partner gesehen wird. Der Großteil der elf Empfehlungen der Peer Review 
befasst sich mit Punkten zu Kohärenz, Finanziellem und Personellem, wobei die 
Stärkung eines gesamtstaatlichen Ansatzes besonders hervorgehoben wird. 
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4.1 Schwerpunkte
Die COVID-19-Pandemie stellte die OEZA auch vor fachliche Herausforderungen. 
Alle Sektoren und Themenbereiche, in denen die OEZA in Entwicklungsländern 
tätig ist, waren bzw. sind von den Folgen der Pandemie betroffen Die OEZA hat 
noch im ersten Halbjahr kurze Informationspapiere zum Umgang mit der Pande-
mie in ihren thematischen Schwerpunkten ausgearbeitet.

Die Geschlechtergleichstellung und die Ermächtigung von Frauen und Mäd-
chen (SDG 5) ist ein wichtiges Handlungsziel der OEZA und findet auf allen Ebe-
nen Berücksichtigung. 

Bilateral ist Österreich im Bereich Wasser und Siedlungshygiene (SDG 6) in 
Albanien, Moldau, Mosambik, Uganda sowie Palästina aktiv. In Moldau arbeitet 
Österreich gemeinsam mit der Schweiz in einem Programm zur Stärkung der Ins-
titutionen in diesem Sektor und leitet in Zusammenarbeit mit der Gemeindever-
waltung und mit Finanzierung der EU den Bau einer Abwasserbehandlungsanlage 
in der Kleinstadt Cantemir. In Afrika unterstützt die ADA ein groß angelegtes Pro-
gramm der Globalen Wasserpartnerschaft zur Förderung der Geschlechtergleich-
stellung im Wassersektor in bis zu 18 Ländern (SDG 5). Nicht minderbedeutend 
ist die Arbeit der African Water Facility der Afrikanischen Entwicklungsbank, die 
ebenfalls von der ADA unterstützt wird. Über diese Finanzierungsfazilität werden 
Wasser- und Siedlungshygieneinvestitionen vorbereitet. Besondere Berücksichti-
gung erfahren dabei die Auswirkungen des Klimawandels (SDG 13).

Im Bereich nachhaltige Energie (SDG 7, 13) engagierte sich die OEZA gemeinsam 
mit UNIDO weiter beim Aufbau und Betrieb regionaler Zentren für Erneuerbare 
Energie und Energieeffizienz. Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
für die verstärkte Nutzung nachhaltiger Energielösungen in den Regionen sollen 
gefördert, lokale und regionale Kapazitäten gestärkt und regionale Märkte und 
Wertschöpfungsketten aufgebaut werden. Die Regionalzentren in West- und Ost-
afrika, im südlichen Afrika, im Himalaya-Hindukusch, der Karibik und im Pazifik 
sind mittlerweile operativ tätig. Vorbereitungen zum Aufbau eines weiteren regio-
nalen Energiezentrums in Zentralamerika sind im Gang. Andere Partner im Ener-
giebereich sind die UN Sustainable Energy for All (SEforALL) Initiative sowie die 
Energy and Environment Partnership (EEP) im südlichen und östlichen Afrika mit 
dem Nordic Development Fund (NDF).

Bei Strategien und Programmen zu Ernährungssicherheit und nachhaltiger länd-
licher Entwicklung (SDG 1, 2, 10, 13, 15) liegt der Schwerpunkt auf der Reduk-
tion von Auswirkungen des Klimawandels, Erhöhung der Widerstandsfähigkeit 
von Haushalten und Gemeinden gegenüber Krisen, Stärkung der lokalen Wert-
schöpfung sowie nachhaltiger Nutzung und gleichberechtigtem Zugang zu Land 
und natürlichen Ressourcen. Die OEZA unterstützt diese Ansätze unter anderem 
in Äthiopien, Burkina Faso und Mosambik sowie in Landwirtschaftsprojekten in 
Armenien und Georgien. Einige dieser Projekte, die unter anderem den Fokus auf 
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Förderung des ökologischen Landbaus legen, setzt die OEZA mit Finanzierung 
der Europäischen Kommission um.

Die OEZA unterstützt Partnerländer dabei, effektive, rechenschaftspflichtige und 
inklusive Institutionen aufzubauen, die Menschenrechte zu verwirklichen und 
eine lebendige Zivilgesellschaft zu fördern (alle SDGs, insbesondere SDG 16). 
Der menschenrechtsbasierte Ansatz der OEZA wird aktuell evaluiert. Zur Qua-
litätssicherung der Umsetzung vor Ort wurden Informationspapiere zu Kinder-
rechten, dem Recht auf Wasser und Siedlungshygiene sowie ein Handbuch zur 
Inklusion von Menschen mit Behinderungen überarbeitet. Bewusstseinsbildung 
zu Menschen mit Behinderungen wird beispielsweise im „Bridge the Gap“-Projekt 
in Äthiopien gefördert. Die EZA-relevanten Staatenprüfungen Österreichs betref-
fend Kinderrechte, WSK-Rechte, Menschen mit Behinderungen und die „Universal 
Periodic Review“ wurden intensiv fortgeführt.

Für Friedensförderung und Konfliktprävention setzt sich die OEZA besonders 
in den Regionen Westafrika, Ostafrika/Horn von Afrika, Westbalkan, Südkauka-
sus und im Nahen und Mittleren Osten (SDG 16) ein. In der Region Westafrika 
etwa unterstützte die OEZA bis März einen Fonds der Friedensmission der Ver-
einten Nationen in Mali (MINUSMA). Besonderer Fokus der OEZA gilt aber der 
Konfliktprävention: Das „West Africa Network for Peacebuilding“ (WANEP) ist die 
tragende Stütze des Konfliktfrühwarnsystems der Regionalorganisation ECOWAS 
in Westafrika. Mit mehr als 500 lokalen WANEP Partnerinnen und Partnern in der 
Region wird die Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteu-
ren sichergestellt. 

Eine wichtige Voraussetzung für Konfliktprävention und Friedensförderung in fra-
gilen Kontexten ist eine koordinierte, kohärente und komplementäre Herange-
hensweise von Entwicklungszusammenarbeit, humanitärer Hilfe und Friedenssi-
cherung. Ein aktueller Schwerpunkt liegt auf der gender-sensiblen Anwendung 
des Nexus, zu der die OEZA in Palästina gemeinsam mit der Europäischen Kom-
mission und bilateralen Gebern aktiv beiträgt. In einem Gemeinschaftsprojekt 
im Rahmen der 3C Zusammenarbeit („koordiniert, komplementär und kohärent 
Handeln in fragilen Situationen“) mit dem BMLV und dem Österreichischen Stu-
dienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (ASPR) werden zivile, militärische und 
polizeiliche Einsatzkräfte in der Region Westafrika am Kofi Annan International 
Peacekeeping Training Center (KAIPTC) in Accra, Ghana, für humanitäre Einsätze 
und zivil-militärische Zusammenarbeit trainiert.

Im Bereich Bildung und Wissenschaft (SDG 4) liegen die Schwerpunkte in der 
Hochschul- und Berufsbildung. Mit dem Hochschulkooperationsprogramm „Aus-
trian Partnership Programme in Higher Education and Research for Development“ 
(APPEAR) werden mehrjährige Partnerschaften zwischen Hochschulen in Schwer-
punktländern der OEZA und Österreich ermöglicht. Ziel ist die Kapazitätsentwick-
lung. Es wurde eine weitere Phase dieses international anerkannten Programms 
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nach einer sehr positiv ausgefallenen Evaluierung eingeläutet. In Kooperation mit 
dem BMBWF unterstützt die OEZA zudem die Länder des Donauraum/Westbal-
kan bei der Annäherung an bzw. Integration in den Europäischen Hochschul- und 
Forschungsraum. Darüber hinaus werden Partnerländer dieser Region sowie Mol-
dau und Burkina Faso bei der Reform des Berufsbildungssektors unterstützt.

Umwelt und Klimaschutz (SDG 1, 9, 13, 15) verfolgt die OEZA auf verschiedenen 
Ebenen. Sie unterstützt die Schwerpunktländer und -regionen dabei, Umwelt- und 
Klimafragen im Einklang mit dem Pariser Übereinkommen, Sendai-Rahmenwerk 
für Katastrophenrisikominderung und den SDGs in Entwicklungsplänen besser 
zu verankern und ökologisch nachhaltige Wachstumswege einzuschlagen. Dies 
geschieht unter anderem im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Poverty Envi-
ronment Action Programme des UNDP. Ressourceneffizienz, Klimaschutz, Katast-
rophenrisikovorsorge (DRR) und Ökosystemerhalt werden holistisch in allen Pro-
jekten und Programmen thematisiert. Österreich engagiert sich außerdem seit 
vielen Jahren stark im Umweltnetzwerk des Entwicklungsausschusses der OECD, 
dessen Vize-Vorsitz die ADA seit Oktober 2018 innehat.

4.2 Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit
Gerade für Entwicklungsländer hat die COVID-19-Pandemie schwerwiegende 
Folgen. Die ärmsten Länder der Welt sind laut internationalen Berichten – wie 
etwa der Welthandelsorganisation (WTO) oder der Weltbank – am härtesten von 
der COVID-19-Pandemie und ihren Auswirkungen betroffen. Sie haben große Rück-
schritte in der wirtschaftlichen Entwicklung und Armutsbekämpfung zu erwarten. 
Durch die Ausgangsbeschränkungen und Wirtschaftseinbrüche werden laut VN 
bzw. Weltbank schätzungsweise zwischen 75 – 115 Millionen Menschen zusätz-
lich in extreme Armut getrieben, davon 26 – 40 Millionen in Afrika. Am stärksten 
Betroffen sind junge Menschen und Frauen. 

Dies gilt auch für die 11 Schwerpunktländer der OEZA und die durch die OEZA 
unterstützten fragilen Staaten und Regionen (insbesondere Naher und Mittlerer 
Osten). Sie leiden stark an der COVID-19 Pandemie selbst, den damit einhergehen-
den sozio-ökonomischen Auswirkungen ebenso wie an den politischen Folgewir-
kungen. Die OEZA unterstützt die Schwerpunktländer und -regionen seit Beginn 
der Krise im Umgang mit diesen massiven Auswirkungen. Dies erfolgt einerseits 
durch konkrete Projektfinanzierungen sowie über die Unterstützung globaler 
Maßnahmen über internationale Organisationen oder Fonds sowie im Rahmen 
der EU. Seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat Österreich insgesamt 204 
Millionen Euro (Stand Dezember) für den internationalen Kampf gegen COVID-19 
zur Verfügung gestellt, etwa als Beiträge zum UN COVID-19 Response & Reco-
very Multi-Partner Trust Fund (MPTF), zum UN Global Humanitarian Response 
Plan Covid-19, zu verschiedenen UNDP COVID-19 Integrated Response Plans und 
ICRC/IFCR Covid Response Appeals, im Wege von OEZA-Projekten sowie durch 
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Beteiligung an der Impfstoffforschung und Gewährleistung eines weltweit fairen 
und leistbaren Zugangs zu Impfstoffen sowie mittels Garantien der Österreichi-
schen Entwicklungsbank.

Ärmste Entwicklungsländer (Least Developed Countries)
In der Unterstützung ärmster Entwicklungsländer fokussiert die OEZA auf Länder 
und Regionen in Subsahara Afrika sowie Bhutan. 

Im Schwerpunktland Äthiopien liegt der Fokus gemäß der Landesstrategie 2019–
2025 auf Stärkung der Resilienz und inklusiver Regierungsführung. Geografische 
Schwerpunktregion ist die Region Amhara, wobei der Fokus auf ländlichen Gebie-
ten liegt. Im Schwerpunktland Burkina Faso ist Österreich gemäß der Landes-
strategie 2019–2025 in den Bereichen nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung 
in ländlichen Gebieten sowie Schulwesen und Berufsbildung tätig. Geografischer 
Fokus liegt auf der Region Boucle du Mouhoun. In diesen Bereichen wird auch ein 
vom EU-Treuhandfonds für Notfälle in Afrika (EUTF) finanziertes Drittmittelpro-
jekt umgesetzt. In Uganda werden im Rahmen der Landesstrategie 2019–2025 
Projekte in den Schwerpunktsektoren Wasserversorgung und Siedlungshygi-
ene sowie im Zugang zu Justiz implementiert. Seit 2012 konnten drei EU-finan-
zierte Drittmittelprojekte realisiert werden. Schwerpunktregion ist das nördliche 
Uganda. Das OEZA-Engagement im Schwerpunktland Mosambik fokussiert im 
Rahmen der Landesstrategie 2019–2024 auf die Sektoren nachhaltige Landwirt-
schaft und Ernährungssicherheit sowie ländliche Wasserversorgung und Sied-
lungshygiene. Geografischer Fokus liegt in der Provinz Sofala, wo auch ein EU-
finanziertes Drittmittelprojekt umgesetzt wird.

Komplementär zum OEZA-Engagement in den Schwerpunktländern werden in 
Subsahara-Afrika regionale Akteurinnen und Akteure unterstützt. Partner bzw. 
Partnerinnen der OEZA in Subsahara-Afrika sind neben der Afrikanischen Union, 
die Regionalorganisationen Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECO-
WAS), Ostafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (EAC), Intergovernmental Autho-
rity on Development (IGAD), die über ein EU-finanziertes Drittmittelprojekt unter-
stützt wird und die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrikas (SADC).

Inhaltlich konzentriert sich die OEZA in dieser Region auf die thematischen 
Schwerpunkte Friede und menschliche Sicherheit sowie integriertes grenzüber-
schreitendes Wasserressourcenmanagement. Im Sinne eines gesamtstaatlichen 
Ansatzes werden Synergien zwischen sämtlichen österreichischen Akteurinnen 
und Akteuren insbesondere in den Bereichen Wissenschaft und Forschung, huma-
nitäre Hilfe, Migration und Mobilität, Wirtschaft und Entwicklung sowie nachhal-
tige Energie und Energieeffizienz genutzt. 

Der Umsetzung des Nexus zwischen humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammen-
arbeit und Friedensförderung wird besondere Bedeutung zugemessen. Durch 
regionale und multilaterale Kooperation in allen Phasen des Konfliktzyklus sollen 
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Beiträge zu Friede und menschlicher Sicherheit auch nachhaltig abgesichert wer-
den. Integriertes Wasserressourcenmanagement soll räumliche und sektorielle 
Zusammenarbeit sowie den Nexus zwischen Ernährungssicherheit/Landwirt-
schaft, Gewerbe und Industrie, Gesundheit, Umwelt- und Klimaschutz und soziale 
Gerechtigkeit („Leave no one behind“) fördern. Die Bekämpfung von Armut, unter 
anderem als Ursache von Flucht und irregulärer Migration, bleibt das Ziel der 
Entwicklungszusammenarbeit. Der Unterstützung von Rahmenbedingungen wie 
Rechtssicherheit, Kapazitätsentwicklung in der Forschung, Innovation sowie 
Antriebe durch Investitionen in erneuerbare Energie und Finanzierung für Mikro-, 
Klein- und Mittelbetriebe wird besonderes Augenmerk gewidmet. Im Bereich Wis-
senschaft und Forschung wird der Fokus auf die Ermöglichung des Zugangs für 
junge Menschen zu Forschung und Wissenschaft sowie Berufsbildung gelegt. 

Im Rahmen aller Schwerpunkte wird explizit auf die Situation von Frauen und 
Mädchen eingegangen. Für das Empowerment von Frauen legt die OEZA Mini-
mumstandards fest, die bei der Förderung von Bildungsinitiativen zu Familien-
planung und reproduktiver Rechte der Frauen sowie bei der Lösung von Konflik-
ten, der Friedenskonsolidierung und der Friedenssicherung zu beachten sind. Die 
OEZA unterstützt die Gleichstellung der Geschlechter, den Kampf gegen Genital-
verstümmelung und die Ermächtigung von Frauen und Mädchen. 

Die regionalen Aktivitäten in Subsahara-Afrika umfassen beispielsweise Koope-
rationen mit dem KAIPTC, mit der Intergovernmental Authority on Development 
(IGAD) zur Stabilisierung der Region, Projekte zur Unterstützung der Afrikani-
schen Wasserfazilität der Afrikanischen Entwicklungsbank sowie Projekte zur 
Stärkung der VN-SR Resolution 1325 der Afrikanischen Union. 

Die Übergangsstrategie für das Schwerpunktland Bhutan 2019–2023 begleitet 
Bhutan auf dem Weg seiner Graduierung zu einem Land mit mittlerem Einkommen 
und konzentriert sich auf die Schwerpunktsektoren gute Regierungsführung, ins-
besondere im Justizbereich, und nachhaltige Energieversorgung. Darüber hinaus 
werden in der Region Himalaya/ Hindukusch länderübergreifende Programme des 
Internationalen Zentrums für integrierte Gebirgsentwicklung (ICIMOD) zur Stär-
kung der Resilienz gegenüber Umwelt- und Klimaveränderungen unterstützt. In 
Kooperation mit UNIDO und ICIMOD fördert die OEZA den Auf- und Ausbau des 
“Renewable Energy and Energy Efficiency Centre of the Himalayas” (REEECH).

Länder in Südosteuropa/Südkaukasus
Die Schwerpunktländer der OEZA in Südosteuropa und im Südkaukasus werden 
in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung mit Fokus auf Beschäftigung, Berufs- und 
Hochschulbildung sowie Governance, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und 
Institutionenaufbau unterstützt. Die Regionalstrategie Westbalkan sowie die 
Landesstrategien Albanien und Kosovo (2013–2021) wurden um jeweils ein Jahr 
bis 2021 verlängert. In Albanien werden Governance und Rechtsstaatlichkeit, 
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arbeitsmarktorientierte Berufsbildung/Beschäftigungsfähigkeit sowie integrier-
tes Wassermanagement und im Kosovo Bildung mit Fokus Hochschulbildung 
sowie Wirtschaft und Entwicklung mit Fokus auf den ländlichen Raum gefördert. 
Albanien wurde zu einem EU-Beitrittskandidaten. Dies wird die Zusammenarbeit 
im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit mittelfristig verändern. Die Landes-
strategie-Albanien wurde 2019–2020 evaluiert, wobei die Rolle der OEZA posi-
tiv gesehen wurde. Gleichzeitig wurde empfohlen, dass für die Unterstützung 
des EU-Beitrittsprozesses eine Fokussierung und Präzisierung der Schwerpunkte 
erforderlich ist. Die Empfehlungen aus der Evaluierung werden in der neuen West-
balkanstrategie ab 2022 berücksichtigt. Besonders hervorzuheben ist das EU-
Projekt IMO (International Monitoring Operation), welches von der ADA in Alba-
nien durchgeführt wird. Die ADA begleitet dabei einen Prozess internationaler 
Expertinnen und Experten, bei dem ca. 800 albanische Richterinnen und Richter 
und Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dahingehend geprüft werden, ob sie 
ihre Tätigkeiten im Rahmen der Korruptions- und Rechtsstaatlichkeitsprinzipien 
konform durchführen. 

Die mit Moldau abgestimmte Landesstrategie unterstützt die Entwicklung und 
die EU-Assoziierung der Republik Moldau. In Ergänzung dazu, setzt die ADA 
eine EU-finanzierte delegierte Kooperation in Moldau im Bereich „Development 
of Rural Areas“ zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des Agri-Food-Sektors 
sowie zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung und der Siedlungshygiene in 
ländlichen Regionen mit einer Laufzeit von vier Jahren bis 2021 um.

Das österreichische Engagement im Südkaukasus unterstützt die beiden OEZA-
Schwerpunktländer Georgien und Armenien. Österreich fokussierte dabei auf 
Kooperation im Landwirtschaftsbereich. Hervorzuheben ist das von EU und ADA 
finanzierte Projekt „Local Empowerment of Actors for Development“ (LEAD4SHI-
RAK) zur Stärkung von inklusivem Wachstum in ländlichen Gebieten von Shirak in 
Armenien durch Unterstützung Gemeinde-basierter Entwicklungs- und Partner-
schaftsinitiativen.

Krisenregionen und fragile Staaten
Österreich unterstützt weiterhin Palästina. Im Einklang mit der „Europäischen 
Gemeinsamen Strategie zur Unterstützung Palästinas im Zeitraum 2017–2020“ 
und der palästinensischen „Nationalen Policy Agenda 2017–2020“ ist Österreich 
im Rahmen seiner Entwicklungszusammenarbeit insbesondere in den Bereichen 
Wasserversorgung und sozioökonomische Resilienz mit Fokus auf Frauen und 
Jugend engagiert und trägt im Sinne der Unterstützung für eine verhandelte 
Zwei-Staaten-Lösung zum Aufbau der Institutionen für einen palästinensischen 
Staat bei. Daneben ist Österreich ein langjähriger Unterstützer von UNRWA.
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Darüber hinaus hat Österreich Unterstützungsmaßnahmen für fragile Staaten im 
Nahen und Mittleren Osten finanziert. Syrien, Irak, Libanon, Jordanien aber auch 
Afghanistan wurden über Programme der Vereinte Nationen unterstützt. 

4.3 Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit

Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union
Die EU (Mitgliedstaaten und Europäische Kommission) ist der größte Geber von 
internationalen ODA-Leistungen. Österreichs finanzieller Beitrag zur Entwick-
lungszusammenarbeit der EU stellt einen der größten Einzelposten der öster-
reichischen ODA dar. Österreich trug im Jahr 2020 363,54 Millionen Euro zur Ent-
wicklungszusammenarbeit im Rahmen des EU Haushalts und des Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) bei, das sind 32,66 % der gesamten ODA Österreichs.

Am 24. November wurde der neue EU-Aktionsplan für Geschlechtergleichstel-
lung und die Stärkung der Rolle der Frau im auswärtigen Handeln der EU (GAP 
III) für die Jahre 2021 bis 2025 angenommen. Ziel ist es, den Einsatz der EU für 
Geschlechtergleichstellung und die Förderung von Frauen und Mädchen weiter zu 
stärken. Dies ist vor dem Hintergrund der global beobachtbaren Rückschritte im 
Bereich der Frauenrechte und der Geschlechtergleichstellung, nicht zuletzt auf-
grund der COVID-19-Pandemie, von besonderer Relevanz.

Im Rahmen der Vorbereitung des neuen Mehrjährigen Finanzrahmens der EU für 
die Jahre 2021 bis 2027 wurde die inhaltliche Ausgestaltung der neuen EU-
Außenfinanzierungsinstrumente intensiv diskutiert. Allen voran der Vorschlag 
der Europäischen Kommission zur Schaffung des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI), das 
einen Großteil der bisherigen Instrumente zu einem einzigen zusammenfassen 
soll. Durch diese Neustrukturierungen sollen Verwaltungsabläufe vereinfacht 
sowie Flexibilität, Transparenz und Kohärenz gestärkt werden. Auf der Basis eines 
Verhandlungsmandats des Rates laufen die im Oktober 2019 begonnen Trilog-
Verhandlungen mit dem EU Parlament weiter. Die Verhandlungen über das Coto-
nou Folgeabkommen, das die Beziehungen zwischen der EU und der Gruppe der 
afrikanischen, karibischen und pazifischen Länder auf eine neue Basis stellen soll, 
wurden fortgesetzt. 

Team Europe
Im Mittelpunkt der Entwicklungszusammenarbeit der EU stand die Bewältigung 
der COVID-19-Pandemie und ihrer entwicklungsrelevanten Auswirkungen. Um 
die Partnerstaaten der Entwicklungszusammenarbeit der EU beim Umgang mit 
den schwerwiegenden sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu 
unterstützen, wurde im April der „Team Europe“-Ansatz ins Leben gerufen. Die 
EU-Entwicklungsministerinnen und Entwicklungsminister einigten sich darauf, 
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ihre Unterstützung der Partnerländer im Umgang mit der COVID-19 Pandemie zu 
koordinieren und durch gemeinsames Auftreten nach außen die Sichtbarkeit der 
EU als größter Geber weltweit zu erhöhen. Die Hilfen und Mittel der EU und 
all ihrer Mitgliedstaaten Institutionen, Agenturen und Akteurinnen und Akteure 
inklusive EIB und EBRD werden unter dem Schlagwort „Team Europe“ gebündelt. 
Die Initiative ist auch in Zusammenhang mit den Bemühungen der EU zu sehen, 
ihre Kräfte in der Entwicklungszusammenarbeit generell im Sinne der gemein-
samen Programmierung („Joint Programming“) zu bündeln. Mit Stand Oktober 
beläuft sich das Team Europe Gesamtpaket auf 38,48 Milliarden Euro. Gemein-
sam mit den EU-Delegationen, Vertreterinnen und Vertretern multilateraler Foren 
und Vertretungen der EU-Mitgliedsstaaten vor Ort wurden maßgeschneiderte 
„Team Europe“-COVID-19-Hilfspakete für das jeweilige Partnerland erarbeitet.

Agenda 2030
Österreichs erster „Freiwilliger Nationaler Bericht zur Umsetzung der Nachhal-
tigen Entwicklungsziele/SDGs“ wurde am 15.  Juli im Rahmen des High Level 
Political Forums (HLPF) den Vereinten Nationen vorgestellt. An der Präsentation 
wirkten Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundesministerin Karoline Edtstadler, 
Bundesminister Alexander Schallenberg, Bundesministerin Leonore Gewess-
ler, Bundesministerin Margarete Schramböck, Bundesminister Rudolf Anschober 
sowie Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Jugend 
mit. Die virtuelle Präsentation konnte öffentlich mitverfolgt werden. In die Erstel-
lung des Berichts waren alle Bundesministerien, die Bundesländer, der Städte- 
und Gemeindebund, die Sozialpartner und Stakeholder aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft eingebunden. Schwerpunktmäßig behandelte The-
men des Berichts sind Digitalisierung, Klimaschutz und Klimawandelanpassung 
sowie Frauen, Jugend und Leaving No One Behind. Zahlreiche konkrete Erfolgs-
geschichten im Bericht verdeutlichen das hohe Engagement zur Umsetzung der 
SDGs. Im Zusammenhang mit der Berichtslegung erstellte die Statistik Austria 
erstmals eine Studie zur Umsetzung der SDGs durch Österreich. Am Rande des 
HLPF war Österreich Co- Sponsor eines Side Events mit der internationalen Zivil-
gesellschaft mit dem Titel: „CSO coalitions’ role in the Decade of Action after 
Covid-19”. Am 18. September vertrat Bundespräsident Alexander Van der Bellen 
Österreich im Rahmen des SDG Moments der Vereinten Nationen. 

4.4 Humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe
Das Ziel der humanitären Hilfe ist es, Leben zu retten, menschliches Leid zu lin-
dern und Schutz und Versorgung aller betroffenen Menschen in einer humanitären 
Notlage (Naturkatastrophen, bewaffnete Konflikte, Pandemien) sicherzustellen 
sowie die Grundlage für eine Rückkehr zu akzeptablen und menschenwürdi-
gen Lebensbedingungen zu schaffen. Zentrales Instrument der österreichischen 
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humanitären Hilfe ist der Auslandskatastrophenfonds (AKF). Dieser wurde auf 
50 Millionen Euro verdoppelt.

4.4.1 Bilaterale humanitäre Hilfe
Die bilaterale humanitäre Hilfe Österreichs wird vom BMEIA, anderen Bundesmi-
nisterien wie dem BMI, dem BMNT, dem BMLV, von Ländern und Gemeinden sowie 
von anderen öffentlichen Stellen finanziert und abgewickelt. 

Die bilaterale humanitäre Hilfe reagiert auf außergewöhnliche Krisensituationen, 
die zumeist durch Naturkatastrophen oder bewaffnete Konflikte ausgelöst wer-
den. Massive Flüchtlingsströme und Hungersnöte sind die augenscheinlichsten 
Folgen solch extremer Krisensituationen. Dazu gehörten die Flüchtlingskrisen in 
Syrien und den Nachbarländern wie auch die Heuschreckenplage und Hungersnot 
in Afrika. Für die Syrienkrise wurden an Basisversorgung, humanitärer Minenräu-
mung und Rehabilitation von Minenopfern sowie regionaler Flüchtlingshilfe insge-
samt rund 20,9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 

Neben diesen schon langandauernden Krisen stand die humanitäre Hilfe im Zei-
chen der COVID-19-Pandemie. Österreich zeigte sich mit der internationalen 
Gemeinschaft solidarisch und leistete humanitäre Hilfe im Ausmaß von rund 32 
Millionen Euro. Konsortialprogramme im südlichen und östlichen Afrika, in den 
Ländern des Westbalkan und Südkaukasus in Höhe von insgesamt 12 Millionen 
Euro leisten einen nachhaltigen Beitrag zur Überwindung der Pandemie und zur 
Stärkung der Resilienz der vulnerabelsten Bevölkerungsgruppen, allen voran 
Frauen und Mädchen, die besonders von den sozialen und wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Pandemie betroffen sind. 

Weiters wurde die lokale Bevölkerung, die Geflüchteten und IDPs und deren Auf-
nahmegemeinden im Jemen, in Tunesien, in Jordanien, im Libanon, in Afghanis-
tan, im Iran sowie in Libyen bei der Eindämmung der Pandemie aus Mitteln des 
Auslandskatastrophenfonds (AKF) unterstützt. An den Notfallfonds der Vereinten 
Nationen (CERF) wurde ein ungebundener Beitrag zur Bekämpfung von COVID-
19 geleistet. Aus Mitteln der ADA wurden Iran, Palästina, der Mittlere Osten, 
Afrika, Afghanistan, Kosovo, die Länder des Westbalkans und Syrien im Wege der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO), des Entwicklungsprogramms der Verein-
ten Nationen (UNDP), des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), der 
Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRK) 
sowie des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen 
Osten (UNRWA) unterstützt. Darüber hinaus leistete das Gesundheitsministerium 
einen ungebundenen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie an die WHO.

Aufgrund der schweren humanitären Krise in der Sahel Region wurden für die 
Stärkung der Resilienz der betroffenen Bevölkerung, v.a. im Bereich der Wasser-
versorgung, aus Mitteln des AKF 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, 2 Mil-
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lionen Euro für Burkina Faso und 1 Million Euro für Mali. Zur Linderung der Folgen 
der Heuschreckenplage in Äthiopien und Uganda wurden insgesamt 2 Millionen 
Euro aus dem AKF für die notleidende Bevölkerung bereitgestellt. Mosambik, das 
weiterhin schwer unter den Folgen der zwei tropischen Wirbelstürme Idai und 
Kenneth leidet, erhielt Hilfsleistungen in Höhe von rund 1 Million Euro aus Mit-
teln des AKF. Der Südsudan wurde mit 1 Million Euro zugunsten des Amtes für 
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) aus Mitteln des AKF in 
der Versorgung intern Vertriebener und aus Nachbarstaaten Geflüchteter unter-
stützt. Dem EU Trust Fund für Afrika (EUTF) wurden 1,2 Millionen Euro zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, Unterstützung friedlicher staatlicher Strukturen sowie 
zur Gewährleistung der Nahrungsmittelsicherheit von der ADA zur Verfügung 
gestellt.

Für die grundlegende Versorgung der Bevölkerung in Venezuela erhielt das IKRK 1 
Million Euro aus Mitteln des AKF. Zur Versorgung venezolanischer Geflüchteter in 
Kolumbien ergingen ebenfalls 1 Million Euro an das Flüchtlingshilfswerk der Ver-
einten Nationen (UNHCR). In der Ukraine wurden 500.000 Euro für die Rehabili-
tation von Minenopfern sowie 500.000 Euro für die medizinische und Nahrungs-
mittelversorgung der Bevölkerung aus Mitteln des AKF bereitgestellt. Auch die 
Menschen in Berg-Karabach wurden in ihrer humanitären Notlage nach den wie-
der aufgeflammten Auseinandersetzungen mit 1 Million Euro aus dem AKF für das 
IKRK unterstützt. Nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut leistete 
Österreich schnell und unkompliziert Unterstützung aus Mitteln des AKF und der 
ADA in Höhe von 1,9 Millionen Euro. 

Die gesamte bilaterale humanitäre Hilfe betrug über 64 Millionen Euro. Die Mit-
tel wurden sowohl im Wege humanitärer Organisationen der Vereinten Nationen, 
der Rotkreuzbewegung als auch österreichischer Nichtregierungsorganisationen 
abgewickelt.

Internationale Katastrophenhilfe
Österreich leistete aufgrund von Hilfeersuchen im Rahmen des Unions-Mechanis-
mus in direkter Koordination mit der Europäischen Kommission/Zentrum für die 
Koordination von Notfallmaßnahmen (ERCC) auch internationale Katastrophen-
hilfe.

Zur Unterstützung der Eindämmung der COVID-19-Pandemie und deren Folgen 
leistete auch das BMI einen beträchtlichen Beitrag an Sachleistungen, unter 
anderem einige Millionen Mundschutzmasken, Untersuchungshandschuhe, Des-
infektionsmittel und Schutzanzüge an China, Serbien, Kroatien, Italien, Bosnien-
Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro, Moldawien, Albanien, Tschechien 
und Armenien. Kroatien wurde auch in Folge des schweren Erdbebens im März 
mit Sachspenden unterstützt. Für Griechenland wurden mehrfach Sachleistun-
gen bereitgestellt, unter anderem Wohncontainer und Familienzelte, Heizungen, 
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vollausgestattete Betten und Hygienekits, um die angemessene Versorgung der 
Geflüchteten in Moria und den anderen Lagern sicher zu stellen. Nach der Explo-
sion im Hafen von Beirut stellte Österreich Medikamente und Hygienepakete zur 
schnellen Erstversorgung der Opfer bereit. Nach Überschwemmungen im Sudan 
und Niger im November wurden Küchensets, Hygienepakete und Moskitonetze 
zur Verfügung gestellt. Alle diese Einsätze wurden vom BMI im Rahmen von des-
sen Zuständigkeit für die internationale Katastrophenhilfe und das staatliche Kri-
sen- und Katastrophenschutzmanagement organisiert.

Nahrungsmittelhilfe Österreichs
Das hohe politische Gewicht, das Österreich der internationalen Nahrungsmit-
telhilfe zugunsten von Hunger und akuter Ernährungsunsicherheit geplagter 
Regionen beimisst, zeigt sich unter anderem in der seit Jahrzehnten bestehenden 
Mitgliedschaft Österreichs in der Food Aid Convention, die 2013 unter Mitwir-
kung des BMLRT in eine zeitgemäße Food Assistance Convention (FAC) überge-
führt wurde. Durch die Ratifikation der neuen FAC Anfang 2013 verpflichtete sich 
Österreich, jährlich ein Minimum an Nahrungsmittelhilfe zugunsten ernährungs-
unsicherer Drittländer zu leisten. Im Rahmen einer 2015 erfolgten Reorganisation 
der Nahrungsmittelhilfe wurde die Zusammenarbeit mit dem BMEIA und der ADA 
hinsichtlich der Projektauswahl und Projektbegleitung im Sinne einer kohärenten 
österreichischen Gesamtstrategie optimiert. So werden unter der Federführung 
des BMLRT und in Kooperation mit dem BMEIA und der ADA fortlaufend Hilfspro-
jekte des VN-Welternährungsprogrammes (WFP) und/oder des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) unterstützt. 

4.4.2 Multilaterale humanitäre Hilfe und Europäische Union

Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten
Das Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten der VN (OCHA) ist 
für die internationale Koordination der humanitären Hilfe und Katastrophenhilfe, 
für die Entwicklung der humanitären Politiken der VN und deren Förderung im 
Verhältnis zu anderen VN-Stellen zuständig und verfügt neben Sitzen in Genf und 
New York über ein Netzwerk von Feld- und Regionalbüros. Der Finanzbedarf von 
OCHA wird nur zu rund 5 % aus Mitteln des ordentlichen VN-Haushalts bedeckt, 
der Rest stammt aus freiwilligen Beiträgen der Mitgliedstaaten. Österreich ist seit 
2010 Mitglied der Donor Support Group von OCHA, einem Forum der wichtigsten 
Geber. Österreich unterstützte die Arbeit von OCHA durch einen ungebundenen 
Kernbeitrag. Darüber hinaus erhielt OCHA finanzielle Beiträge zur Koordinierung 
der Flüchtlingshilfe im Südsudan.
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Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen
Das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der VN (UNHCR) ist als eine der größ-
ten Hilfsorganisationen der VN in 123 Ländern operativ tätig und finanziert seine 
Aktivitäten überwiegend durch freiwillige Beiträge der Staaten. Österreich ver-
vierfachte gegenüber dem Vorjahr den ungebundenen Kernbeitrag für UNHCR. 
Zudem wurden die Hilfsaktivitäten von UNHCR in Griechenland, zur Versorgung 
syrischer Geflüchteter in Moria unterstützt. Weiters unterstützte Österreich die 
Arbeit des UNHCR zur Basisversorgung von Binnenvertriebenen, Flüchtlingen und 
Rückkehrenden sowie der Aufnahmegemeinden in Tunesien, Syrien, Jordanien, 
Kolumbien, Burkina Faso und Afghanistan.

Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen
Das VN-Welternährungsprogramm (WFP) ist die größte humanitäre Organisation 
der Vereinten Nationen und wurde 1961 gegründet. Der Hauptsitz des WFP ist in 
Rom. Das BMLRT fördert regelmäßig Nahrungsmittelhilfeprojekte des WFP wie 
z. B. zur Bekämpfung der Hungersnot in Syrien und im Libanon. Gemeinsam mit 
den von der ADA und aus dem AKF geförderten Programmen unterstützte Öster-
reich das WFP mit 5,8 Millionen Euro. Das WFP wurde in diesem Jahr mit dem 
Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Österreich wirkt als Mitglied des 36-köpfigen 
Executive Boards.

Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina- Flüchtlinge im Nahen Osten
Österreich leistete einen Kernbeitrag an das Hilfswerk der VN für Palästina-
Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) für Projekte im Westjordanland und im 
Gazastreifen. Darüber hinaus leistete die ADA finanzielle Unterstützung im 
Gesundheits- und Bildungssektor für palästinische Geflüchtete in Syrien.

Internationales Komitee vom Roten Kreuz und Internationale Föderation der 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wurde 1863 gegründet und ist 
die einzige Organisation, der die Überwachung der Einhaltung des Humanitären 
Völkerrechts aufgetragen wird. Das IKRK ist in mehr als 80 Ländern operativ tätig 
und leistet damit weltweit gemeinsam mit der Internationalen Föderation der 
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRK) sowie den nationalen Gesell-
schaften einen wesentlichen Beitrag zur Linderung humanitärer Notlagen. Öster-
reich ist seit 2017 Mitglied der Donor Support Group des IKRK, einem informellen 
Forum der wichtigsten Geber an das IKRK.

Österreich unterstützte die operative Arbeit des IKRK für die Basisversorgung 
der betroffenen Bevölkerung, unter anderem für Nahrung, Trinkwasser sowie 
Gesundheitsversorgung und Bargeldhilfe in Syrien, Jemen, Afghanistan, Libanon, 
Burkina Faso, Venezuela und Berg-Karabach sowie für Minenaktionsprogramme 
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in der Ukraine. Zudem wurde ein ungebundener Beitrag zum Kernbudget des 
IKRK geleistet. Darüber hinaus wurde die IFRK im Libanon und den Ländern des 
Westbalkans unterstützt.

Humanitäre Hilfe im Rahmen der Europäischen Union
Österreich leistete über das Amt für humanitäre Hilfe der Europäischen 
Kommission (ECHO), dessen operatives Budget zu Beginn des Jahres mit 900 
Millionen Euro festgesetzt wurde, seinen entsprechenden Anteil für weltweite 
humanitäre Hilfe. Der verheerende Ausbruch der COVID-19-Pandemie erhöhte 
den globalen humanitären Bedarf dramatisch, worauf die EU solidarisch mit der 
Team Europe Initiative antwortete. 

4.5 Humanitäres Völkerrecht
In Folge der 33. Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondkonferenz (RKK) im 
Dezember 2019 schloss sich Österreich weiteren freiwilligen Zusagen („Open 
Pledges“) anderer Staaten und Organisationen an. Im Sinne der österreichischen 
Prioritäten der Stärkung der Einhaltung des Humanitären Völkerrechts (HVR), 
des Schutzes von Zivilistinnen und Zivilisten und der Zusammenarbeit mit natio-
nalen Kommissionen zur Umsetzung des HVR verpflichtete man sich etwa zur 
Stärkung der nationalen Umsetzung des HVR in Militäreinsätzen, des Schutzes 
von Kindern in bewaffneten Konflikten und allgemein von Zivilistinnen und Zivi-
listen in städtischen Gebieten und zur Förderung der Arbeit nationaler HVR-
Kommissionen und des Informationsaustauschs zwischen diesen. Die in diesem 
Zusammenhang aufgrund des österreichischen Pledges für dieses Jahr geplante 
Europäische Regionalkonferenz der Nationalen Kommissionen zur Umsetzung 
des HVR, die in Kooperation mit dem IKRK in Wien abgehalten werden sollte, 
musste COVID-19 bedingt auf das nächste Jahr verschoben werden.

Ebenso mussten die jährliche Sitzung der seit 1988 bestehenden österreichi-
schen Nationalen Kommission zur Umsetzung des HVR, die ansonsten unter dem 
gemeinsamen Vorsitz des BMEIA und des Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK) 
zusammentritt, sowie das jährlich von BMEIA und ÖRK, gemeinsam mit den Uni-
versitäten Linz und Graz, organisierte Seminar zur Verbreitung des HVR abgesagt 
werden. Es konnte jedoch ein regelmäßiger informeller, virtueller Kontakt mit den 
Mitgliedern der Nationalen Kommission aus Wissenschaft und Praxis, insbeson-
dere mit dem ÖRK aufrechterhalten und Pläne für das kommende Jahr entworfen 
werden.

Es besteht eine ausgezeichnete Zusammenarbeit der österreichischen Behörden 
mit dem IKRK, die sich heuer in gleich zwei Treffen von Bundesminister Alexan-
der Schallenberg mit dem IKRK-Präsidenten Peter Maurer niederschlug. Im Mit-
telpunkt der Gespräche standen dabei zunächst die Themen Verbesserung der 



194

Österreichische Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten

Einhaltung des HVR, Rechenschaftspflicht und Abrüstung, im Herbst dann auch 
die Bewältigung der COVID-19-Pandemie. Aufgrund seiner erhöhten finanziellen 
Beiträge nimmt Österreich seit 2017 an der „Donor Support Group“ des IKRK teil. 
Österreich leistete außerdem einen freiwilligen finanziellen Beitrag an die NGO 
„Geneva Call“ anlässlich deren 20-jährigen Jubiläums. Die Organisation setzt sich 
v.a. für die Einhaltung des HVR durch nicht-staatliche bewaffnete Akteurinnen 
und Akteure ein und ermöglicht durch ihre Arbeit den Zugang für humanitäre Hilfe 
in ansonsten nicht erreichbaren Konfliktregionen.

Im Rahmen der EU werden HVR-Themen in unterschiedlichen Foren regelmäßig 
behandelt, insbesondere in den Ratsarbeitsgruppen Völkerrecht, Völkerstrafrecht, 
Humanitäre Hilfe sowie im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK). 
Österreich hat eine führende Rolle in einer Gruppe gleichgesinnter Staaten auf 
PSK-Ebene, die sich für eine institutionelle Stärkung der EU, v.a. des Europäischen 
Auswärtigen Diensts, im Bereich des HVR und des internationalen Strafrechts ein-
setzt.

Österreich tritt weiterhin dafür ein, dass Verletzungen des HVR nicht ungestraft 
bleiben. Für die Bekämpfung der Straflosigkeit ist auch die objektive Feststel-
lung von Fakten und Sicherung von Beweisen essentiell. Aus diesem Grund unter-
stützt Österreich Ermittlungs- und Untersuchungskommissionen, wie den durch 
VN-GV-Resolution 71/248 initiierten internationalen, unparteiischen und unab-
hängigen Mechanismus zur Unterstützung der Ermittlung der Verantwortlichen 
für die seit März 2011 in Syrien begangenen schwersten völkerrechtlichen Ver-
brechen und deren strafrechtliche Verfolgung (IIIM) und die Internationale Huma-
nitäre Ermittlungskommission (IHFFC) gemäß Art. 90 des Zusatzprotokolls I aus 
1977 zu den Genfer Abkommen. Durch eine Novellierung des Bundesgesetzes 
über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten, BGBl. Nr. 263/1996 
i.d.F. BGBl. I Nr. 20/2020, im März wurde für österreichische Justizbehörden die 
gesetzliche Grundlage für eine strafrechtliche Zusammenarbeit unter anderem 
mit dem IIIM geschaffen. Auch bei der Vertragsstaatenversammlung der Organi-
sation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) hob Österreich zum wiederhol-
ten Male hervor, dass es keine Straflosigkeit für den Einsatz von Chemiewaffen 
geben darf.
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5. Außenwirtschaft
Österreich ist eine kleine und offene Volkswirtschaft. Exporte und Importe von 
Waren, Dienstleistungen, Kapital und Know-how sind daher entscheidende Fak-
toren der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Die österreichische Export-
wirtschaft schafft und sichert Arbeitsplätze, Wohlstand und Steuereinnahmen. 
2019 erreichte das österreichische Exportvolumen 153,5 Milliarden Euro. Rund 
60 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) werden von Exportunternehmen geschaffen 
und fast jeder zweite Arbeitsplatz ist direkt oder indirekt vom Export abhängig. 
Die Zahl der Exporteure hat sich in den vergangenen 25 Jahren von 12.000 auf 
rund 62.000 mehr als verfünffacht. Rund 80  % der im Export tätigen Unterneh-
men sind Klein- und Mittelbetriebe, über viele Branchen und Sektoren hinweg. 
Bedingt durch die COVID-19-Pandemie rechnet das österreichische Institut für 
Wirtschaftsforschung (WIFO) mit einem Warenexportrückgang von 14 %. Bereits 
für das Jahr 2021 prognostiziert das WIFO jedoch wieder eine Steigerung der 
Warenexporte um 8 %.

Zum Erfolg der „Exportnation Österreich“ trägt das BMEIA – auch über sein 
Vertretungsnetz im Ausland – wesentlich bei und spielt eine wichtige Rolle 
bei der Gestaltung nachhaltiger und fairer Außenwirtschaftsbeziehungen, der 
Erbringung von Serviceleistungen und als „Türöffner“ und „Problemlöser“ für 
österreichische Unternehmen. Die „Sicherstellung der wirtschaftspolitischen 
Interessen Österreichs in Europa und in der Welt“ ist Auftrag und Wirkungsziel 
des Ministeriums, die Abteilungen für Außenwirtschaft und Unternehmensservice 
beschäftigen sich laufend mit Fragen und Anliegen der Außenwirtschaft und von 
einzelnen Unternehmen.

Das BMEIA und sein Vertretungsnetz setzen jährlich mehr als 2.500 konkrete 
Maßnahmen im Interesse der Wirtschaft und des Standorts: Interventionen und 
Vorsprachen bei Behörden, Übergabe von Firmenmemoranden, Bewerbung des 
österreichischen Wirtschafts- und Tourismus-Standortes, Beratung, Informations-
beschaffung und Kontaktherstellung. Dies erfolgt jeweils in enger Kooperation 
mit den Außenwirtschafts Centern der WKÖ. Das Fundament dieser Kooperation 
bildet eine Vereinbarung zwischen BMEIA und WKÖ, die in den letzten Monaten 
grundlegend modernisiert und an die aktuellen Erfordernisse angepasst wurde. 
Gerade in schwierigen Zeiten benötigen Österreichs Unternehmen bestmögliche 
Unterstützung, um neue Märkte zu erschließen und neues Wachstum generie-
ren zu können. Wirtschaftspolitik ist integraler Bestandteil österreichischer 
Außenpolitik, dessen Bedeutung durch weltweit zunehmende geopolitische 
Konflikte, den Bedarf an einer krisensicheren Wirtschaft und den Einsatz von 
Zukunftstechnologien künftig noch steigen wird. Das Programm der Bundesre-
gierung und die Außenwirtschaftsstrategie enthalten Leitlinien für die Ausgestal-
tung des wirtschaftspolitischen Profils des BMEIA.
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5.1 Außenwirtschaftsstrategie
Das Regierungsprogramm 2020–2024 fordert die konsequente Umsetzung der 
innovativen und nachhaltigen Außenwirtschaftsstrategie (AWS), welche 63 kon-
krete Maßnahmen zur weiteren Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Außen-
wirtschaft und des Standorts Österreich enthält sowie deren Weiterentwicklung 
im Lichte des Regierungsprogramms. Die Zielsetzungen und konkreten Maßnah-
men der Strategie werden von den zuständigen Institutionen unter Federführung 
des BMEIA, BMDW sowie der WKO umgesetzt und durch eine Lenkungs- und 
Steuerungsgruppe koordiniert und laufend evaluiert.

Übergeordnetes Ziel der Strategie ist es, den Wohlstand und die Interessen 
der österreichischen Bevölkerung in einem sich ständig und immer schneller 
verändernden globalen Umfeld zu sichern. Vorausschauend sollen Trends und 
neue Wachstumsmärkte erkannt, Chancen wie die Digitalisierung genutzt und 
entsprechende wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen für die österreichische 
Wirtschaft und den Standort Österreich geschaffen werden. Dies ist für die 
wirtschaftliche Erholung von der COVID-19-Pandemie besonders bedeutend. 
Viele aus außenpolitischer Sicht wichtige Aspekte wie Nachhaltigkeit, Poli-
tikkohärenz und Werteorientierung, Menschenrechte und verantwortungsvol-
les unternehmerisches Handeln im Sinne der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen sind integraler Bestandteil der Strategie. Besondere Bedeutung 
kommt auch dem Abschnitt „Nachhaltigkeit als Chance für Unternehmen und 
Standort“ zu, da der globale Trend zu Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und 
Umwelt-Technologien als ein Schlüsselmarkt des 21.Jahrhunderts gilt und der 
österreichischen (Außen-)Wirtschaft in diesem Bereich große Chancen und 
Möglichkeiten bietet.

Im Rahmen der Außenwirtschaftsstrategie ist die Etablierung eines umfassen-
den und proaktiven Informationsaustausches über die Reisetätigkeit bzw. 
Besuchsdiplomatie aller relevanten Akteurinnen und Akteure auf politischer 
Ebene ein Umsetzungsschwerpunkt des BMEIA.

Als Mitglied im Lenkungsausschuss zur Unterstützung des österreichischen 
Nationalen Kontaktpunktes der OECD-Leitsätze für multinationale Unterneh-
men ist das BMEIA auch in der Anwendung und Umsetzung der Leitsätze für 
verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln aktiv.

5.2 Bilaterale Außenwirtschaftspolitik
Österreich hat mit 60 Staaten bilaterale Investitionsschutzabkommen abge-
schlossen, um für österreichische Unternehmen das Investitionsumfeld und 
Rechtssicherheit in Drittstaaten zu verbessern. Das EuGH-Urteil vom 6. März 
2018 in der Rechtssache Slowakische Republik gegen Achmea BV stellte fest, 
dass Investitionsschiedsklauseln in völkerrechtlichen Abkommen zwischen EU-
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Mitgliedstaaten nicht in Einklang mit Unionsrecht stehen. In Umsetzung der 
Rechtsfolgen dieses Urteils hat Österreich die Beendigung seiner Investitions-
schutzabkommen mit EU Mitgliedstaaten eingeleitet. 

Österreich setzt sich in diesem Zusammenhang dafür ein, dass auf EU-Ebene 
rasch Schritte gesetzt werden, um einen umfassenden und effektiven Rechts-
schutz von Investitionen im EU-Binnenmarkt zu gewährleisten und eine Minde-
rung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Europa zu verhindern.

Investitionskontrollgesetz
Am 25. Juli trat das neue Investitionskontrollgesetz in Kraft. Dies dient insbe-
sondere zur Umsetzung der EU Verordnung für die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen (FDI Screening VO 2019/452 vom 19. März 2019) und trägt 
aktuellen Entwicklungen auf internationaler Ebene in diesem Bereich Rechnung. 
Das BMEIA wirkt als ständiges Mitglied des Investitionskontrollkomitees aktiv an 
der Umsetzung des Gesetzes mit.

5.3 Multilaterale Außenwirtschaftspolitik

EU-Freihandelsabkommen
Die Europäische Kommission hat Verhandlungen über Handelsabkommen mit 
Australien, Chile, Indonesien, den Philippinen und Neuseeland geführt. Die Ver-
handlungen mit Mexiko zur Modernisierung des gemeinsamen Globalabkommens 
konnten im April abgeschlossen werden. Am 14.  September wurde mit China 
ein Abkommen über geographische Bezeichnungen (GIs) angenommen und am 
30. Dezember eine Einigung über ein gemeinsames Investitionsschutzabkommen 
erzielt. Am 1. August trat der Handelsteil des EU-Vietnam Freihandels- und Inves-
titionsschutzabkommens in Kraft.

Nachdem am 28.  Juni 2019 eine Grundsatzeinigung über den Handelsteil des 
seit 1999 verhandelten EU-Abkommens mit MERCOSUR (Argentinien, Brasilien, 
Paraguay und Uruguay) erzielt worden war, erfolgte die Einigung zum politischen 
und institutionellen Teil des Assoziierungsabkommens am 18.  Juni. Unter dem 
Eindruck einer erneuten Zunahme der Brandrodungen im Amazonas-Regenwald 
sowie mehrerer, insbesondere mit Hinblick auf die Umweltauswirkungen des 
Abkommens negativ ausgefallener Folgenabschätzungsberichte fielen die Posi-
tionen einer größeren Anzahl von EU-Mitgliedsstaaten kritisch aus. Auch aus 
Sorge in Bezug auf Lebensmittel- und Umweltstandards lehnt auch Österreich das 
Abkommen in der gegenwärtigen Form ab. Ein diesbezüglicher Beschluss wurde 
am 18. September 2019 im Nationalrat und am 10. März im Bundesrat angenom-
men. Das Abkommen kann erst nach einstimmiger Zustimmung der EU-Mitglied-
staaten in Kraft treten.
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Im Juni lancierte die Europäische Kommission einen umfangreichen Konsultati-
ons- und Überarbeitungsprozess zur Europäischen Handelspolitik („EU Trade 
Review“), dessen Fokus auf der Vertiefung des Freihandelsnetzwerks der EU, 
der Diversifizierung von Lieferketten im Lichte der COVID-19-Pandemie-Erfahrun-
gen, Nachhaltigkeit, Green Deal und Digitalisierung sowie der Schaffung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen liegt. Die Gewährleistung gleicher und fairer Wettbe-
werbsbedingungen im internationalen Handel bildet einen weiteren Schwerpunkt. 

Welthandelsorganisation (WTO)
Die WTO schafft völkerrechtlich verbindliche Regeln für den internationalen 
Handel. Sie hat derzeit 164 Mitgliedstaaten, welche etwa 96 % des Welthandels 
ausmachen. Seit dem vorzeitigen Rücktritt des ehemaligen Generaldirektors 
Roberto Azevêdo im August ist diese Position unbesetzt, da ein Konsensbeschluss 
des Allgemeinen Rates zur Nachbesetzung noch aussteht. Die für Juni geplante 
12. Ministerkonferenz musste aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben wer-
den, der neue Termin ist noch nicht bestätigt. Diese Konferenz soll sich mit wich-
tigen Fragen der Funktionsfähigkeit der WTO und mit den globalen handelspoli-
tischen Herausforderungen des 21.  Jahrhunderts befassen. Österreich und die 
gesamte Europäische Union setzen sich nachdrücklich für eine Modernisierung 
und Stärkung des multilateralen Handelssystems der WTO ein. Ein funktionie-
rendes, regelbasiertes internationales Handelsregime ist für die Weltwirtschaft, 
insbesondere auch für kleinere und mittlere Volkswirtschaften wie Österreich von 
grundlegender Bedeutung. Eine handlungsfähige WTO ist auch für den wirt-
schaftlichen Wiederaufbau und die internationale Zusammenarbeit im Zuge der 
COVID-19-Pandemie essentiell. 

Wirtschaftliche Versorgungssicherheit und Krisenresilienz 
Die globale Ausbreitung von COVID-19 hat auch in Österreich zahlreiche Liefer-
schwierigkeiten bei kritischen Waren und Gütern, insbesondere bei medizinischen 
Gütern, aber auch vereinzelt bei Lebensmitteln sowie die (Auslands-) Abhängig-
keit im Bereich der Versorgungssicherung offenbart. So waren eine Vielzahl von 
Interventionen und Hilfestellungen seitens des BMEIA und der österreichi-
schen Vertretungsbehörden im Ausland nötig, um die Versorgung mit medi-
zinischen Gütern im Zuge der Ausbreitung von COVID-19 sicherzustellen. Um 
für Krisensituationen künftig besser gerüstet zu sein, gibt es verschiedene Initia-
tiven, die wirtschaftliche Krisenresilienz sowohl auf österreichischer Ebene 
als auch auf europäischer/internationaler Ebene zu verbessern. An entspre-
chenden Maßnahmen wird unter Mitwirkung des BMEIA gearbeitet, um künftig 
besser auf Lieferunterbrechungen vorbereitet zu sein und Versorgungsengpässen 
frühzeitig entgegenwirken zu können („early warning-Funktion“ der österreichi-
schen Botschaften im Ausland).
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5.4 Unternehmensservice
Die österreichische Diplomatie ist seit jeher für die österreichische Wirtschaft im 
Einsatz. Diese Servicefunktion wurde 2015 durch Gründung des Unternehmens-
service als zentrale Anlaufstelle für österreichische Exportunternehmen opti-
miert.

Vorrangige Aufgabe des Unternehmensservice ist es, sich jener Probleme im 
Ausland anzunehmen, die offizieller bzw. diplomatischer Unterstützung bedürfen. 
Dabei kann es sich um Verstöße gegen die Regeln des europäischen Binnenmark-
tes, rechtsstaatlich bedenkliche Eingriffe, ungerechtfertigte Steuervorschreibun-
gen, schlechte Zahlungsmoral ausländischer öffentlicher Auftraggeberinnen bzw. 
öffentlicher Auftraggeber oder eine Schlechterstellung österreichischer Investo-
rinnen und Investoren handeln. Eine wesentliche Maßnahme in diesem Zusam-
menhang ist die Übergabe von Firmen-Memoranda im Rahmen hochrangiger 
Besuchsdiplomatie. In die breite Palette an Tätigkeiten im Dienste unserer Wirt-
schaft fallen auch die Weiterleitung von Ausschreibungen, sowie die Organisa-
tion von Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen. Dabei kooperiert das 
Unternehmensservice mit anderen Akteurinnen und Akteuren wie der WKO, der 
Industriellenvereinigung, österreichischen Bundesministerien oder der Austrian 
Business Agency (ABA).

Beispielhaft für das Zusammenwirken diverser Akteurinnen und Akteuren zur 
Stärkung der Resilienz österreichischer Exportunternehmen ist die Aktivität 
des Unternehmensservice als Focal Point betreffend Iran seit Juni 2018. Her-
vorzuheben ist auch die Initiative „Open Austria“ in San Francisco, bei der ein 
„Tech-Ambassador“ des BMEIA sowie Expertinnen und Experten der WKO und 
der ABA für einen Austausch zwischen Österreich und dem Innovationszentrum 
Silicon Valley sorgen. Von Unternehmen und Interessensvertretungen gleicher-
maßen geschätzt wird auch das Besuchsprogramm ALPS (Austrian Leadership 
Programs), welches österreichischen Betrieben die Möglichkeit bietet, sich inter-
nationalen Führungskräften zu präsentieren. Die aktive Bewerbung der „Business 
Location Austria“ steht auch im Zentrum der Informationsveranstaltungen, die 
das BMEIA-Unternehmensservice periodisch für das internationale Diplomatische 
Corps in Österreich organisiert.

Mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im März unterstützt das BMEIA 
österreichische Unternehmen bei Fragen zu Beeinträchtigungen für den Güterver-
kehr, Pendlerregelungen, Quarantänebestimmungen, Grenzschließungen, Export-
kontrollen, Flugverkehr, der Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung oder 
der Repatriierung bzw. Ein- u. Ausreise von Schlüsselpersonal (z. B. Monteure) und 
Geschäftsreisenden.
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6. Konsularisches

6.1 Arbeitsfelder der Konsularsektion
Das Bürgerservice und die österreichischen Vertretungsbehörden bieten Öster-
reicherinnen und Österreichern auf Reisen sowie jenen, die ständig oder für einen 
längeren Zeitraum im Ausland leben, konsularische Serviceleistungen an. Der im 
Regierungsprogramm enthaltene Auftrag, die Digitalisierung voranzutreiben, wird 
im BMEIA auch im konsularischen Bereich mit Nachdruck betrieben. Im Zusam-
menhang mit den von den jeweils zuständigen Bundesministerien geplanten 
Digitalisierungsmaßnahmen ist es dem BMEIA ein besonderes Anliegen, dass die 
Nutzung der laufend erweiterten elektronischen Dienste auch den im Ausland 
lebenden Österreicherinnen und Österreichern ermöglicht wird.

6.2 Bürgerservice und operatives Krisenmanagement im 
Ausland

Die Bewältigung der globalen COVID-19-Pandemie stellte das konsularische Kri-
senmanagement im Berichtszeitraum vor große Herausforderungen. Nachdem 
sich seit Beginn des Jahres das Corona-Virus (COVID-19) von China aus sukzes-
sive über alle Kontinente ausgebreitet hatte, verlautbarte am 11. März die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO), dass eine Pandemie vorliegt. 

Aufgrund des starken Anstiegs der Krankheitsfälle und der massiven Einschrän-
kungen im Flug- und öffentlichen Verkehr riet das BMEIA österreichischen Reisen-
den seit 12. März generell von sämtlichen nicht notwendigen Reisen ins Ausland ab 
und rief dazu auf, von bestehenden Rückreisemöglichkeiten Gebrauch zu machen. 
Aufgrund der Verschärfung der epidemiologischen Entwicklungen und massiver 
Einreisebeschränkungen sowie eingeschränkten Möglichkeiten medizinischer 
Notfallbetreuung, wurden für bestimmte Länder oder Gebiete Reisewarnungen 
ausgesprochen. Die Sicherheitseinstufungen in Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie wurden laufend mit dem Gesundheitsministerium und dem Innenmi-
nisterium auch im Hinblick auf die für Reisende relevanten Bestimmungen für die 
Einreise nach Österreich evaluiert. 

Das Bürgerservice des Außenministeriums war gemeinsam mit den österreichi-
schen Vertretungsbehörden im Ausland bemüht, mit den registrierten Reisenden 
und Auslandsösterreicherinnen und Auslandösterreichern in Kontakt zu treten 
und diese über Reisewarnungen, die zunehmenden Einschränkungen im Reisever-
kehr, gesundheitsbehördliche Maßnahmen bei der Einreise und Möglichkeiten der 
Rückreise zu informieren und zu unterstützen.

Die laufend aktualisierten länderspezifischen Reiseinformationen und Sicherheits-
hinweise auf der Website des BMEIA wurden über 26 Millionen Mal abgerufen; 
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acht Mal mehr als im Vorjahr. Rund 260.000 telefonische Anfragen sowie zahl-
reiche Emailanfragen wurden bearbeitet. Die telefonische Erstauskunftsstelle 
musste personell aufgestockt werden, wobei zu den Spitzenzeiten zusätzlich 
Rekruten des Bundesheeres zum Einsatz kamen.

Da infolge massiver Einschränkungen im Flugverkehr der kommerzielle Flugbe-
trieb Mitte März massiv reduziert worden war, während sich noch tausende öster-
reichische Reisende im Ausland befanden, erklärte die österreichische Bundesre-
gierung am 17. März, alle österreichischen Bürgerinnen und Bürger bei der Rück-
reise nach Österreich bestmöglich zu unterstützen. Das BMEIA arbeitete mit den 
Flugverkehrsunternehmen Austrian Airlines AG, Laudamotion GmbH und Level 
GmbH einen Sonderflugplan aus, um auf diese Weise möglichst vielen Österrei-
cherinnen und Österreichern mit staatlich organisierten Repatriierungsflügen die 
Rückkehr zu ermöglichen. 

Bis 11. April wurde mit 39 staatlich organisierten Repatriierungsflügen rund 7.500 
Personen die Heimreise aus 29 Ländern ermöglicht. Rund 1.500 Staatsangehörige 
aus anderen EU-Mitgliedsstaaten, 100 EWR-Staatsangehörige (unter anderem aus 
Norwegen) sowie 320 Drittstaatsangehörige (unter anderem aus der Schweiz und 
aus den Beitrittskandidatenländern des Westbalkans) wurden im Rahmen freier 
Kapazitäten ebenso berücksichtigt. Im Gegenzug konnten über 1.100 Österrei-
cherinnen und Österreicher auf Repatriierungsflügen anderer Staaten ihre Heim-
reise antreten. Es war die bisher größte Rückholaktion des Außenministeriums.

Bei der Bewältigung der globalen Corona-Krise kam der konsularischen Zusam-
menarbeit auf europäischer und internationaler Ebene große Bedeutung zu. Dank 
des täglichen Informationsausaustausches über Repatriierungsflüge, Zubringer-
flüge und kommerzielle Flugmöglichkeiten der EU-Partner, konnte Österreiche-
rinnen und Österreichern selbst nach Abschluss der österreichischen Repatriie-
rungsflüge eine Rückreise über Repatriierungsflüge anderer Staaten ermöglicht 
werden. Zudem fand ein laufender Informationsaustausch über Reisewarnun-
gen und Maßnahmen der EU-Partner in Zusammenhang mit der Bewältigung der 
COVID-19-Pandemie statt.

Um das Krisenmanagement auf EU-Ebene bestmöglich zu koordinieren, wurde der 
EU- Krisenreaktionsmechanismus IPCR (Integrated Political Crisis Response) mit 
dem Ziel aktiviert, die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger durch Erhebung und Auswertung von Informationen und Abhaltung von 
Roundtables bei der Bewältigung von Krisen zu unterstützen. 
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6.3 Allgemeine Konsular- und Rechtsfragen
Mit Stichtag 1. Dezember befanden sich 131 österreichische Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger in ausländischen Haftanstalten. Die Staaten mit den höchs-
ten Zahlen inhaftierter Österreicherinnen und Österreicher waren Deutschland 
(31 Fälle), Ungarn (12 Fälle), die Türkei (zehn Fälle) und die Tschechische Republik 
(sieben Fälle). Die am häufigsten von im Ausland inhaftierten Österreicherinnen 
und Österreichern begangenen Deliktsgruppen waren Delikte gegen die öffent-
liche Sicherheit (95 Fälle), Drogendelikte (77 Fälle) und Delikte gegen Leib und 
Leben (47 Fälle).

Die Vertretungsbehörden führten mehr als 60 Haftbesuche durch. In regelmäßi-
gen Abständen wird dabei geprüft, ob die Behandlung der Häftlinge gemäß den 
jeweiligen Landesvorschriften erfolgt, und es wird auch darauf geachtet, dass 
internationale Mindeststandards eingehalten werden und österreichische Häft-
linge alle Erleichterungen genießen, die nach den bestehenden Vorschriften zuläs-
sig sind. Ein weiterer wichtiger Teil der Häftlingsbetreuung ist die Übernahme und 
Weiterleitung von Haftpaketen und kleineren Geldbeträgen (Haftdepots). Auf-
grund der COVID 19-Pandemie waren Haftbesuche in den meisten Ländern zumin-
dest für einen gewissen Zeitraum nicht möglich. Daher fanden Betreuungsgesprä-
che mit den Inhaftierten vermehrt telefonisch oder über Videokonferenzen statt. 

Bei Kindesentziehungen ist im Rahmen des Haager Kindesentführungsüberein-
kommens 1980 (HKÜ) die direkte Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen natio-
nalen Zentralbehörden der Justiz vorgesehen. Bei Ländern, die nicht Vertrags-
parteien des HKÜ sind, unterstützen das BMEIA und die österreichischen Ver-
tretungsbehörden den geschädigten Elternteil im Rahmen der konsularischen 
Möglichkeiten bei der Rechtsdurchsetzung im Ausland. Insgesamt wurden knapp 
20 Fälle von Kindesentziehung bearbeitet.

Das BMEIA bearbeitete über 4.000 Rechts- und Amtshilfeersuchen österreichi-
scher und ausländischer Behörden. Im Bereich des Rechtsschutzes leistete die 
Konsularsektion des BMEIA und die österreichischen Vertretungsbehörden in 
weltweit insgesamt über 570 Fällen Hilfe.

Darüber hinaus leitet das BMEIA die Verhandlungen und koordiniert die öster-
reichischen Positionen zu Abkommen in den Bereichen Rechtshilfe, Auslieferung 
und Überstellung von Strafgefangenen sowie polizeiliche und justizielle Zusam-
menarbeit. Dabei wird eng mit den inhaltlich federführenden Ministerien und den 
österreichischen Vertretungsbehörden in den betroffenen Ländern zusammenge-
arbeitet.

In diesen Bereichen wurden bi- und multilaterale Abkommen bearbeitet. Sechs 
Abkommen standen im Ratifikationsprozess, 14 Abkommen im Verhandlungspro-
zess. Zu weiteren zehn Abkommen wurden innerstaatliche Abstimmungsprozesse 
organisiert. Für Österreich trat im September das Haager Zustellungsüberein-
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kommen 1965 in Kraft. Österreich ratifizierte zudem als einer der ersten Staaten 
das Protokoll zur Änderung des Zusatzprotokolls zum Europarats-Übereinkom-
men über die Überstellung verurteilter Personen.

6.4 Die Auslandsösterreicherinnen und 
Auslandsösterreicher

Die Betreuung und Unterstützung der Auslandsösterreicherinnen und Auslands-
österreicher ist eine der Kernaufgaben der österreichischen Botschaften und 
(General-)Konsulate.

Dazu gehört auch, die seitens der Bundesregierung für die Bevölkerung im Inland 
vermehrt zur Verfügung gestellten elektronischen Dienste auch den im Ausland 
lebenden Österreicherinnen und Österreichern zugänglich zu machen. Im Zusam-
menhang mit den von den jeweils zuständigen Bundesministerien geplanten Digi-
talisierungsmaßnahmen ist es dem BMEIA ein besonderes Anliegen, dass die 
Nutzung der laufend erweiterten digitalen Anwendungen, wie z. B. des elektro-
nischen Identitätsausweises (e-ID) oder der elektronischen Zustellung, auch den 
Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreichern ermöglicht wird.

Die Serviceangebote für Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreichern 
werden laufend ausgebaut. Zuletzt gab es den gegenwärtigen veränderten 
Bedürfnissen angepasste Verbesserungen insbesondere in den Bereichen Wahl-
recht, Online-Registrierung und Online- Informationen.

Zeitgleich mit der Einführung des neuen Zentralen Wählerregisters 2018 ist es 
nunmehr auch für Österreicherinnen und Österreicher mit Hauptwohnsitz im Aus-
land möglich, Unterstützungserklärungen und Eintragungen für Volksbegehren zu 
tätigen.

Dies kann entweder durch persönliche Abgabe einer Erklärung in Papierform bei 
Gemeinden in Österreich oder online mittels qualifizierter digitaler Signatur (Bür-
gerkarte, Handy-Signatur) erfolgen. Unter Vorlage eines österreichischen Reise-
passes oder Personalausweises und mit der Mobiltelefonnummer eines österrei-
chischen oder eines ausländischen Mobilfunkbetreibers kann an den Österreichi-
schen Botschaften/Generalkonsulaten in Berlin, Bern, Brüssel, London, Madrid, 
Mailand, München und Stockholm eine Handy-Signatur aktiviert werden. Damit 
wird das Mobiltelefon zum digitalen Ausweis, mit dem die Identifizierung im Inter-
net zur Erledigung von Behördenwegen erfolgt. 

Mit Novellierung des E-Government-Gesetzes im Sommer 2017 wurde der Grund-
stein für den neuen elektronischen Identitätsnachweis (E-ID) gelegt.

Die seitens des Fachressorts BMI geplante systemtechnische Implementierung 
des E-ID-Anmeldeprozesses im elektronischen Passregister soll künftig die Regis-
trierung von Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreichern für den elekt-
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ronischen Identitätsnachweis an allen Passantragstellen auch im Ausland ermög-
lichen.

Entsprechend der Ankündigung verbindet der elektronische Identitätsausweis 
in Zukunft die analoge und die digitale Welt mit einer neuartigen hoheitlichen 
Registrierung, die für jede Bürgerin und jeden Bürger freiwillig ist und einem inno-
vativen digitalen Ausweissystem sowie einem sicheren Login.

Die österreichischen Vertretungsbehörden stellen, ebenso wie die Web-
seite des BMEIA, für Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreichern  
(www.auslandsoesterreicherInnen.at), ein wichtiges Bindeglied zur Heimat oder 
zur früheren Heimat dar. Sie sind für diesen Personenkreis eine erste Anlauf- und 
Servicestelle für Pass-, Staatsbürgerschafts- und Wahlangelegenheiten, für wei-
tere Behördenkontakte und konsularischen Schutz, für den Erhalt von Informatio-
nen mit Österreichbezug, für effektive Krisen(vorsorge)koordination sowie für die 
Organisation und Vermittlung von österreichbezogenen Veranstaltungen.

Da keine Verpflichtung besteht, einen dauernden Aufenthalt im Ausland amtlich 
registrieren zu lassen, sind Angaben über die Zahl der Auslandsösterreicherinnen 
und Auslandsösterreichern zum Großteil Schätzungen. Es ist davon auszugehen, 
dass derzeit etwa 580.000 Österreicherinnen und Österreicher im Ausland leben.

Die mit Abstand meisten Österreicherinnen und Österreicher im Ausland haben 
ihren Wohnsitz in Deutschland (257.000), gefolgt von der Schweiz (67.000). 
Zusammen mit Großbritannien (33.000), den USA (30.500), Australien (20.000), 
Spanien (12.000), Südafrika, Brasilien, Argentinien (je 10.000), Israel, Frankreich, 
Italien und den Niederlanden (je 9.000) konzentrieren sich über 80 % der Aus-
landsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher auf wenige Länder. Auch die 
Zahl der „Herzensösterreicherinnen und Herzensösterreicher“ – das sind Per-
sonen, die früher österreichische Staatsbürgerinnen bzw. Staatsbürger waren, 
sowie Kinder österreichischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit anderer 
Staatsangehörigkeit – kann nur geschätzt werden. 

Es wurden 28.755 Reisepässe (27.368 gewöhnliche Reisepässe, 1.387 Notpässe) 
und 11.508 Personalausweise an österreichischen Berufsvertretungsbehörden 
ausgestellt. Gegenwärtig können an 138 Vertretungsbehörden, inklusive den dazu 
befugten Honorar(general)konsulaten, Reisepässe und Personalausweise bean-
tragt werden.

Seit Inkrafttreten der Novelle zum Zentralen Personenstandsregister (ZPR) und 
zum Zentralen Staatsbürgerschaftsregister (ZSR) im Jahr 2014, besteht für 
Österreicherinnen und Österreicher im Ausland die Möglichkeit, sich Personen-
stands- und Staatsbürgerschaftsurkunden an den österreichischen Berufsvertre-
tungsbehörden ausstellen zu lassen. Von den Botschaften und Berufskonsulaten 
im Ausland wurden 3.082 Personenstandsurkunden sowie 6.495 Staatsbürger-
schaftsnachweise und Bestätigungen ausgestellt. Das Büro für Konsularbeglau-
bigungen im BMEIA stellte insgesamt 14.872 Beglaubigungen und Apostillen aus, 
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mit denen österreichische Urkunden im Ausland internationale Anerkennung fin-
den können. Die Vertretungsbehörden im Ausland haben 24.692 Beglaubigungen 
durchgeführt und 454 Apostillen ausgestellt.

Zur Erleichterung der Registrierung von Auslandsösterreicherinnen und Aus-
landsösterreichern an österreichischen Vertretungsbehörden ist diese auch 
online möglich. Ein zeitgemäßes und weltweit einheitliches Erfassungssystem 
ermöglicht es den Vertretungsbehörden, die Zahl der Registrierten und die 
Qualität der Daten zu erhöhen, damit eine rasche und effiziente Kontaktnahme 
(per E-Mail oder SMS) sichergestellt ist.

Organisation der Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher 
Die Beziehung der Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher zu Öster-
reich wird insbesondere in AÖ-Vereinen und anderen Vereinigungen im Ausland 
mit Österreichbezug sowie zunehmend auch durch die Sozialen Medien gepflegt. 
Es gibt 400 Vereinigungen in 61 Ländern. Dachverband, Interessensvertretung und 
Serviceorganisation der im Ausland bestehenden AÖ-Vereinigungen ist der Aus-
landsösterreicher-Weltbund (AÖWB) mit Sitz in Wien. Präsident ist seit 1. Jänner 
2019 Jürgen Em, Generalsekretärin Irmgard Helperstorfer. Der AÖWB unterhält 
eine eigene Webseite (www.weltbund.at) und gibt die Zeitschrift „ROTWEISS-
ROT“ heraus. Darüber hinaus gibt es eine eigens für Auslandsösterreicherinnen 
und Auslandsösterreicher gegründete Internet-Plattform (www.austrians.org). 
Die Unterstützung des AÖWB durch das BMEIA betrug 100.000 Euro.

Der AÖWB veranstaltet jährlich ein Treffen der Auslandsösterreicher und Aus-
landsösterreicherinnen in Österreich, das in Wien geplante Treffen musste auf-
grund der COVID-19-Pandemie abgesagt werden.

Die Burgenländische Gemeinschaft ist der Dachverband der Burgenländerinnen 
und Burgenländer im Ausland. Ihr Ziel ist die Erhaltung und Vertiefung der Hei-
matverbundenheit der Burgenländerinnen und Burgenländer in aller Welt. Dazu 
dient auch die Zeitschrift „Die burgenländische Gemeinschaft“ sowie das 1996 
gegründete soziale Netzwerk „Burgenland Bunch“. Präsident der Burgenländi-
schen Gemeinschaft ist Walter Dujmovits.

Die Bundesländer Oberösterreich (Netzwerk „Oberösterreich International“), Nie-
derösterreich („Blau Gelb in der Welt“), Kärnten („Weltkärntner“) und die Steier-
mark („Büro für Auslandssteirer“) verfolgen ebenfalls Initiativen zur besseren Ver-
netzung von im Ausland lebenden Österreicherinnen und Österreichern mit ihrer 
Heimat und ihrem Heimatbundesland.

Anliegen österreichischer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen im Ausland
Für die Betreuung in Not geratener Auslandsösterreicherinnen und Auslandsös-
terreicher sorgt der im Jahr 1967 gegründete Auslandsösterreicher-Fonds. Das am 
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1. Jänner 2007 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Auslandsösterreicher-
Fonds (AÖF-G, BGBl. I Nr. 67/2006) erweiterte den Kreis der möglichen Unter-
stützungsempfängerinnen und Unterstützungsempfänger. Mit der am 24. Juli in 
Kraft getretenen Gesetzesänderung (BGBl. I. Nr. 83/2020) wurde die Möglichkeit 
der Zuerkennung von Zuwendungsbeträgen im einfachen Verfahren erweitert.

Der jeweils zur Hälfte vom BMEIA und von den neun Bundesländern im Gesamt-
ausmaß von 550.000 Euro geförderte Fonds leistete finanzielle Zuwendungen an 
1.107 bedürftige Österreicher und Österreicherinnen und deren Angehörige in 63 
Ländern in der Gesamthöhe von 571.200 Euro. Vorsitzender des von der Bundes-
regierung bestellten Kuratoriums des Fonds ist Rudolf Lennkh, die Geschäftsfüh-
rung wird von Sabine Müstecaplıoğlu ausgeübt.

Im Rahmen der alljährlichen Weihnachtsaktion des BMEIA wurden Gelder und 
Sachspenden an 420 bedürftige Auslandsösterreicherinnen und Auslandsöster-
reicher in 60 Ländern in Höhe von insgesamt 46.200 Euro bereitgestellt.

Für im Ausland wohnhafte, betagte und dauernd hilfsbedürftige oder schwer 
erkrankte Österreicherinnen und Österreicher, die nicht mehr imstande sind, für 
sich selbst zu sorgen, versucht das BMEIA eine Rückkehr samt Unterbringung in 
einer entsprechenden Einrichtung in Österreich zu vermitteln. Voraussetzungen 
dafür sind unter anderem, dass nicht durch Verwandte oder eine lokale Organi-
sation geholfen werden kann, der Zustand der Hilfsbedürftigen einen Transport 
gestattet und sie damit einverstanden sind. Rückkehranfragen wurden für vier 
Personen in Indonesien, Norwegen, Spanien und Ungarn gestellt.

Auf nachdrücklichen Wunsch der Auslandsösterreicherinnen und Auslandsös-
terreicher steht Personen, die einen Passantrag stellen, mittlerweile an zahlrei-
chen Vertretungsbehörden, bei denen dies rechtlich und organisatorisch mög-
lich ist, die Möglichkeit der Beantragung eines „BMEIA-Express“-Reisepasses zur 
Verfügung. Im Unterschied zur normalen Passbeantragung wird dieser Reisepass 
bereits spätestens an dem der Antragstellung folgenden Werktag produziert und 
per DHL ins Ausland versendet. Die Zustellung kann direkt an die Vertretungsbe-
hörde, aber auch an Honorarkonsulate oder direkt an eine Privatperson im Aus-
land erfolgen.

Das BMEIA und die Österreichische Botschaft London waren im Sinne des Regie-
rungsprogramms bemüht, die Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterrei-
cher im Vereinigten Königreich im Zusammenhang mit dem BREXIT bestmöglich 
zu beraten und zu unterstützen. 

Das österreichische Parlament hat im Oktober 2019 in Wahrnehmung der histo-
rischen Verantwortung gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus und ihren 
Nachkommen einstimmig eine Novelle zum österreichischen Staatsbürgerschafts-
gesetz beschlossen. Seit 1. September 2020 können Nachkommen von NS-Opfern 
durch Anzeigelegung die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben. Ein als 
Hilfestellung vom BMEIA und von der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien 
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gemeinsam erstellter Online-Fragebogen als digitalisierte und zeitgemäße Unter-
stützung von Anzeigelegenden und Behörden in der Vorbereitungsphase des Ver-
fahrens wird sehr zufriedenstellend genutzt. Bisher wurde der Fragebogen über 
12.000 Mal erfolgreich abgeschlossen. 

Teilnahme der Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher an der 
politischen Willensbildung in Österreich und der Europäischen Union
Seit 1990 besteht für Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher – 
und auch für am Wahltag im Ausland aufhältige „Inlandsösterreicherinnen und 
Inlandsösterreicher“ – die in der (Europa-)Wählerevidenz eingetragen sind, das 
Wahlrecht bei Nationalrats- und Bundespräsidentenwahlen, das Teilnahmerecht 
an bundesweiten Volksabstimmungen und Volksbefragungen sowie seit 1. Jänner 
2018 auch an Volksbegehren. Auch an den Wahlen der österreichischen Abgeord-
neten zum Europäischen Parlament (EP) können Auslandsösterreicherinnen und 
Auslandsösterreicher – und nichtösterreichische EU-Bürgerinnen und EU-Bürger 
mit Hauptwohnsitz in Österreich – teilnehmen.

Das seit dem Jahr 2007 erheblich erleichterte Wahlrecht für Auslandsösterrei-
cherinnen und Auslandsösterreicher ermöglicht die Teilnahme an Wahlen bereits 
ab dem vollendeten 16. Lebensjahr. Von der Briefwahl können alle Wahlberech-
tigten im In- und Ausland Gebrauch machen, wenn sie am Wahltag verhindert 
sind, die Stimme in einem Wahllokal abzugeben. Für die Stimmabgabe per Brief-
wahl genügt eine unterschriebene eidesstattliche Erklärung. Die Portokosten für 
die Rücksendung der Wahlkarten mittels normaler Post aus allen Teilen der Welt 
werden von Österreich übernommen. Auslandsösterreicherinnen und Auslands-
österreicher haben ferner die Möglichkeit, Wahlkarten für die Dauer von zehn 
Jahren im Voraus zu bestellen (sogenanntes „Wahlkartenabo“). Es erfolgt eine 
automatische Zusendung der Wahl-/Stimmkarten für alle bundesweiten Wahlen, 
Volksabstimmungen und Volksbefragungen. Die Wählerevidenzgemeinden infor-
mieren registrierte Wahlberechtigte von Amts wegen über die kommenden Wah-
len, Volksabstimmungen und Volksbefragungen sowie über bevorstehende Strei-
chungen aus der Wählerevidenz. Die österreichische Bundesverfassung räumt 
den Bundesländern die Möglichkeit ein, auch Auslandsösterreicherinnen und Aus-
landsösterreicher an den Wahlen zum Landtag ihres früheren Wohnsitz-Bundes-
landes teilnehmen zu lassen. Bisher machten Niederösterreich, Tirol und Vorarl-
berg davon Gebrauch.

Working Holiday-Programme
Working Holiday-Programme (WHP) sind Übereinkommen mit anderen Ländern, 
die jungen Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren einen sechs- bis zwölfmonati-
gen Aufenthalt im jeweils anderen Land und eine Arbeitsaufnahme ohne Arbeits-
erlaubnis ermöglichen. Während eines Ferienaufenthaltes können damit spontan 
kurze, befristete Arbeitsverhältnisse aufgenommen werden.



208

Konsularisches

Diese Programme sollen auch der Sammlung von praktischen Berufserfahrungen 
im Ausland dienen und es können Ausbildungs- und Bildungsangebote, insbeson-
dere auch in den Bereichen Sprache und Kultur, in Anspruch genommen werden.

Österreich hat bisher insgesamt zehn WHP abgeschlossen: Neuseeland und 
Republik Korea (beide 2012), Hongkong und Taiwan (beide 2015), Japan (2016), 
Israel, Kanada und Chile (alle 2017), Australien (2018) und Argentinien (2019).

6.5 Visa und Aufenthaltsangelegenheiten
Mit Stichtag 31. Dezember 2020 konnten österreichische Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger mit gewöhnlichen Reisepässen in 119 Staaten visumfrei einreisen, 
in 42 davon auch mit Personalausweis, in 17 Staaten auch mit einem bis zu fünf 
Jahre abgelaufenen Reisepass. Vier Staaten verlangten vor der Einreise eine elekt-
ronische Registrierung. Die Staatsangehörigen von 105 Staaten benötigten für die 
Einreise nach Österreich einen Sichtvermerk. Aufgrund der weltweiten COVID-
19-Pandemie verschärften viele Staaten die Einreisebedingungen (teilweise gänz-
lich, teilweise temporär), sodass aufgrund dieser Umstände im Laufe des Jahres 
die Zahl jener Staaten, die von österreichischen Staatsbürgern Visa verlangten, 
volatil war. Österreich bzw. die EU führten keine zusätzlichen Visapflichten ein.

Visa zur Einreise nach Österreich können nicht nur an österreichischen Vertre-
tungsbehörden beantragt werden, sondern auch an Botschaften anderer Schen-
gen Staaten sowie in Visazentren unseres externen Dienstleisters. Insgesamt gab 
es 317 Standorte, an denen ein Visum zur Einreise beantragt werden konnte. Auf-
grund der Pandemie wurden anlassbezogen einzelne Zentren temporär geschlos-
sen bzw. zusammengelegt.

Die österreichischen Vertretungsbehörden bearbeiteten rund 66.000 Visums-
anträge, was auf Grund des COVID-19 bedingten Lockdowns gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Minus von 81,3 % bedeutet. Davon wurden 
knapp 93 % in weiterer Folge erteilt. 70 % der erteilten Visa waren Schengenvisa, 
knapp 30 % nationale Visa für einen Aufenthalt von mehr als 90 Tagen. Im Rahmen 
der Vertretung für andere Schengen Staaten wurden 1.950 Visa bearbeitet; dies 
ist ein Anteil von knapp 3 % am Gesamtaufkommen.

Von der Möglichkeit, gegen Entscheidungen der Vertretungsbehörden in Visaange-
legenheiten das Bundesverwaltungsgericht anzurufen, wurde 77 Mal Gebrauch 
gemacht. Damit ist ein deutlicher Rückgang der Verfahren im Vergleich zum Vor-
jahr zu vermerken. In 70 % der Beschwerdefälle handelt es sich um Beschwerden 
gegen die Verweigerung eines Einreisetitels gemäß § 35 AsylG 2005 (Familienzu-
sammenführung). Es sind insgesamt 169 Entscheidungen ergangen, dabei folgte 
das Bundesverwaltungsgericht der Rechtsansicht der Vertretungsbehörden zu 
58 %.
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Aufenthaltsanträge
Im Niederlassungs- und Aufenthaltsverfahren kommt den Vertretungsbehörden 
im Ausland die Aufgabe zu, Anträge anzunehmen, auf Vollständigkeit und Rich-
tigkeit hinzuwirken und an die zuständigen Inlandsbehörden zur Entscheidung 
weiterzuleiten. Von den Vertretungsbehörden im Ausland wurden 6.918 Anträge 
auf Aufenthalt nach dem NAG entgegengenommen. Davon wurden die meisten 
Anträge auf Aufenthalt nach dem NAG zum Zweck der Familienzusammenführung 
(3.503) und zur Aufnahme eines Studiums in Österreich (2.119) eingebracht.

6.6 Asylfragen und externe Aspekte der Migration
Die Bewältigung von gemischten Migrationsbewegungen (Flüchtlinge, irreguläre 
Migrantinnen und Migranten, Opfer des Menschenhandels) nach Europa stellt 
weiterhin eine Herausforderung dar. Ziel Österreichs ist eine wirksame Migra-
tionssteuerung, welche durch eine Reihe an Maßnahmen auf internationaler, EU- 
sowie nationaler Ebene erreicht werden soll. 

Im Rahmen der 75. VN-Generalversammlung wurde erneut eine Resolution zu 
„International Migration and Development“ angenommen. Sie beinhaltete, ebenso 
wie die diesjährige UNHCR-Omnibus Resolution rein technische Aktualisierun-
gen. Österreich war wie in den Vorjahren Miteinbringer dieser Resolution. Wei-
ters wurde das UNHCR-Exekutivkomitee per Resolution erweitert. Filippo Grandi 
wurde als UN-Flüchtlingshochkommissar bis 2023 wiederbestellt. 

Die Zusammenarbeit mit dem International Centre for Migration Policy Develop-
ment (ICMPD) wurde fortgeführt. Die von Generaldirektor Michael Spindelegger 
geleitete internationale Organisation mit Sitz in Wien wuchs weiter. ICMPD orga-
nisiert jährlich die Vienna Migration Conference (VMC), die heuer bedingt durch 
die COVID-19-Pandemie erstmals virtuell abgehalten wurde.

Am 23. September legte die Europäische Kommission eine Kommunikation für einen 
Neuen Pakt für Migration und Asyl vor. Der Pakt sieht unter anderem einen gemein-
samen Europäischen Rahmen für Migrations- und Asylmanagement, robustes Kri-
senvorsorge – und Reaktionssystem, integriertes Grenzmanagement, Verstärkung 
des Kampfes gegen Schlepperei, Zusammenarbeit mit internationalen Partnerinnen 
und Partnern, Möglichkeiten der Zuwanderung von qualifizierten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern und Talenten in die EU sowie die Unterstützung der Integra-
tionsprozesse zur Förderung des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft vor. 
Vorgesehen sind des Weiteren Asylvorverfahren an der EU-Außengrenze sowie 
eine Wahlmöglichkeit für Mitgliedsstaaten, Asylwerberinnen und Asylwerber frei-
willig zu übernehmen oder stattdessen die Rückführung abgelehnter Asylwerbe-
rinnen und Asylwerber in die Heimat zu organisieren. Bei der Verbesserung des 
Grenzschutzes wird die rasche Umsetzung von bereits Beschlossenem in Aussicht 
genommen. Österreich brachte sich laufend in die Verhandlungen ein. 
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Die Ankünfte in Spanien über die westliche Mittelmeerroute stiegen im Vergleich 
zum Vorjahr an, auch die Ankünfte über die zentrale Mittelmeerroute erhöhten 
sich. Über die atlantische Route gab es einen Anstieg der Ankünfte auf den kana-
rischen Inseln. Auf der östlichen Mittelmeerroute wurde ein Rückgang registriert. 
Positive Ergebnisse in der europäischen Migrationspolitik konnten v. a. aufgrund 
eines Bündels von unterschiedlichen regionalen Einzelmaßnahmen erreicht wer-
den. Dazu gehört die weitere Implementierung des EU-Türkei-Abkommens. Durch 
Mittel der EU konnte eine engmaschigere Zusammenarbeit mit Marokko und bes-
sere Ausrüstung der marokkanischen Sicherheitskräfte sichergestellt werden. Ein 
wichtiger Beitrag zur Bewältigung von Migrationsursachen in Afrika wurde mit-
hilfe des EU Trust Fund for Africa (EUTF for Africa), an dem sich Österreich bis 
Ende des Jahres mit 9,2 Millionen Euro beteiligte, geschaffen. Der European Exter-
nal Investment Plan (EEIP) zielt darauf ab, die Erwerbsaussichten für Bürgerinnen 
und Bürger afrikanischer Staaten zu verbessern. Im mehrjährigen Finanzrahmen 
2021–2027 sind gegenwärtig 71,8 Milliarden Euro für das Instrument für Nachbar-
schaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit (NDICI) 
vorgesehen. Davon sind 10 % für Migrationsprojekte reserviert. 
Darüber hinaus zählen das Engagement Österreichs im Rahmen von Missionen 
der Gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik (GASP) der EU und die Verbes-
serung der Rücknahmekooperation, intensivierte Polizeikooperation sowie Fort-
schritte im Grenzmanagement am Westbalkan zu den wichtigsten Maßnahmen. 
Ebenso relevant sind Migrationspartnerschaften (Migration Compacts) zwischen 
der EU und westafrikanischen Staaten. Arbeiten an der planmäßigen Revision des 
Gemeinsamen Valletta Aktionsplans wurden fortgesetzt.
Die Rückübernahmevereinbarung mit Afghanistan (Joint Way Forward) wurde ver-
längert, daneben wurden Verhandlungen über einen neuen, noch weitgehenderen 
Entwurf begonnen. Am 1. Juli trat das Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und Belarus parallel mit einem Visaerleichterungsabkommen in Kraft. In den 
Verhandlungen zum Post-Cotonou-Abkommen konnten Fortschritte in den Ver-
handlungen zu den Migrations- und unmittelbar anwendbaren Rückübernahmebe-
stimmungen erzielt werden. Ende Dezember verfügte Österreich über 40 rechts-
verbindliche und sechs politisch verbindliche Rückübernahmeabkommen. 
Die Hochrangige Arbeitsgruppe zu Migration und Asyl fokussiert sich auf die Ana-
lyse der Migrationsströme auf den drei wichtigsten Migrationsrouten Richtung 
Europa sowie die Ursprungsländer der Migration. 
EU-weit wurden ca. 472.000 Asylanträge gestellt. In Österreich lagen die Asyl-
antragszahlen mit ca. 14.800 um 14,66 % über den Antragszahlen des Jahres 2019 
(ca. 12.900). Österreich befand sich bei den Asylantragszahlen pro Kopf im EU-
Vergleich auf 7. Position. 
Die Mehrheit der Asylwerberinnen und Asylwerber in Österreich war mit 35 % 
syrischer Staatsangehörigkeit, gefolgt von 21 % afghanischer und jeweils 5 % 
marokkanischer, irakischer und somalischer Staatsangehörigkeit.
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In Österreich wurden 45.231 rechtskräftige Entscheidungen zu Asyl, subsidiärem 
Schutz und humanitärem Aufenthalt gefällt. Davon waren 8.069 rechtskräftig posi-
tive und 9.567 negative Asylentscheidungen sowie 9.184 Entscheidungen subsi-
diärer Schutz, 15.190 humanitäre Aufenthaltstitel und 3.221 sonstige Entscheide. 
Die meisten Asylgewährungen erfolgten für afghanische Staatsangehörige (2.875 
rechtskräftige Asylgewährungen), gefolgt von syrischen (2.751 rechtskräftige 
Asylgewährungen). Auf Rang 3 und 4 befanden sich iranische (705 rechtskräftige 
Asylgewährungen) sowie somalische Staatsangehörige (566 rechtskräftige Asyl-
gewährungen). 2.524 Personen wurde subsidiärer Schutz gewährt, in 6.660 Fäl-
len wurde ein diesbezüglicher Antrag abgelehnt. Anträge auf einen humanitären 
Aufenthaltstitel wurden in 2.621 Fällen positiv und in 12.569 Fällen negativ ent-
schieden.

An den österreichischen Berufsvertretungsbehörden wurden 696 Anträge auf 
Familienzusammenführung nach §35 des Asylgesetzes gestellt.

Österreich erfüllte somit weiterhin seine internationalen Verpflichtungen, die sich 
unter anderem aus der Genfer Flüchtlingskonvention 1951 ergeben.

6.7 Grenzangelegenheiten im Zeichen der COVID-19-
Pandemie

Aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 führte Österreich im März und April zu 
allen Nachbarstaaten vorübergehend Binnengrenzkontrollen und epidemiologisch 
begründete Einreisebeschränkungen ein, die im Juni wieder aufgehoben wurden. 
Auch in Österreichs Nachbarstaaten kam es zu temporären Grenzschließungen 
aus gesundheitspolitischen Gründen. 

Zur Verhinderung der Weiterverbreitung des Virus wurden im Laufe des Jahres 
eine Vielzahl von Reisewarnungen bzw. von partiellen Reisewarnungen ausgespro-
chen. Für diese Staaten und Gebiete gelten verschärfte Einreisebestimmungen.

Für die Einreise aus dem Ausland wurden seit März mehrere COVID-19-Einrei-
severordnungen des Gesundheitsministeriums erlassen, welche Beschränkungen 
bei der Einreise nach Österreich nach epidemiologischen Kriterien vorsehen. Für 
Pendler, Geschäftsreisende, Studierende oder Personen, die aus medizinischen 
oder besonders berücksichtigungswürdigenden familiären Gründen einreisen, 
bestehen Ausnahmen.

Auf EU-Ebene kamen die Staats- und Regierungschefs im März überein, nicht not-
wendige Reisen aus Drittstaaten zu beschränken. Am 30. Juni wurde eine Rats-
empfehlung zur schrittweisen Aufhebung der vorübergehenden Beschränkungen 
angenommen, welche eine sogenannte „Positivliste“ von Drittstaaten enthält. Der 
Großteil der EU-Mitgliedsstaaten, darunter auch Österreich, hat die Empfehlung 
teilweise umgesetzt. 
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7. Internationale Kulturangelegenheiten
Alle Bemühungen zur Vermittlung und Vernetzung von österreichischem Kunst- 
und Kulturschaffen sowie wissenschaftlicher Leistungen standen unter dem Ein-
fluss der COVID-19 Pandemie, die v.a. und ganz deutlich Auswirkungen auf die 
Reise- und Veranstaltungsmöglichkeiten hatte. Die Österreichischen Kulturforen 
und Vertretungsbehörden im Ausland waren jedoch von Beginn der Pandemie an 
bemüht, trotz dieser Einschränkungen internationale Vernetzung mit den Mitteln 
der Kulturdiplomatie weiter zu unterstützen, wie auch neue Mittel und Wege zu 
finden, um trotz Pandemie für eine möglichst große internationale Sichtbarkeit 
des österreichischen Kulturschaffens und der österreichischen Wissenschafts-
landschaft zu sorgen.

7.1 Schwerpunkte und Projekte
Dieses Jahr wurde das Dokument „Die kulturellen Auslandsbeziehungen des 
BMEIA. Grundlagen, Schwerpunkte und Programme“ veröffentlicht. Es baut 
auf den bisherigen Konzepten der Österreichischen Auslandskultur auf und defi-
niert zwei neue Bereiche, die in der künftigen Arbeit der Auslandskultur eine ver-
stärkte Rolle spielen werden: die Ökologie und neue Arten des nachhaltigen 
Wirtschaftens sowie die Frage, was die Digitalisierung für die Arbeits- und 
Lebenswelten von morgen bedeutet. Gleichzeitig bekennt sich das Dokument zur 
Kulturdiplomatie als essentiellem Bestandteil österreichischer Diplomatie, erklärt 
im Detail die Umsetzung mittels zehn Schwerpunktprogrammen und bindet 
Schwerpunktsetzungen von Partnerinstitutionen, insbesondere Fachministerien 
wie das BMBWF und das BMKÖS sowie die Bundesländer mit ein.

Einen besonderen Schwerpunkt der Auslandskultur stellte das bereits im Herbst 
2019 eröffnete „Jahr des Nachbarschaftsdialogs Österreich – Slowenien“ dar. 
Ein weiterer Schwerpunkt war die am 28. Februar mit einer großen Auftaktver-
anstaltung im MuTH, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, gestartete 
„Österreichische-Arabische Kultursaison“. Im Sommer begann das „Jahr der 
Literatur und des Theaters Österreich – Russland 2020/21“. Pandemiebedingt 
mussten viele Projekte, die im Rahmen dieser Schwerpunkte geplant waren, ver-
ändert, verschoben oder abgesagt werden. Für alle drei Schwerpunkte wurde 
vereinbart, dass Veranstaltungen und Projekte auch noch über den ursprünglich 
geplanten Zeitraum hinaus umgesetzt werden können.

Zudem war die Sektion für Internationale Kulturangelegenheiten bestrebt, die 
Digitalisierung der Auslandskulturarbeit voranzutreiben und neue Wege im 
Rahmen der pandemiebedingt mehrheitlich online stattfindenden Aktivitäten der 
Kulturforen und Vertretungsbehörden zu beschreiten. Zu diesem Zweck wurde der 
Newsletter der Auslandskultur auf einen 14-tägigen Versendungsrhythmus umge-
stellt sowie mehrere Webinare, unter anderem zum Umgang mit sozialen Medien 



213

Schwerpunkte und Projekte

in der Auslandskulturarbeit, für die österreichischen Vertretungsbehörden abge-
halten. Das zentralste Element der Digitalisierungsbestrebungen war die Einrich-
tung einer neuen Online-Plattform (www.austriakulturdigital.at), die – europa-
weit einzigartig – die digitalen und online verfügbaren Projekte der österreichi-
schen Vertretungsbehörden einer breiten Öffentlichkeit digital zugänglich macht.

Das Netzwerk der Österreichischen Auslandskultur besteht unverändert aus 
30 Österreichischen Kulturforen und einem Kooperationsbüro in Lemberg, 89 Bot-
schaften und Generalkonsulaten, 65 Österreich-Bibliotheken, zehn Österreich-
Instituten und zwei Wissenschafts- und Technologiebüros (OSTAs).

In Zahlen ausgedrückt beliefen sich die insgesamt stark von der Covid-19 Pande-
mie betroffenen Leistungen auf 3.489 Veranstaltungen, an 1.271 geographischen 
Orten im Ausland, mit 2.947 Partnerinnen und Partnern und unter Teilnahme von 
5.209 Künstlerinnen und Künstlern sowie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern. 

Im Bereich Musik ist es das Ziel der österreichischen Auslandskultur das facet-
tenreiche Musikland Österreich mit seinen Innovationen und neuen Talenten zu 
präsentieren. Die Unterstützung zeitgenössischer österreichischer Musik stellt 
daher weiterhin einen wichtigen programmatischen Schwerpunkt dar. Dabei 
unterstützt das Netzwerk der österreichischen Auslandskultur musikalische Dar-
bietungen in einem sehr weiten Spektrum, von der Klassik über Jazz, Weltmusik 
und Pop bis hin zu Neuer Musik und experimentellen Ansätzen (Elektronik, Klang-
installationen). Vorrangig unterstützt werden jene Musikerinnen und Musiker, die 
in das überaus erfolgreiche Nachwuchsprogramm für junge Solistinnen, Solisten 
und Ensembles aus Österreich, „The New Austrian Sound of Music“ (NASOM), 
aufgenommen wurden. NASOM wurde im Jahr 2002 vom BMEIA initiiert und hat 
sich in 18 Jahren in Kooperation mit mica – music austria zu einer etablier-
ten österreichischen Musikmarke entwickelt. Dies belegen über 430 Konzerte mit 
NASOM-Künstlerinnen und -Künstlern in mehr als 65 Ländern im Jahr 2019. Die 
NASOM-Ausgabe 2020/2021 wurde aufgrund zahlreicher Konzertabsagen und 
Reiseeinschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie um ein 
Jahr bis 2022 verlängert.

Im Filmbereich wurden neben der Unterstützung der Teilnahme österreichischer 
Filme bei europäischen und internationalen Filmfestivals sowie der zahlreichen 
Teilnahme an Festivals mit menschenrechtsbezogenen Themen, eine Reihe öster-
reichischer Filmwochen oder Filmtage von den Kulturforen und Vertretungsbehör-
den initiiert. Die seit dem Jahr 2011 bestehende Kooperation des BMEIA mit der 
Ars Electronica Linz im Bereich des Animationsfilms wurde aufgrund des großen 
Interesses fortgesetzt. Seitens der Kulturforen und Vertretungsbehörden im Aus-
land finden jährlich Präsentationen der zum „Ars Electronica Festival“ eingereich-
ten Arbeiten aus den Kategorien Computer Animation, Film und Visual Effects 
statt. 
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Seit 2013 besteht eine Kooperation des BMEIA mit der Akademie des Österrei-
chischen Films in deren Rahmen ausgewählte Filme als „Österreichische Kurz-
filmschau“ durch das Auslandskulturnetzwerk des BMEIA im Ausland präsentiert 
werden. Bisher wurde diese in 37 Ländern weltweit vorgestellt. Durch die „Öster-
reichische Kurzfilmschau“ konnten bei zahlreichen Veranstaltungen Österreich-
Schwerpunkte gesetzt und v.a. jungen Filmschaffenden eine Plattform geboten 
werden. Die Einbindung der Österreich-Lektorinnen und -Lektoren im Ausland in 
das Programm führte zu einer Ausweitung der Kurzfilmvorführungen mit ausge-
zeichneter Resonanz in den internationalen Schul- und Universitätsbereich. 

Seit dem Jahr 2014 besteht eine Kooperation des BMEIA mit dem Tricky Women/
Tricky Realities Festival in Wien. In jeweils zwei Jahre umfassenden Program-
men werden kuratierte Animationsfilme österreichischer Regisseurinnen durch 
die Vertretungsbehörden und Kulturforen im Ausland präsentiert. Zielsetzung 
ist einerseits das internationale Tricky Women/Tricky Realities Festival, das sich 
ausschließlich auf Animationsfilme von Frauen spezialisiert hat und mit diesem 
Schwerpunkt derzeit weltweit das einzige Festival dieser Art ist, im Ausland ver-
stärkt zu präsentieren. Andererseits soll den österreichischen Regisseurinnen 
durch die Präsentation ihrer Filme im Ausland eine weitere Plattform für ihre 
Arbeiten geboten und die Nachfrage nach deren Filmen gestärkt werden. Die 
Filme dieser Programme wurden bis dato in 30 Ländern vorgestellt. In Ergänzung 
des Programms Kalliope AUSTRIA – Frauen in Gesellschaft, Kultur und Wissen-
schaft wurden Filme über Ella Lingens, Dorothea Neff, Hedy Lamarr, Margarete 
Schütte-Lihotzky und Trude Fleischmann im Ausland präsentiert.

Die weltweiten Aktivitäten im Bereich Bildende Kunst und Ausstellungen konn-
ten qualitativ weiter gesteigert werden. In immer größerem Umfang werden klas-
sische Wanderausstellungen durch Einzelausstellungen, Gruppenausstellungen 
und thematische Ausstellungen abgelöst, welche jeweils speziell für einzelne 
Länder oder Partnerinstitutionen entwickelt werden. Insbesondere das Instru-
ment der digitalen Wanderausstellungen findet großen Zuspruch. Dabei kön-
nen die Kulturforen, Botschaften und Generalkonsulate zu Schwerpunktthemen 
– wie etwa 25 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs, Kalliope AUSTRIA, zeit-
genössische Architektur, Paul Celan oder historische Themen – online Druck-
daten von modularen Ausstellungen herunterladen und vor Ort eine den loka-
len Gegebenheiten angepasste Version erstellen. So entfallen zum einen Trans-
portkosten und können zum anderen die Ausstellungen weltweit gleichzeitig 
gezeigt werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie verlagerten sich viele Aus-
stellungen gänzlich in den digitalen Raum. Zur Unterstützung der Kulturforen in 
diesem Bereich wurde eine Online-Plattform geschaffen, auf der eine Auswahl 
der digitalen Wanderausstellungen des BMEIA virtuell besichtigt werden kann  
(www.online-exhibitions.at).

Im Bereich Literatur wurde das bisher erfolgreich im Ausland praktizierte Pro-
gramm schreibART AUSTRIA um einen dritten Band ergänzt. Es versammelt 
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erneut hervorragende neue literarische Stimmen aus dem aktuellen Literatur-
schaffen in Österreich. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten ab dem zwei-
ten Quartal nur mehr vereinzelt Lesungen mit den schreibART-Autorinnen und 
-Autoren stattfinden. Daher wurden in Zusammenarbeit mit der Österreichischen 
Gesellschaft für Literatur Gespräche und Kurzlesungen mit Autorinnen und 
Autoren der Programme schreibART II und des neuen schreibART III auf Video 
aufgezeichnet und den Kulturforen sowie Vertretungsbehörden zur Verbreitung 
über die sozialen Medien zur Verfügung gestellt. In Workshops für literarische 
Übersetzungen konnte das Sprachverständnis vertieft werden. Eine erfreuliche 
Entwicklung stellen der immer größer werdende mediale Niederschlag und die 
Rezension österreichischer Literatur sowohl in Qualitätsmedien im Ausland als 
auch in den sozialen Netzwerken dar. 

Als Ergänzung zu diesen Online-Lesungen wurden den Kulturforen und Vertre-
tungsbehörden im Ausland für den Frauenschwerpunkt KALLIOPE AUSTRIA 
Videos mit Texten von Lina Loos, Eugenie Schwarzwald und Marlen Haushofer als 
Streaming-Angebote zur Verfügung gestellt, die regen Zuspruch fanden. 

Zur internationalen Vernetzung österreichischer Theatergruppen wurde das Pilot-
projekt ACT OUT in Zusammenarbeit mit der IG Freie Theaterarbeit ins Leben 
gerufen. Es handelt sich hier um ein Tour- und Residency Programm, das haupt-
sächlich in Europa durchgeführt wird und zeitgenössischen Theaterensembles 
Gastspiele und Kurzaufenthalte im Ausland ermöglichen soll. Der Schwerpunkt 
hierbei liegt auf junger österreichischer Dramatik-Kunst. 

Die zeitgenössische österreichische Tanzszene konnte sich in den letzten Jahren, 
nicht zuletzt auch durch ein gemeinsam mit dem BKA bzw. BMKÖS und dem Tanz-
quartier Wien (TQW) aufgebautes Förderprogramm entscheidend in der europäi-
schen Tanzszene etablieren. Seit 2018 werden gemeinsam mit dem TQW Ensem-
bles über das Programm Dance on Tour Austria in den Nachbarländern sowie 
Ost- und Südosteuropa unterstützt.

Unter den wissenschaftlichen Vorträgen im Ausland gab es Schwerpunkte zu 
Paul Celan, Hans Kelsen, Peter Handke, Marlen Haushofer und Adolf Loos. Die 
Erforschung und Übersetzung der schriftstellerischen Arbeiten von Bertha von 
Suttner in den Jahren 1876 bis 1885, welche sie in Georgien verbrachte, wurde 
mit dem Ziel begonnen, diese in absehbarer Zeit der Allgemeinheit zugänglich zu 
machen. 

Mit „Creative Austrians – Vordenker_innen für die Gesellschaft von mor-
gen“ wurde 2017 ein Schwerpunktprogramm geschaffen, das sich mit der Frage 
beschäftigt, wie Kunst, Wissenschaft und gesellschaftspolitisch relevante Krea-
tivarbeit die Welt verändern können. Gemeinsam mit den Außenwirtschafts Cen-
tern sowie Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft fanden in einer Reihe 
von Ländern Diskussionen und Veranstaltungen zu den Themen Nachhaltig-
keit, Abfallvermeidung und Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele 
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(SDGs) statt. Fragen rund um Smart Cities und die Zukunft der Stadt sowie die 
Entwicklung des ländlichen Raumes zu attraktiven Lebenswelten standen dabei 
im Mittelpunkt.

Das seit 2010 bestehende Writer-in-Residence-Programm in Zusammenarbeit 
mit dem Quartier21 im Museumsquartier Wien wurde bis Jahresmitte weiter-
geführt und nach einer kurzen COVID-19 bedingten Pause im Herbst mit Autorin-
nen aus den Nachbarländern Österreichs wiederaufgenommen. Dieses Programm 
wurde in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Wien um eine neue Veranstal-
tungsserie mit dem Titel CROSSING BORDERS ergänzt. Dabei wird die Gastauto-
rin gemeinsam mit einer österreichischen Autorin im Literaturhaus Wien im Rah-
men einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert. Dies soll die Vernetzung der 
österreichischen Literaturszene mit dem Ausland stärken.

Dem literarischen Austausch ist das seit 2008 bestehende Übersetzungspro-
gramm Traduki gewidmet, das inzwischen 14 Länder (Albanien, Bosnien und Her-
zegowina, Bulgarien, Deutschland, Kosovo, Kroatien, Liechtenstein, Nordmazedo-
nien, Montenegro, Österreich, Rumänien, die Schweiz, Serbien und Slowenien) 
umfasst. Dieses als nachhaltiges Friedensprojekt für den Westbalkan ausgelegte 
Literatur- und Übersetzungsförderprogramm ist in den Jahren 2020–2023 mit 
dem Titel „Common Ground“ zentrales Thema bei der Leipziger Buchmesse. 

Bei den Neuen Medien bzw. digitalen Medien gelang es sowohl in Kooperation 
mit großen österreichischen Akteurinnen und Akteuren wie der Ars Electronica, 
als auch mit Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern bei Festivals, in Ein-
zelauftritten oder mit Performances Aufmerksamkeit zu erzielen.

Die auf Initiative Österreichs 2001 gegründete „Plattform Kultur Mitteleuropa“ 
(Platform Culture Central Europe/PCCE) belebt die Traditionen kulturellen 
Schaffens in Mitteleuropa. Dieser Brückenschlag wurde in Kooperation mit der 
Haute École d’Art et de Design (HEAD; Genf) mit dem Projekt „Blueprint/Blau-
druck“ einer zeitgenössischen Umsetzung zugeführt. Unter slowakischer Präsi-
dentschaft fanden im Frühjahr Präsentationen und Workshops in Genf zum Thema 
„Blaudruck“ unter Mitwirkung österreichischer Experten und Kunsthandwerker 
statt. Da die Projekt- und Kooperationsergebnisse der Experten aus fünf PCCE-
Mitgliedstaaten sowie der Studentinnen und Studenten der Genfer Universität 
aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht wie geplant vor Ort durchgeführt werden 
konnten, werden diese nun im Rahmen einer gemeinsamen interdisziplinären Pub-
likation von der Universität zusammengefasst.
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7.2 Wissenschaft, Bildung und Sprache
Neben Kulturaustausch und Dialog ist Wissenschaft ein Schwerpunkt der Aus-
landskultur geworden. Wenn Diplomatie bedeutet, Beziehungen zwischen Län-
dern aufzubauen und zu pflegen, dann ist „Science and Technology Diplomacy“ 
der Beitrag, den Wissenschaft, Technologie, Bildung und die Nutzung von Wis-
sen zu internationalen Beziehungen und globalem Engagement leisten können. 
Wissenschaft und Technologie berühren das Leben aller Menschen: Alle globalen 
Zukunftsthemen haben eine wissenschaftliche oder technologische Komponente 
und sind nur in internationaler Zusammenarbeit umzusetzen.

Wissenschaftsdiplomatie wurde deshalb zu einem wichtigen Arbeitsfeld des 
BMEIA, das in enger Zusammenarbeit mit den Fachressorts und Wissenschafts-
einrichtungen gestaltet wird. Wissenschaftsdiplomatie ist somit mehr als Wis-
senschaftskooperation und etwas Anderes als Wissenschaftspolitik. Es geht viel-
mehr um Allianzen zwischen Wissenschaft und Politik für Kooperationen und zur 
Verbesserung der internationalen Beziehungen. Das Zusammenspiel von Wissen-
schaft und Diplomatie wirkt in beide Richtungen: Wissenschaft und ihre Institu-
tionen werden gestärkt und es entstehen gute und konstruktive Kontakte zwi-
schen den Staaten, denn wissenschaftliche Zusammenarbeit schafft unabhängig 
von politischen Lagen eine positive Agenda und hält Gesprächskanäle offen. 

Österreich hat mit Wissenschaftsdiplomatie gute Erfahrungen gemacht. Die lang-
jährige Zusammenarbeit mit dem IIASA (International Institute for Applied Sys-
tems Analysis), das als vertrauensbildende Maßnahme mittels internationaler 
wissenschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Ost und West gegründet und in 
Laxenburg angesiedelt wurde, und auf diesem Gebiet nach wie vor internationale 
Akzente setzt, ist ein Beispiel dafür. Auch genießt Österreich in einigen für „Sci-
ence and Technology Diplomacy“ wichtigen Bereichen international einen exzellen-
ten Ruf, wie etwa in der Quantenphysik, der Klima- und Sicherheitsforschung oder 
in den Life Sciences, in denen die zuständigen Ressorts und Wissenschaftsein-
richtungen sehr aktiv sind. Weitere Beispiele für österreichische Wissenschaftsdi-
plomatie sind die bilateralen Dialoge mit Iran, Indonesien und China, die Arbeit 
der Österreichisch-Russischen Historikerkommission (ÖRHK) und der Ständi-
gen Konferenz Österreichischer und Tschechischer Historiker (SKÖTH).
Die österreichische Wissenschaftsdiplomatie hat sich über die Jahre als stabi-
lisierendes und weiterführendes Element in der Politik erwiesen, indem sie Brü-
cken zwischen Gesellschaft und Wissenschaft schlägt. Sie trägt zum Abbau von 
Vorurteilen bei, stellt Vertrauen her und ist damit eine Grundlage für Dialog und 
Zusammenarbeit. Das Wissenschaftskonzept der Auslandskultur analysiert 
diese Erfahrungen und skizziert den Rahmen, innerhalb dessen sich eine öster-
reichische Kulturdiplomatie mit Fokus auf Wissenschaft künftig entfalten kann. 
Das Konzept wurde mit den für Bildung, Wissenschaft, Forschung, Digitalisierung, 
Innovation und Technologie zuständigen Ressorts abgestimmt.
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Eine zentrale Rolle in der „Science Diplomacy“ kommt den Vertretungsbehörden 
zu. Als „Facilitators“ und „Matchmakers“ unterstützen sie die jeweiligen Ressorts 
und Wissenschaftseinrichtungen bei deren internationalen Kooperationen, schaf-
fen Gelegenheiten für Begegnungen und Vernetzung und initiieren selbst Diskurse 
zu neuen Themen sowie an interdisziplinären Schnittstellen wie Kultur und SDGs 
oder „Art and Tech“. Sie setzen Schwerpunkte z. B. mit Wissenschaftsnetzwer-
ken, in der archäologischen Forschung, in der Bildungszusammenarbeit und zum 
Zukunftsthema Smart Cities. Die strategische Weiterentwicklung von Wissen-
schaftsdiplomatie zur Einbindung von Wissenschaft in politische Entscheidungs-
prozesse und zur Übersetzung wissenschaftlicher Ergebnisse in der Politik ist 
auch international ein wichtiges Thema: Österreich ist Mitglied im wachsenden 
internationalen Netzwerk der „Foreign Ministry Science and Technology Advi-
sers (FMSTAN)“, das sich zur Stärkung dieses Dialogs zwischen Wissenschaft 
und Politik im Rahmen von INGSA, dem „International Network for Government 
Science Advice“, 2016 etabliert hat. 

Die Österreich Institut GmbH zur Durchführung von Deutschkursen, zur Unter-
stützung und Förderung des Deutschunterrichts im Ausland und zur Kooperation 
mit nationalen und internationalen Organisationen wurde 1997 gegründet. Ihre 
Aufgabe ist es, kulturelle Auslandsbeziehungen über das Medium der deutschen 
Sprache zu pflegen und dabei die deutsche Sprache in ihrer österreichischen Aus-
prägung als Zugang zu einem zeitgemäßen Österreichbild zu vermitteln. Die Zen-
trale befindet sich in Wien. Österreich Institute bestehen in Belgrad, Breslau, 
Brünn, Budapest, Krakau, Pressburg, Rom, Warschau, Sarajewo und Moskau. Die 
Österreich Institute sind auch Prüfungszentren des Österreichischen Sprachdip-
lom Deutsch (ÖSD) und kooperieren mit weiteren Prüfungspartnern in ihren Län-
dern.

An Universitäten in den USA, Kanada, Europa sowie in Israel bestehen Österreich-
Lehrstühle und Studienzentren. Ihre Aufgabe ist es, im akademischen Leben des 
Gastlandes die Beschäftigung mit österreich- und europaspezifischen Themen 
zu initiieren, zu vertiefen und zu betreuen sowie wissenschaftliche Arbeiten samt 
Publikationen im jeweiligen Themenbereich anzuregen. Regelmäßige Kooperatio-
nen der Lehrstühle und Studienzentren mit Botschaften, Generalkonsulaten und 
Kulturforen tragen zur Erfüllung dieser Aufgaben maßgeblich bei.

Die OeAD GmbH – Agentur für Bildung und Internationalisierung ist ein wichti-
ger Partner für die österreichische Kultur- und Wissenschaftsdiplomatie. Zusätz-
lich zur Betreuung von Stipendiatinnen und Stipendiaten, der Administration 
von verschiedenen Mobilitätsprogrammen wie Erasmus+ und bilateraler Stipen-
dienprogramme, Programmen der Entwicklungszusammenarbeit sowie der bila-
teralen Bildungskooperation und der wissenschaftlich-technischen Zusammen-
arbeit, leistet sie mit ihren Analysekompetenzen auch einen wichtigen Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Bildungs- und Hochschulsysteme in Österreich.
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Mit der Integration von KulturKontakt Austria (KKA) mit 1. Jänner betreibt die 
OeAD-GmbH nunmehr insgesamt acht Außenstellen: in Lemberg und Shanghai 
Kooperationsbüros sowie in Baku einen Infopoint, in Sarajewo und Tirana Regio-
nalbüros sowie in Chisinau, St. Petersburg und Odessa Projektbüros im Rahmen 
der Bildungskooperation im voruniversitären Bereich. Die Außenstellen sind wich-
tige Kooperationspartner für die Vertretungsbehörden, die mit lokalen Behörden 
und Institutionen auf den Gebieten der Wissenschaft, Bildung und Kultur zusam-
menarbeiten. Sie sind je nach ihrem Profil für Mobilität, Bildungsaustausch und 
-kooperation sowie für Hochschulmarketing durch Stipendienberatung, die För-
derung der Teilnahme an sogenannten „Summerschools“ und für die Anbahnung 
von Austauschprogrammen zuständig. Sie unterstützen auch die Zusammenarbeit 
mit österreichischen und lokalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die 
OeAD-Büros in Shanghai und Baku sind darüber hinaus lizenzierte Prüfungszent-
ren für das Österreichische Sprachdiplom (ÖSD).

Derzeit gibt es acht Österreichische Auslandsschulen: Zwei in Budapest 
(Ungarn) und je eine in Prag (Tschechien), Istanbul (Türkei), Guatemala City (Gua-
temala), Shkodra (Albanien), Querétaro (Mexiko) und Liechtenstein. An diesen 
Schulen unterrichten vom BMBWF entsandte Lehrkräfte und es gilt der österrei-
chische Lehrplan in Kombination mit Adaptierungen an das jeweilige Gastland.

7.3 Interkultureller und Interreligiöser Dialog
Die Task Force Dialog der Kulturen besteht seit 2007 im BMEIA und fungiert 
als Konzeptgeberin und Anlaufstelle für die Umsetzung von Dialoginitiativen. Die 
Task Force verfügt über ein internationales Netzwerk von Kontakten und dient 
bei Bedarf als Schnittstelle zu österreichischen staatlichen Institutionen, Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, NGOs sowie Vertreterinnen und Vertretern aus den 
Bereichen Wissenschaft, Kultur, Medien und Wirtschaft. Das Netzwerk der Task 
Force bietet umfassende Möglichkeiten zur Wissensbildung und zum Meinungs-
austausch.

Die Task Force unterstützt die Kulturforen, Botschaften und Generalkonsulate bei 
der Konzeption und Durchführung von zivilgesellschaftlichen Dialogprojekten. Ein 
Merkmal dieser Dialoginitiativen soll die Förderung interkulturellen Verständnis-
ses auf nationaler und internationaler Ebene sein. Auf multilateraler Ebene enga-
giert sich die Task Force zu Dialogthemen im Rahmen der VN, der OSZE, im Euro-
parat, innerhalb der EU und in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Dialog-
zentrum in Wien (KAICIID).

Beim Dialog der Kulturen und Weltanschauungen handelt es sich zwar um keine 
EU-Kompetenz, allerdings wurde bereits 2016 im EAD eine Beraterin für Religion 
und Dialog eingesetzt sowie ein Sonderbeauftragter der Europäischen Kom-
mission für Religions- und Weltanschauungsfreiheit außerhalb der EU bestellt, 
wobei sich Österreich derzeit für die Erneuerung des Mandats des Sonderbe-
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auftragten einsetzt. Die Aufforderung der EU-Globalstrategie zur Entwicklung 
eines integrierten Ansatzes zu Krisen und Konflikten, zum Einsatz aller Politik-
felder für die Bewältigung von Sicherheitsherausforderungen und zur stärkeren 
Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen EU-internen Politiken und den 
Außenbeziehungen, schaffen auch in diesem Themenfeld einen Bedarf an Koordi-
nation und Kooperation. Hierzu wurden auch vorbereitende Schritte zum 2019 von 
HRVP Federica Mogherini vorgestellten „Global Exchange on Religion in Society“ 
gesetzt, wobei erste Treffen im kommenden Jahr vorgesehen sind. 

Österreich ist aktives Mitglied beim „Transatlantic Policy Network on Reli-
gion and Diplomacy“ (TPNRD), welches sich mit der religiösen Dimension in den 
Außenbeziehungen beschäftigt. Als informelles, aber die wichtigsten staatlichen 
Akteurinnen und Akteure in und außerhalb der EU umfassendes Forum, ist TPNRD 
als gemeinsame Initiative des EAD sowie des US Department of State derzeit die 
einzige Plattform seiner Art. 

Österreich engagiert sich auch beim Schutz der Religions- und Glaubensfreiheit, 
als Mitglied der von Kanada koordinierten „Internationalen Kontaktgruppe für 
Religions- und Glaubensfreiheit“ sowie als Gründungsmitglied der am 5. Feb-
ruar ins Leben gerufenen „Internationalen Religions- und Glaubensfreiheits-
Allianz“, die mittlerweile 32 Mitglieder zählt.

Der vom BMEIA initiierte, am 30. November zum siebten Mal und aufgrund der 
COVID-19-Pandemie erstmals online bzw. an den Vertretungsbehörden im Aus-
land verliehene Intercultural Achievement Award (IAA) hat sich zu einem 
Schlüsselprojekt entwickelt, das die erfolgreiche Anwendung von Dialog in zivil-
gesellschaftlichen Initiativen der Entwicklungsarbeit, des Medienbereichs sowie 
der Integration eindrücklich präsentiert.

7.4 Bilaterale Abkommen in den Bereichen Kultur, 
Bildung und Wissenschaft

Österreich hat mit 33 Staaten Kulturabkommen abgeschlossen, die in der Regel 
nicht nur den Bereich Kultur, sondern auch Bildung und Wissenschaft umfas-
sen, teilweise auch die Bereiche Sport, Jugend und Frauen. Diese Abkommen 
regeln die Zusammenarbeit unter anderem in der Sprach- und Bildungsarbeit, die 
Gewährung von Stipendien, den Austausch von Lektorinnen und Lektoren, die 
Vernetzungsförderung von Forscherinnen und Forschern, den Austausch in den 
Bereichen Kunst und Kultur und dienen generell der Förderung der Kooperation 
in allen Abkommensbereichen. Das geplante Kulturabkommen mit der Republik 
Korea wurde dieses Jahr weiterverhandelt; Kulturabkommen mit Brasilien und 
Indien sind in Planung.

Kulturabkommen sehen in der Regel die Einrichtung einer gemischten Kommis-
sion beider Länder zur Förderung der Zusammenarbeit vor, die dafür Arbeitspro-
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gramme erarbeiten und beschließen. Dies erfolgt in Federführung des BMEIA und 
in enger Kooperation mit den betroffenen Fachressorts, jedenfalls immer unter 
Einbindung des BMKÖS und des BMBWF. Das bestehende Arbeitsprogramm mit 
Ungarn wurde um ein Jahr verlängert. Geplante Sitzungen mit Italien, Kroatien, 
Nordmazedonien und Rumänien wurden inhaltlich vorbereitet, konnten aber 
wegen der COVID-19-Pandemie nicht abgehalten werden und sollen nachgeholt 
werden.

Mit 19 Staaten bestehen Abkommen im wissenschaftlich-technischen bzw. 
technologischen Bereich, sogenannte WTZ-Abkommen. Diese dienen dem Aus-
tausch zu Strukturen und Schwerpunktsetzungen im wissenschaftlichen Bereich 
sowie zur Mobilitätsförderung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
in gemeinsamen Forschungsprojekten mit Partnern im jeweiligen Vertragsstaat. 
Mit Brasilien wurde am 19. Juni das jüngste WTZ-Abkommen unterzeichnet. Das 
innerstaatliche Genehmigungsverfahren dieses Abkommens wurde auf österrei-
chischer Seite abgeschlossen, nicht jedoch auf brasilianischer Seite, weshalb die 
Inkraftsetzung noch aussteht. Allerdings werden bereits vorbereitende Gesprä-
che zur Umsetzung geführt, insbesondere zur Definition von zukünftigen Koope-
rationsschwerpunkten.

Weiters wurden neue Arbeitsprogramme auf Grundlage dieser Abkommen in 
enger Kooperation mit dem BMBWF und unter Einbindung des BMK mit Indien, 
Montenegro und der Ukraine verabschiedet, wobei deren Vorbereitung bedingt 
durch die COVID-19- Pandemie ausschließlich online erfolgte und der Austausch 
der betreffenden Dokumente per BMEIA-Kurierdienst und der zuständigen öster-
reichischen Vertretungsbehörden im Ausland erfolgte. Mit Slowenien wurde das 
bestehende Arbeitsprogramm bereits frühzeitig um ein weiteres Jahr bis Ende 
2022 pandemiebedingt verlängert.

7.5 Auslandskulturarbeit im Rahmen der Europäischen 
Union und der UNESCO

Die bereits 2018 angenommenen und vom Rat unter österreichischer Präsident-
schaft ausverhandelten Ratsschlussfolgerungen zur Strategie der EU für inter-
nationale Kulturbeziehungen, insbesondere im Rahmen der Zusammenarbeit der 
Europäischen Kulturinstitute (EUNIC) und anderer Kulturauslandsvertretungen 
wurden weiter konkret umgesetzt. Die Strategie gibt den Mitgliedstaaten sowie 
den EU-Institutionen (Europäische Kommission und Europäischer Auswärtiger 
Dienst) einen Rahmen vor, innerhalb dessen diese mit und in Drittstaaten gemein-
same kulturelle Projekte gestalten können. Österreich konnte als Mitbegründer 
von EUNIC im Jahr 2006 und als von 2017 bis November 2020 im Vorstand vertre-
tenes Mitglied sicherstellen, dass eine an der Stärkung des Europäischen Pro-
jektes orientierte Auslandskulturpolitik und eine enge Kooperation zwischen 
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EU-Delegationen, EUNIC und den eigenen Kulturforen und Vertretungsbehörden 
in Drittstaaten erfolgt. 

Kultur soll dabei als Dimension europäischen Handels auch Antriebskraft für eine 
nachhaltige, innovative, soziale und wirtschaftliche Entwicklung sein, die ver-
stärkt bei der Behandlung von Zukunftsthemen, für den interkulturellen Dialog 
und zur Stärkung der Zusammenarbeit beim Schutz des kulturellen Erbes einbe-
zogen wird. In allen diesen Bereichen verfügt Österreich über langjährige Erfah-
rungen im Rahmen der bilateralen Kulturarbeit bzw. über kulturelle Institutionen 
und Akteure, die sich bei gemeinsamen EU-Projekten und Kulturstrategien ein-
bringen. Aufgrund der COVID-19 Pandemie erfolgte das v.a. in verschiedenen digi-
talen Formaten, die eine innovative Form der Kulturarbeit zeitigten. 

Wiewohl Kultur primär Kompetenz der EU-Mitgliedsstaaten ist, beschäftigt sich 
die EU im Rahmen ihres EU-Kulturausschusses mit spezifischen Kulturfragen und 
Kulturförderungen, wie dem Programm Creative Europe (welches dieses Jahr 
auslief und erst Mitte 2021 mit einem neuen Zyklus beginnt), der Gemeinschafts-
aktion der Europäischen Kulturhauptstädte, dem Kulturgüterschutz und mit 
Querschnittsmaterien im Zusammenhang mit Kultur (etwa Genderfragen), wobei 
insbesondere COVID-19-Pandemie und die Abfederung der Folgen im Kulturbe-
reich Thema war. 

 Die Umsetzung der europäischen Kulturstrategie und der 2019 geschaffenen 
Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen EUNIC, Europäischer Kommis-
sion und den EU-Delegationen in Drittstaaten erfolgte weiterhin. Im Rahmen der 
Entwicklung und Realisierung innovativer europäischer Kooperationsmodelle 
unter dem Titel „European Houses of Culture“, das nun „European Spaces of Cul-
ture“ heißt, gelang es dem Open Austria Büro in San Francisco bzw. im Silicon 
Valley gemeinsam mit den EUNIC-Partnern vor Ort mit dem Projekt „The Grid“, in 
die Reihe der zehn erfolgreichsten Projekte aufgenommen und mit 50.000 Euro 
Unterstützung prämiert zu werden.

EUNIC gehören derzeit 35 europäische Kulturinstitute wie auch die 27 EU-Mit-
gliedsstaaten mit verschiedenen Kulturinstitutionen und Vertretungen an. Welt-
weit haben diese in über 90 Ländern derzeit 125 sogenannte EUNIC-Cluster 
gebildet, die als Kooperationsnetzwerke der lokalen EU-Kulturinstitute wirken. 
Österreich ist mit seinen Vertretungsbehörden, insbesondere den Kulturforen 
und an einigen Orten auch mit dem Österreich-Institut, Mitglied in 62 EUNIC-
Clustern; in 10 Clustern führte Österreich den Vorsitz. Im Rahmen der zwei-
ten Programm-Schiene von EUNIC, dem EUNIC-Cluster-Fund, mit dem durch 
EUNIC-Global und mit eigenen Mitteln der EUNIC-Mitglieder Clusterprojekte 
gefördert werden, erhielten unter den 27 ausgewählten Projekten vier Cluster 
unter österreichischem Vorsitz den Zuschlag und damit eine Ko-Finanzierung in 
Höhe von 50 %. Für Österreich bzw. seine Auslandskulturarbeit bietet die Mit-
arbeit bei EUNIC erhebliche neue Potenziale, die ein Vielfaches des jährlichen 
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EUNIC-Mitgliedsbeitrags von 11.500 Euro sowie des Cluster-Beitrages von 10.000 
Euro übersteigen. Zudem erreichen die im Rahmen von EUNIC zu Zukunftsthemen 
gemeinschaftlich durchgeführten Projekte eine sonst nicht erzielbare Breitenwir-
kung. 

14 der 30 österreichischen Kulturforen, 38 der 65 Österreich-Bibliotheken und 
sieben der zehn Österreich Institute weltweit sind innerhalb der EU tätig. Sie 
engagieren sich für den kulturellen Austausch, die Förderung der europäischen 
Mehrsprachigkeit, v.a. der deutschen Sprache in ihrer österreichischen Ausprä-
gung, innerhalb der EU und unterstützen die Karrierechancen österreichischer 
Künstlerinnen und Künstler auf dem für sie besonders wichtigen europäischen 
Kunst- und Kulturmarkt.

Österreich ist im Rahmen der UNESCO mittels zahlreicher Initiativen und Pro-
jekte aktiv. Nach besonders erfolgreichen Wahlen war Österreich in insge-
samt sieben zwischenstaatlichen Lenkungsgremien vertreten: im Rat des Inter-
nationalen Hydrologischen Programms, im Rat zur Medienförderung, im Komitee 
zum Schutz von Kulturgütern in bewaffneten Konflikten, im zwischenstaatlichen 
Bioethik-Komitee, im Komitee für Leibeserziehung und Sport, im Koordinierungs-
rat des Programms für Biodiversität sowie im Komitee der Konvention über den 
Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Österreich 
hat zudem seine Kandidatur für den UNESCO-Exekutivrat für die Jahre 2021–
2025 verkündet und eine Kampagne für die Wahl lanciert. Die Wahlen werden 
während der 41. Generalkonferenz der UNESCO im November 2021 stattfinden. 
Im Falle einer erfolgreichen Wahl wäre es das vierte Mal seit dem Beitritt Öster-
reichs zur UNESCO im Jahr 1948, dass Österreich im Lenkungsgremium der Orga-
nisation vertreten ist.

Österreich will aber auch durch konkrete Projekte die Arbeit der UNESCO sicht-
bar mitgestalten. In diesem Zusammenhang sind unter anderem die Themen 
Schutz des Welterbes, Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten, Gender 
Equality, Menschenrechtsbildung, Anti-Diskriminierung, Bildung als vorbeugende 
Maßnahme gegen gewalttätigen Extremismus, „Futures Literacy“, immaterielles 
Kulturerbe, Biodiversität sowie Wasser- und Flussmanagement zu nennen. Im 
Rahmen der Wiener Gesprächsreihe „Palmyra-Gespräche“ wird regelmäßig der 
Schutz von Kulturgütern vor Raub und Zerstörung mit internationalen Expertinnen 
und Experten diskutiert und die Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema sensi-
bilisiert. Die Reihe findet im Kunsthistorischen Museum mit der Präsidentin der 
Österreichischen UNESCO-Kommission Sabine Haag als Gastgeberin statt.

Die Vereinbarung zur Einrichtung eines Internationalen Zentrums für die För-
derung der Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene unter der Schirm-
herrschaft der UNESCO in Graz (auf der Basis des Europäischen Trainings- und 
Forschungszentrums für Demokratie und Menschenrechte – ETC Graz) wurde am 
16. Dezember 2019 zwischen der UNESCO und der Republik Österreich unter-
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zeichnet und ist am 6. September 2020 in Kraft getreten. Damit konnte in Öster-
reich zum ersten Mal ein sogenanntes „UNESCO Kategorie 2 Zentrum“ errichtet 
werden, eine rechtlich unabhängige, aber eng mit den Zielen der UNESCO ver-
knüpfte Institution. Für 2021 ist die feierliche Eröffnung des Zentrums unter Teil-
nahme von Bundesminister Alexander Schallenberg geplant.

Österreich leistete einen Beitrag zum regulären Budget der UNESCO in Höhe 
von 0,874 % bzw. 1.207.259 US-Dollar (930.340 Euro) und trug jeweils 22.883 
US-Dollar zum Welterbe-Fonds und zum Fonds für immaterielles Kulturerbe sowie 
20.000 Euro zum Internationalen Fonds für kulturelle Diversität bei.

7.6 Multilaterale wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit

Österreich legte weiterhin besonderes Augenmerk auf die multilaterale 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit inner- und außerhalb Europas zur 
Festigung seiner Rolle als Standort der Hochtechnologie und beteiligte sich 
an Programmen wie der Europäischen Weltraumbehörde (ESA) in Paris wo der 
Österreicher Josef Aschbacher am 17. Dezember einstimmig zum Generaldirek-
tor gewählt wurde, der Europäischen Organisation zur Nutzung meteorologischer 
Satelliten (EUMETSAT) in Darmstadt und v.a. der Europäischen Organisation für 
Kernforschung (CERN) in Genf. Derzeit sind mehr als 100 österreichische Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem CERN-Programm verbunden. Öster-
reich nimmt mit dem federführenden BMBWF und der Österreichischen Vertre-
tung Genf an den Treffen des CERN-Rates, des CERN-Finanzausschusses sowie 
an den Treffen des Tripartite Employment Conditions Forum (TREF) teil, welches 
als konsultatives Forum für Personalanliegen von Management, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie Mitgliedstaaten fungiert. 

Das Internationale Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxen-
burg ist ein langjähriger wichtiger Partner des BMEIA für die Arbeit im Bereich 
der „Science Diplomacy“. Darüber hinaus werden außenpolitische Belange in der 
Europäischen Konferenz für Molekularbiologie (EMBC) in Heidelberg, beim Euro-
päischen Zentrum für Mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) in Reading (Ver-
einigtes Königreich) sowie beim Europäischen Institut für Weltraumpolitik (ESPI) 
in Wien wahrgenommen. 

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) vertritt Öster-
reich in der Weltmeteorologischen Organisation (WMO); der Leiter der ZAMG 
ist Präsident der Regionalassoziation Europa. Der 18. Kongress der WMO hat 2019 
ein Reformprogramm der WMO-Struktur beschlossen, das sowohl die konstituie-
renden Kommissionen, als auch das Sekretariat betrifft und die wie folgt umge-
setzt wurde: Die bisherigen themenzentrierten acht Kommissionen wurden auf 
zwei aufgabenfokussierte Kommissionen (Infrastruktur und Dienstleistungen) 
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reduziert, ein wissenschaftlicher Beirat etabliert und das Sekretariat mit eben-
falls aufgabenfokussierten Direktoraten neugestaltet. Bei den neu beschlossenen 
Aufgaben sind neben klassischen Themen wie Standardisierung der Messungen 
folgende Themen sowohl global- als auch österreichrelevant:

GBON (Global Basic Observation Network)
Es wurde ein globales Raster von notwendigen Beobachtungen (Bodenstationen, 
Radiosonden, Schiffsbeobachtungen) definiert, das für eine weitere Verbesserung 
der Vorhersagemodelle als Minimum notwendig ist. Da die meisten Entwicklungs-
länder finanziell nicht in der Lage sind, das GBON-Netz zu installieren und zu 
betreiben, ist mit dem SOFF-Programm (Systematic Observation Funding Facility) 
Hilfe durch eine Gruppierung von Entwicklungsbanken und -agenturen vorgese-
hen, die langfristig das notwendige Beobachtungsnetz unterstützt. Österreich 
wird voraussichtlich über den Green Climate Fund daran beteiligt sein.

GMAS (Global Multihazard Alert System)

Das standardisierte globale Warnsystem ist eine Erweiterung des europäischen 
Systems Meteoalarm, das von der ZAMG derzeit für Europa geleitet wird. GMAS 
ist für viele Projekte der Entwicklungszusammenarbeit eine praxisorientierte Ziel-
vorstellung mit konkreten und quantifizierbaren Vorgaben.

7.7 Österreich-Bibliotheken
Das Netzwerk der Österreich-Bibliotheken im Ausland wurde vor mehr als 
30  Jahren auf Initiative der Sektion für internationale Kulturangelegenheiten 
gegründet, um den Menschen aus dem mittelost- und südosteuropäischen Raum 
die Möglichkeit zu kulturellen Kontakten mit Österreich und Europa zu geben. 
Diese Einrichtung wurde schon damals als eine Investition in die Zukunft gesehen. 
Heute verfügt das Netzwerk über 65 Österreich-Bibliotheken in 28 Ländern. 

Durch die institutionelle Anbindung an Universitäten und Nationalbibliotheken 
im Gastland werden die Österreich-Bibliotheken von Studierenden und Lehren-
den aus dem wissenschaftlichen Bereich, wie auch von der breiten Öffentlich-
keit besucht. Neben ihrer Eigenschaft als „Österreichs Wissenschaftssatelliten 
im Ausland“ fungieren sie als Informations- und Kulturzentren, die in Kooperation 
mit den Kulturforen und Vertretungsbehörden kulturelle und wissenschaftliche 
Veranstaltungen durchführen. Die Österreich-Bibliotheken bilden einen unver-
zichtbaren Bestandteil der österreichischen Auslandskulturpolitik, die nicht nur 
im mitteleuropäischen Rahmen hinsichtlich der Breite und Mannigfaltigkeit zur 
Vermittlung und Förderung der österreichischen Kultur und Geisteswissenschaft 
im Ausland wesentliche und nachhaltige Akzente setzt. 
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Die Österreich-Bibliotheken führten neben dem klassischen Bibliotheksbetrieb 
1.007 Veranstaltungen mit fast 62.000 Besucherinnen und Besuchern durch. An 
die 92.000 Personen frequentierten die Österreich-Bibliotheken, deren Bestände 
auf ungefähr 478.000 Bücher und rund 17.000 Audio- und Videomedien ange-
wachsen sind. Zahlreiche weitere österreichische Bibliotheken komplettieren 
den Zusammenschluss zu einer weltweiten Community. Durch regelmäßige Tref-
fen wird die Vernetzung der Österreich-Bibliotheken untereinander gefördert. Ein 
wichtiges Anliegen des BMEIA liegt in der Zusammenarbeit der Bibliotheken mit 
Institutionen im Gastland und mit Einrichtungen in Österreich. Auch das Fürsten-
tum Liechtenstein und die Schweiz beteiligen sich an der Kooperation.

Die über das Web-Portal der Österreich-Bibliotheken (www.oesterreich- 
bibliotheken.at) zugängliche Datenbank der österreichischen Literatur in Über-
setzungen (Auslands-Austriaca) umfasst bereits 17.165 Publikationen (ohne 
externe Datenbanken in Japan, Russland, Italien). Die im Umfeld von Österreich-
Bibliotheken entstandenen Übersetzungen werden mit Übersetzungsprämien und 
Auszeichnungen im In- und Ausland bedacht.

Die Österreich-Bibliotheken an den Germanistikinstituten im Ausland werden 
meist von OeAD-Lektorinnen und -Lektoren mitbetreut. Diese werden als Ver-
mittler österreichischer Kultur-, Bildungs- und Wissenschaftsarbeit von den Leite-
rinnen und Leitern der Österreich-Bibliotheken besonders geschätzt. An einigen 
Standorten mit Österreich-Bibliotheken wird das ÖSD-Sprachdiplom vorbereitet, 
geprüft und vergeben.

In langjähriger Kooperation mit dem Programm „Kultur und Sprache“ des 
BMBWF werden Österreich-Tage an ausgewählten Veranstaltungsorten im Aus-
land und in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen zu österreich-spezifischen 
Themen abgehalten. Programmgestaltung und Organisation erfolgen durch „Kul-
tur und Sprache“ gemeinsam mit den lokalen Kooperationspartnern. Diese Kurz-
seminare mit Österreichschwerpunkt dienen der Fortbildung von Deutschlehrerin-
nen und Deutschlehrern im Ausland. 

Für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Österreich-Bib-
liotheken im Ausland, die sich zu gemeinsamen Forschungsprojekten thematisch 
zusammenschließen, wurde mit der Schriftenreihe „Transkulturelle Forschungen 
an den Österreich-Bibliotheken im Ausland“ eine wichtige Publikationsplatt-
form geschaffen. Dieses Jahr sind Band 18 bis Band 20 erschienen. Einige Biblio-
theken publizieren selbstständige Schriftenreihen und durch die gute Zusammen-
arbeit der Österreich-Bibliotheken mit relevanten Akteurinnen und Akteuren im 
Gastland entstehen weitere Publikationen, die im Umfeld der Österreich-Biblio-
theken erscheinen.

Die Webseite der Österreich-Bibliotheken (www.oesterreich-bibliotheken.at) 
präsentiert die Aktivitäten des Netzwerks im Internet. Dieses Webportal dient 
der Information interessierter Personen im In- und Ausland sowie der Vernetzung 
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der Österreich-Bibliotheken untereinander. Die Internetseite wird jährlich von 
ungefähr 500.000 Nutzerinnen und Nutzern besucht. Ein wöchentliches „Kaffee-
haus Feuilleton“ informiert laufend und aktuell in Kurzform über die kulturpoli-
tische Szene Österreichs. Durch eine Archivfunktion bietet dieses Kulturangebot 
mit bereits über 2.000 Beiträgen einen Überblick über die wesentlichen Kultur-
themen und intellektuellen Debatten der letzten fünfzehn Jahre.

7.8 Der historische Dienst im Außenministerium

Seit Mitte September 2019 ist in der Sektion für internationale Kulturangele-
genheiten des BMEIA das Historische Referat „Rudolf Agstner“ eingerichtet. 
Wesentliche Aufgaben sind unter anderem die Bereitstellung, Sammlung und Auf-
bereitung von Informationen zu bilateralen Beziehungen und allgemein histori-
schen Zusammenhängen für das Ministerium, die Kulturforen und Vertretungsbe-
hörden im Ausland sowie die inhaltliche Unterstützung der Auslandskulturpolitik 
in historischen Zusammenhängen, etwa bei bilateralen oder sonstigen Jubiläen. 

Zudem wird in diesem Referat die Freigabe von Dokumenten für die Forschung 
koordiniert. Unterschiedlichste Anfragen zu Aktenbeständen des BMEIA wurden 
beantwortet und der Kontakt zum Österreichischen Staatsarchiv auch abseits 
der Zusammenarbeit bei der Beantwortung solcher Anfragen gepflegt. Für die 
Zukunft geplant sind eine Vereinheitlichung der Darstellung der bilateralen Bezie-
hungen im Internetauftritt der Vertretungsbehörden und eine Datenbank zur 
schnellen Verfügbarmachung der gesammelten Informationen, insbesondere auch 
für die Öffentlichkeitsarbeit des BMEIA. 

Darüber hinaus werden eigene Publikationen des BMEIA betreut und Projekte zur 
Geschichte der österreichischen Außenpolitik im Allgemeinen und des Ministe-
riums im Besonderen konzipiert und begleitet. Dies umfasst unter anderem die 
Fortführung der systematischen Publikation wesentlicher Daten zur österreichi-
schen Außenpolitik für die Jahre nach 1945. Die Einrichtung des Historischen 
Referates und die Jubiläen des Jahres 2020 (75 Jahre Kriegsende, 300 Jahre 
eigenständiger österreichischer auswärtiger Dienst) waren darüber hinaus Anlass 
für die Konzeption des Projekts „1938 bis 1945 und danach: Das Schicksal 
der Angehörigen des österreichischen Auswärtigen Dienstes – Dokumenta-
tion und Aufarbeitung“.
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7.9 International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA), Fragen der NS-Vergangenheit und 
Zukunftsfonds

Die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), eine zwischenstaat-
liche Institution mit Ständigem Sekretariat in Berlin, wurde 1998 auf schwedi-
sche Initiative gegründet. Ihr Ziel ist es, als internationales Netzwerk Bildung 
und Forschung auf dem Gebiet des Holocaust sowie das Gedenken daran sowohl 
auf nationaler wie auf internationaler Ebene zu fördern. Sie kann dabei auf nam-
hafte internationale wissenschaftliche Expertinnen und Experten zurückgreifen. 
Unter luxemburgischen Vorsitz wurde am 19. Jänner eine Ministererklärung ange-
nommen, durch welche in Ergänzung zum Gründungsdokument der Allianz, der 
„Stockholmer Erklärung 2000“, die Gegenwartsausrichtung der IHRA sowie ihr 
Aktionspotential gegen Erscheinungsformen von Rassismus und Diskriminierung 
einschließlich Antisemitismus gestärkt wird und es ihren 34 Mitgliedstaaten 
ermöglicht werden soll, aktuellen Entwicklungen effizienter nachzukommen und 
ihre bewährte Einflussdiplomatie gegen Revisionismus zielführender einzuset-
zen. Am 8.Oktober wurde unter deutschem Vorsitz eine rechtlich unverbindliche 
Arbeitsdefinition von Antiziganismus angenommen, an deren Erarbeitung Öster-
reich maßgeblich mitgewirkt hatte. Es handelt es sich dabei um die dritte von 
der Allianz verabschiedete Arbeitsdefinition, nach jenen von Holocaustleugnung 
(2013) und – verzerrung sowie von Antisemitismus (2016).

Österreich wurde im Jahr 2001 in die IHRA (damals ITF) aufgenommen, hatte im 
Gedenkjahr 2008 den Vorsitz inne und zählt seither innerhalb der Allianz zu deren 
zentralen Akteuren. Die österreichische Delegationsleitung wird vom BMEIA und 
dem Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus 
wahrgenommen. In den ständigen Arbeitsgruppen und Ausschüssen wirken sowohl 
österreichische Regierungsvertreterinnen und -vertreter als auch Expertinnen und 
Experten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, des Nationalfonds, 
des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes, des Mauthausen 
Memorial und des BMBWF-Holocaust Education Instituts „_erinnern.at_“ mit. 
Österreichische Projekte im Bereich Bildung, Bewusstseinsbildung und Forschung 
auf dem Gebiet des Holocaust genießen innerhalb der IHRA hohes Ansehen.

Der Zukunftsfonds der Republik Österreich wurde Ende 2005 als ein verzehren-
der Fonds aus Restmitteln des im Jahr 2000 errichteten und mit 31. Dezember 
2005 geschlossenen Fonds für Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit (Ver-
söhnungsfonds) geschaffen. Seine Aufgabe umfasst die Förderung von Projekten 
und Initiativen, die den Interessen und dem Gedenken der Opfer des nationalso-
zialistischen Regimes, der Erinnerung an die Bedrohung durch totalitäre Systeme 
und Gewaltherrschaft sowie der internationalen Zusammenarbeit dienen und zu 
einer Förderung der Achtung der Menschenrechte und der gegenseitigen Toleranz 
sowie zur Stärkung des europäischen Bewusstseins beitragen. 
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Seit seiner Einrichtung hat der Zukunftsfonds bis Ende 2018 rund 2.300 Projekte 
gefördert und seine ursprüngliche Dotierung damit beinahe ausgeschöpft. Mit 
einer am 20. September bzw. 5. Oktober 2017 von Nationalrat und Bundesrat ein-
stimmig beschlossenen Novelle des Zukunftsfondsgesetzes (BGBl. I Nr. 141/2017) 
wurde die Fortsetzung der Tätigkeit des Fonds für weitere fünf Jahre sicherge-
stellt. Insgesamt hat der Zukunftsfonds rund 3.000 Projekte unterstützt. 

Das BMEIA leistet dem Zukunftsfonds technische und administrative Unterstüt-
zung. Darüber hinaus besteht bei zahlreichen der vom Zukunftsfonds geförderten 
internationalen Projekte eine enge Zusammenarbeit mit dem BMEIA wie insbe-
sondere bei der Neugestaltung der Ausstellung in der österreichischen Gedenk-
stätte im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und beim Inter-
cultural Achievement Award (IAA). Darüber hinaus hat der Zukunftsfonds die 
Tagung „Teaching the Holocaust in Context. Seminar for Teachers. Edition 2021“ 
des Galicia Jewish Museum in Krakau im Sinne der Erinnerung an die Opfer des 
NS-Regimes unterstützt. Mit der Förderung des Programms „Children Teaching 
Children“ von Givat Haviva in Israel möchte der Zukunftsfonds einen Beitrag zum 
gegenseitigen Verständnis von jüdischen und arabischen Schülerinnen und Schü-
lern leisten. Ebenfalls in Israel fand der Mediengipfel „Startup Media Tel Aviv. New 
Generation – New Media – New Bridges“ mit Unterstützung des Zukunftsfonds 
virtuell statt. 

Die in Zusammenarbeit mit der Diplomatischen Akademie veranstalteten Werk-
stattgespräche zur Präsentation ausgewählter, vom Zukunftsfonds geförderter 
Projekte wurden fortgesetzt. Am 6. Oktober wurde das Projekt „Österreich I/II – 
Erfassung der Zeitzeugeninterviews zu den Dokumentationen von Hugo Portisch“ 
vorgestellt, in dem bislang unverwendete und nicht gesendete Interviews von 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erfasst und archiviert werden. Am 19. Oktober stand 
die Präsentation der mittlerweile sechsten überarbeiteten und erweiterten Auflage 
des Standardwerkes von Gerald Stourzh zum österreichischen Staatsvertrag 
„Der Kampf um den Staatsvertrag: Ost-West-Besetzung, Staatsvertrag und die 
Entstehung der Neutralität Österreichs 1945–1955“ im Mittelpunkt.
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8. Österreichischer Auswärtiger Dienst
Mit seinem weltweiten diplomatischen und konsularischen Vertretungsnetz 
sichert der österreichische auswärtige Dienst die Interessen der Republik Öster-
reich in der Welt und schützt und unterstützt österreichische Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger im Ausland.

Völkerrechtliche Grundlagen der internationalen Diplomatie bilden die Wiener 
Diplomatenrechtskonvention und die Wiener Konsularrechtskonvention. Die 
innerstaatlichen gesetzlichen Grundlagen sind das Bundesgesetz über die Auf-
gaben und Organisation des Auswärtigen Dienstes – Statut sowie das Bun-
desgesetz über die Wahrnehmung konsularischer Aufgaben.

Der abwechselnde Einsatz der Bediensteten im In- und Ausland und in allen 
außenpolitischen und konsularischen Aufgabenbereichen sowie moderne Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien (IKT) gewährleisten die Erfüllung des 
umfassenden außenpolitischen Auftrags und ermöglichen die weltweit umfang-
reichen Serviceleistungen für österreichische Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
ger.    Österreichischer Auswärtiger Dienst

Die frühere Sektion VIII (Integration) ressortiert seit der Novelle des Bundesminis-
teriengesetzes (BGBl I Nr. 8/2020 vom 28.1.2020) zum Bundeskanzleramt.

8.1 Arbeitgeber Außenministerium
Durch das Rotationsprinzip ist der regelmäßige Wechsel zwischen der Zentrale in 
Wien und den Vertretungen im Ausland ein wesentlicher Bestandteil des Berufs-
lebens, was neben der Flexibilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren 
Familien auch eine umfassende organisatorische und logistische Planung erfor-
dert. Jedes Jahr werden im BMEIA mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im In- und Ausland versetzt. Ende 2020 betrug der Personalstand des 
BMEIA 1.057 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon waren in der Zentrale 532 
Personen (50,3 %) und im Ausland 525 Personen (49,7 %) tätig. Der Personalstand 
im Auswärtigen Dienst des BMEIA ist seit Jahren rückläufig.
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Personalstand des Außenministeriums zum 31.12.2020
(exkl. Karenzierungen, Dienstfreistellungen und Dienstzuteilungen):

Verwendungsgruppe
Männer Frauen

Summe Frauen-
anteil Inland Ausland Inland Aus-

land
A1/v1, A/a 115 130 85 77 407 40,0 %

A2/v2, B/b 43 77 45 46 211 43,1 %

A3/v3, C/c, I/d (Fach-
dienst);
A4/A5/v4/v5, E; H3 und 
H5

84 81 138 114 417 60,4 %

IT Experten und 
 Expertinnen (ADV-SV) 16 0 6 0 22 27,3 %

Summe 258 288 274 237 1.057 48,3 %
Gesamt 546 511

An den Auslandsvertretungen arbeiten weltweit 843 Lokalangestellte, die nach 
den arbeitsrechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Gastlandes beschäftigt wer-
den. Davon sind 540 (64,1 %) weiblich und 303 (35,9 %) männlich.

Mit Ende 2020 waren im BMEIA 45 Personen mit Behinderungen angestellt.

Im höheren Dienst (A1/v1, A/a), aus dem sich die meisten Leitungsfunktionen 
rekrutieren, erreichte der Frauenanteil 40 %.
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Darüber hinaus sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BMEIA im Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), in internationalen Organisationen oder in anderen Res-
sorts tätig.

Nach einer Reform des gesetzlichen Auswahlverfahrens für den auswärtigen 
Dienst („Préalable“) im Jahr 2016 wird dieses Verfahren mittels umfassend 
modernisierter, die persönliche Eignung feststellender Methoden in Kooperation 
mit dem Heerespersonalamt und anderen Expertinnen und Experten durchge-
führt. Die strenge Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten wird die Qualität 
der österreichischen Diplomatie auch in Zukunft sicherstellen.

Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten verstärken – mitunter 
bis zu einem Jahr – den Personalstand des BMEIA. So absolvierten 186 Studie-
rende sowie Jungakademikerinnen und Jungakademiker Verwaltungspraktika im 
Inland und im Ausland. Auf Grund der Covid-19 Pandemie war v.a. bei den Aus-
landspraktika ein starker Rückgang um fast die Hälfte der Plätze zu verzeichnen. 

24 Schülerinnen und Schüler, Maturantinnen und Maturanten bzw. auch Akademi-
kerinnen und Akademiker absolvierten ein einmonatiges Kurzpraktikum (Schnup-
perpraktikum), um die Aufgaben und Arbeitsweise des BMEIA kennenzulernen.

Von 1. Juli bis 20. November waren 75 Inlandspraktikantinnen und Inlandsprak-
tikanten im BMEIA tätig, davon haben 36 ihren Dienst als Inlandspraktikantin-
nen und Inlandspraktikanten begonnen, von denen 20 einen Sondervertrag erhal-
ten haben. Von 39 Inlandspraktikantinnen und Inlandspraktikanten, deren Prakti-
kumsbeginn im Jahr 2019 lag, haben 21 ebenfalls einen Sondervertrag bekommen. 
Diese Verträge nach § 36 Vertragsbedienstetengesetz wurden vom zuständigen 
Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport genehmigt. 
Ihre Grundlage ist die im Bundesfinanzrahmengesetz 2019 bis 2022 (BFRG 2019 
bis 2022) durch das 5. COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 25/2020 geschaffene Mög-
lichkeit, zum Zweck der Bewältigung der COVID-19-Pandemie Verwaltungsprak-
tikantinnen und Verwaltungspraktikanten befristet als Vertragsbedienstete zu 
übernehmen.

Somit wurden mit insgesamt 41 Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten 
im Inland befristete Sonderverträge nach §36 Vertragsbedienstetengesetz abge-
schlossen, die an Stelle der Verwaltungspraktika traten. Der höhere Personal-
einsatz diente zur Bewältigung des Arbeitsanfalles im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie, wovon insbesondere das Callcenter betroffen war. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Callcenter informierten – teilweise rund um die Uhr 
– über die Entwicklungen betreffend die COVID-19-Pandemie im Ausland und die 
Änderungen der Ein- und Ausreisebestimmungen. Von den 41 Sondervertragsbe-
diensteten sind noch 38 im BMEIA beschäftigt.
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Inlands- und Auslandspraktikantinnen und Praktikanten (Anzahl der Personen) 
01.01.2020–31.12.2020

Verwaltungspraktika Männlich Weiblich Gesamt
Inland 26  49  75

Ausland 22  65  87

Kurzpraktika  8  16  24

Gesamt 56 130 186

Seit 2009 bildet das BMEIA Lehrlinge zu Verwaltungsassistentinnen und Ver-
waltungsassistenten aus. Es befanden sich 18 Lehrlinge in einem solchen Ausbil-
dungsverhältnis. Zwei weitere Lehrlinge wurden für die Ausbildung zum IT-Spezia-
listen aufgenommen. Insgesamt befanden sich somit 20 Lehrlinge in Ausbildung. 
Jene Lehrlinge, die danach ihre Lehrabschlussprüfung erfolgreich abschließen, 
werden zu einem internen Aufnahmeverfahren im BMEIA eingeladen.

Das durchschnittliche Pensionsantrittsalter der Beamtinnen und Beamten des 
BMEIA betrug 64,24 Jahre und liegt damit deutlich über dem österreichischen 
Durchschnitt.

8.2 Budget des Außenministeriums

Der Bundesvoranschlag lautete auf 495,996 Millionen Euro. Davon wurden rund 
78,219 Millionen Euro für die Zentralleitung, 176,219 Millionen Euro für die Vertre-
tungsbehörden, 5,608 Millionen Euro für kulturelle Vorhaben, 1,7 Millionen Euro 
für internationale Konferenzen, 94,825 Millionen Euro für Beiträge an internatio-
nale Organisationen und 139,425  Millionen Euro für die Austrian Development 
Agency GmbH und den Auslandskatastrophenfonds budgetiert.
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Budget 2010–2020 in Millionen Euro

Jahr Budget des BMEIA Anteil des BMEIA-Budgets
am Bundesbudget in %

2010 440,902 0,62 %

2011 427,100 0,61 %

2012 409,361 0,56 %

2013 402,654 0,54 %

2014 418,777 0,55 %

2015 409,141 0,55 %

2016 427,993 0,56 %

2017 551,914 0,71 %

2018 502,628 0,64 %

2019 508,417 0,64 %

2020 495,996 0,45 %

Zentralleitung
15,8%

Vertretungsbehörden
35,6%Kulturelle Vorhaben

1,1%
Int. Konferenzen

0,3%

Beiträge an int. 
Organisationen

19,1%

ADA und AKF
28,1%
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8.3 Weltweite Infrastruktur und Informationstechnologie
Infrastruktur: Das BMEIA-Immobilienportfolio umfasst 220 Liegenschaften und 
mehr als 300 Objekte, die als Amtsräumlichkeiten für Botschaften, Generalkon-
sulate, Kulturforen und Vertretungen bei internationalen Organisationen sowie für 
Wohn- und Repräsentationszwecke genutzt werden. Etwas mehr als die Hälfte 
dieser Objekte ist angemietet, die übrigen Immobilien stehen im Eigentum der 
Republik Österreich. Das Immobilienmanagement umfasst sämtliche Aspekte der 
Liegenschaftsverwaltung, Grundsatzfragen der Unterbringung, An- und Verkauf 
von Immobilien, Adaptierungen und Sanierungen.

In der „Facility Management“-Strategie des BMEIA stehen die Grundsätze der 
Funktionalität, der Sicherheit und der Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Vor allem 
bei Sanierungen und im gegebenen Fall von Neubauten wird der Energie effizienz, 
dem Einsatz erneuerbarer Energie und ökologischen Aspekten ein großer Stellen-
wert eingeräumt. Das BMEIA ist bemüht, das Immobilienportfolio laufend zu opti-
mieren und Kosten zu senken. Das Immobiliencontrolling und das laufende Kosten-
Monitoring bauen auf einer digitalen Liegenschaftsdatenbank auf.

Zur Erzielung von Synergieeffekten und zur besseren Auslastung der vorhandenen 
Flächen gibt es laufend Bemühungen, gemeinsame Unterbringungen sowohl mit 
anderen österreichischen Stellen als auch mit Vertretungen anderer europäischer 
Staaten und dem Europäischen Auswärtigen Dienst zu realisieren. So gibt es der-
zeit fünf aktive Kollokationen mit anderen Staaten, und an 60 Standorten welt-
weit werden 111 österreichische Mitnutzer wie z. B. andere Ministerien, die WKO, 
das Österreich-Institut und das OeAD Kooperationsbüro beherbergt.

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT): Zu Beginn des Jah-
res erfolgte ein zielgerichteter Cyberangriff auf das BMEIA mit der Absicht der 
Informationsbeschaffung. Dieser konnte Anfang Februar in Zusammenarbeit mit 
Expertinnen und Experten anderer Ministerien sowie externen Fachleuten been-
det werden; sämtliche IKT-Systeme wurden bereinigt. Zu keinem Zeitpunkt wäh-
rend dieses Angriffs gab es Ausfälle oder erzwungene Abschaltungen, die größt-
mögliche Datensicherheit blieb gewähreistet und die Aufrechterhaltung der welt-
weiten konsularischen Betreuung der Österreicherinnen und Österreicher war nie 
gefährdet. 

Die COVID-19-Pandemie veränderte in den darauffolgenden Monaten die Arbeits-
welt auch im BMEIA. Da bereits davor ein „anytime, anywhere and on any device“ 
Arbeiten umgesetzt wurde, war in Lockdown-Zeiten ein vollwertiger und sicherer 
externer Zugriff auf die gewohnte Arbeitsumgebung vom Home-Office aus mög-
lich. In weiterer Folge konnten mit dem Projekt MONA, der „Mobilen Neuausstat-
tung“, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Zentrale und an den Vertre-
tungsbehörden Notebooks sowie Smartphones zur Verfügung gestellt werden, 
um sie auch mobil für den Krisenfall und die besonderen Herausforderungen der 
neuen Arbeitswelt zu rüsten. 
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Die weltweit eingesetzte Kontaktdatenverwaltung (KDV) für sich registrierende 
Reisende sowie für registrierte Auslandsösterreicherinnen und Auslandsöster-
reicher hat sich bei der Bewältigung der COVID-19-Pandemie, insbesondere bei 
der weltweiten Rückholaktion der Österreicherinnen und Österreicher bewährt. 
Erfahrungen daraus fließen aktuell in eine Optimierung dieser serviceorientierten 
Anwendung ein.

Digitalisierungsentwicklungen wurden durch COVID-19 allgemein beschleu-
nigt. Insbesondere Videokonferenzen (VC) erlebten einen starken Aufschwung, 
um Meetings, Konferenzen oder auch wichtige Besprechungen abzuhalten und 
Dienstreisen zu ersetzen. Das BMEIA stellte schon in den Jahren davor VC-Tools 
zur Verfügung. Diese wurden nun 2020 erstmals intensiv verwendet. Die Heraus-
forderungen, sichere und von allen benutzbare Plattformen anzubieten, waren 
enorm. Bestehende eigene Systeme wurden massiv verstärkt, Kameras und Head-
sets aufgerüstet und externe Videokonferenztools evaluiert.

Das Projekt CODO (Contemporary Digital Office – Neuausstattung der Vertretun-
gen) wurde nach dem Abschluss einer Ausschreibung gestartet, um die von 2013 
bis 2016 an den Berufsvertretungsbehörden im Ausland implementierten Client-
Server-Systeme zu erneuern. Ziel ist es, durch den Einsatz neuester Technologien 
höchste Verfügbarkeiten, hohe IT-Sicherheit und einen reibungslosen zukunfts-
sicheren IKT-Betrieb zu gewährleisten. Um den Effizienzansprüchen gerecht zu 
werden, ist auch weiterhin ein einheitliches Konzept und eine weitgehende IKT-
Standardisierung an den verschiedenen Dienstorten vorgesehen. Durch die Zen-
tralisierung möglichst vieler Applikationen und den Einsatz innovativer Lösungen 
sollen die Vorteile der leichten Skalierbarkeit und ortsunabhängigen Nutzung – 
beispielsweise um in Krisen- und Katastrophenfällen stets effiziente Hilfe leisten 
zu können – optimal genützt werden.

Ein weiteres IT-Projekt, das umgesetzt wurde, war eine Web-Anwendung für die 
Novelle des Staatsbürgerschaftsgesetzes, § 58 c StbG., das es Nachkommen von 
Opfern des NS-Regimes ermöglicht, die österreichische Staatsbürgerschaft zu 
erhalten, ohne dafür die bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben zu müssen. Es 
wurde ein Online-Fragebogen erstellt, um bestmögliche Unterstützung bei einer 
Anzeigelegung anhand eines individualisierten Informationsblattes und weiterer 
Formulare bieten zu können. Auf Grund der hohen Sensibilität der personenbezo-
genen Daten wurde Datenschutzaspekten und Sicherheit der Datenverarbeitung 
hohe Aufmerksamkeit geschenkt.
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8.4 Vertretungsbehörden und Honorarkonsulate

Dienststellen des BMEIA Stand 31.12.2020
Bilaterale Botschaften  82

Ständige Vertretungen bei Internationalen Organisationen   6

Generalkonsulate  10

Selbständige Kulturforen   1

Sonstige Vertretungsbehörden   2

Gesamt 101

Das BMEIA unterhält 101 Berufsvertretungsbehörden. In seiner weltweiten Prä-
senz kann es zudem auf die zwölf Auslandsbüros der Austrian Development 
Agency (ADA), der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit 
(OEZA), zurückgreifen.

Darüber hinaus werden die Berufsvertretungsbehörden weltweit von rund 340 
Honorarkonsulaten unterstützt. Die Honorarfunktionäre, Persönlichkeiten mit 
starkem Österreichbezug, sind ehrenamtlich tätig. Sie stellen aus eigenen Mit-
teln die erforderliche Infrastruktur für den Konsularbetrieb zur Verfügung. Durch 
ihren engagierten Einsatz erweitern sie die konsularische Präsenz und tragen zur 
Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Österreich 
und dem jeweiligen Gastland bei.

2020 konnten zahlreiche Honorarämter neu eröffnet werden bzw. wurden einige 
vorübergehend geschlossene Honorarämter wiedereröffnet.

Neueröffnungen gab es in Hyderabad (Indien), Koper (Slowenien), Salta (Argenti-
nien), Santa Marta (Kolumbien), São Tome (São Tomé e Principe) und Volos (Grie-
chenland). Wiedereröffnet werden konnten Bodrum (Türkei), Cotonou (Benin), 
Lilongwe (Malawi), Lugano (Schweiz), Lulea (Schweden), Venedig (Italien) und 
Temeswar (Rumänien).

Dauerhaft geschlossen werden mussten Kayseri (Türkei) und Kaduna (Nigeria).
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8.6 Österreichische Dienststellen (Berufsvertretungen) 
und deren Leiterinnen und Leiter 

Stand: 31.12.2020

ÄGYPTEN
Eritrea, Sudan ÖB Kairo* Dr. Georg STILLFRIED

ALBANIEN ÖB Tirana Dr. Christian STEINER

ALGERIEN
Niger ÖB Algier Mag. Peter ELSNER-MACKAY

ARGENTINIEN
Paraguay, Uruguay ÖB Buenos Aires Mag. Christoph MERAN

ASERBAIDSCHAN
Turkmenistan ÖB Baku Mag. Bernd Alexander BAYERL

ÄTHIOPIEN
Dschibuti, Kongo, Uganda, 
Südsudan

ÖB Addis Abeba Mag. Roland HAUSER

AUSTRALIEN
Fidschi, Kiribati, Marshall-
Inseln, Mikronesien, Nauru, 
Neuseeland,
Papua-Neuguinea, Salomo-
nen, Samoa, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu

ÖB Canberra Mag. Wolfgang Lukas 
 STROHMAYER

BELARUS ÖB Minsk Mag. Aloisia WÖRGETTER

BELGIEN ÖB Brüssel* Dr. Elisabeth KORNFEIND

BOSNIEN und HERZEGO-
WINA ÖB Sarajewo* Dr. Ulrike HARTMANN

BRASILIEN
Suriname ÖB Brasilia MMag. Dr. Irene 

 GINER-REICHL

BULGARIEN ÖB Sofia Mag. Andrea WICKE

CHILE ÖB Santiago de 
Chile Mag. Stephan VAVRIK

* bilaterale Berufsvertretungsbehörde mit Kulturforum
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CHINA
Mongolei

ÖB Peking* 
GK Hongkong
GK Shanghai 
GK Chengdu

Dr. Friedrich STIFT  
Karl ERNST
Brigitte ROBINSON- 
SEYRLEHNER
Dr. Martin ALLGÄUER

DÄNEMARK
Island ÖB Kopenhagen Dr. Maria ROTHEISER-SCOTTI

DEUTSCHLAND ÖB Berlin* 
GK München

Dr. Peter HUBER 
Josef SAIGER, BA, MA

ESTLAND ÖB Tallinn Dr. Julius LAURITSCH

FINNLAND ÖB Helsinki Mag. Maximilian HENNIG

FRANKREICH
Monaco

ÖB Paris*
GK Strassburg

Mag. Dr. Michael LINHART 
Dr. Alexander WOJDA, MA

GEORGIEN ÖB Tiflis MMag. Dr. Thomas 
 MÜHLMANN

GRIECHENLAND ÖB Athen Mag. Hermine POPPELLER

GROSSBRITANNIEN und 
NORDIRLAND
Kanalinseln und Isle of Man

ÖB London* Dr. Michael ZIMMERMANN

HEILIGER STUHL
San Marino, Malteser Rit-
terorden

ÖB Heiliger 
Stuhl

Dr. Franziska HONSOWITZ-
FRIESSNIGG

INDIEN
Bangladesch, Bhutan, 
 Malediven, Nepal, Sri Lanka

ÖB New Delhi* Mag. Brigitte ÖPPINGER-
WALCHSHOFER

INDONESIEN
Timor-Leste ÖB Jakarta Mag. Dr. Johannes PETERLIK

IRAN ÖB Teheran* Mag. Dr. Stefan SCHOLZ

IRLAND ÖB Dublin Mag. Dr. Thomas NADER

ISRAEL ÖB Tel Aviv* Dr. Hannah LIKO

ITALIEN ÖB Rom* 
GK Mailand*

Mag. Jan KICKERT
Mag. Clemens MANTL

JAPAN ÖB Tokio* Dr. Elisabeth BERTAGNOLI

* bilaterale Berufsvertretungsbehörde mit Kulturforum
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JORDANIEN
Irak ÖB Amman Dr. Oskar WÜSTINGER

KANADA
Jamaika ÖB Ottawa* Mag. Sylvia MEIER-KAJBIC

KASACHSTAN
Kirgisistan, Tadschikistan ÖB Nur-Sultan Dr. Willy KEMPEL

KATAR ÖB Doha Mag. Karin FICHTINGER-
GROHE

KENIA
Burundi, Komoren, DR 
Kongo, Ruanda, Seychellen, 
Somalia, Tansania, Sambia, 
Malawi

ÖB Nairobi Mag. Dr. Christian FELLNER

KOLUMBIEN
Barbados, Ecuador, 
Guyana, Panamá, Trinidad 
und Tobago

ÖB Bogotá Dr. Gerhard DOUJAK

KOREA
DVR Korea ÖB Seoul Dr. Wolfgang ANGERHOLZER

KOSOVO ÖB Pristina Mag. Christoph WEIDINGER

KROATIEN ÖB Agram* Dr. Markus Josef WUKETICH

KUBA
Dominikanische Republik,  
Haiti, Antigua und  
Barbuda, Dominica,  
Grenada, St. Kitts und 
Nevis, St. Lucia, St. Vincent  
und die Grenadinen, 
 Venezuela

ÖB Havanna Mag. Stefan WEIDINGER

KUWAIT
Bahrain ÖB Kuwait Mag. Marian WRBA

LIBANON ÖB Beirut Mag. Dr. René AMRY

LIBYEN ÖB Tripolis Mag. Christoph MEYENBURG

LUXEMBURG ÖB Luxemburg Mag. Melitta SCHUBERT

* bilaterale Berufsvertretungsbehörde mit Kulturforum
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MALAYSIA
Brunei Darussalam

ÖB Kuala 
 Lumpur Mag. Dr. Michael POSTL

MAROKKO
Mauretanien ÖB Rabat Mag. Klaus KÖGELER

MEXIKO
Belize, Costa Rica,  
El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua

ÖB Mexiko* Dr. Franz Josef KUGLITSCH

MOLDAU ÖB Chisinau Mag. Stella AVALLONE

MONTENEGRO ÖB Podgorica Dr. Anna JANKOVIC

NIEDERLANDE ÖB Den Haag Mag. Astrid HARZ

NIGERIA
Äquatorialguinea, Benin, 
Gabun, Ghana, Kamerun, 
Togo, Tschad, São Tomé 
und Príncipe, Zentralafrika-
nische Republik

ÖB Abuja MMag. Thomas SCHLESIN-
GER, MSc

NORDMAZEDONIEN ÖB Skopje Dr. Georg WOUTSAS

NORWEGEN ÖB Oslo Mag. Wilhelm DONKO

OMAN
Jemen ÖB Maskat Mag. Christian BRUNMAYR

PAKISTAN
Afghanistan ÖB Islamabad Mag. Nicolaus KELLER

PERU
Bolivien ÖB Lima Mag. Dr. Gerhard ZETTL

PHILIPPINEN
Palau ÖB Manila Mag. Bita RASOULIAN

POLEN ÖB Warschau* 
GK Krakau

Mag. Dr. Werner ALMHOFER 
Mag. Philipp CHARWATH

PORTUGAL
Cabo Verde ÖB Lissabon DDr. Robert ZISCHG

RUMÄNIEN ÖB Bukarest* Mag. Isabel RAUSCHER

RUSSLAND ÖB Moskau* Dr. Johannes EIGNER

* bilaterale Berufsvertretungsbehörde mit Kulturforum
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SAUDI-ARABIEN ÖB Riyadh Mag. Georg PÖSTINGER

SCHWEDEN ÖB Stockholm Mag. Dr. Gudrun GRAF, MSc

SCHWEIZ ÖB Bern* Dr. Ursula PLASSNIK

SENEGAL
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Gambia, Guinea, Guinea-
Bissau, Liberia, Mali, Sierra 
Leone

ÖB Dakar Dr. Gerlinde PASCHINGER

SERBIEN ÖB Belgrad* Mag. Nikolaus LUTTEROTTI

SINGAPUR ÖB Singapur Mag. Peter GUSCHELBAUER

SLOWAKEI ÖB Pressburg* Mag. Margit BRUCK- 
FRIEDRICH

SLOWENIEN ÖB Laibach* Mag. Elisabeth ELLISON- 
KRAMER

SPANIEN
Andorra ÖB Madrid* Mag. Christian EBNER

SÜDAFRIKA
Botsuana, Lesotho, Mada-
gaskar, Mauritius, Nami-
bia, Eswatini, Simbabwe, 
Mosambik, Angola

ÖB Pretoria Dr. Johann BRIEGER, MBA

SYRIEN ÖB Damaskus Dr. Hans Peter GLANZER

THAILAND
Kambodscha, Laos, 
 Myanmar

ÖB Bangkok Dr. Eva HAGER

TSCHECHISCHE REPUBLIK ÖB Prag* Dr. Bettina KIRNBAUER

TUNESIEN ÖB Tunis Mag. Ulla KRAUSS- 
NUSSBAUMER

TÜRKEI ÖB Ankara
GK Istanbul*

Dr. Johannes WIMMER 
Gerhard LUTZ

UKRAINE ÖB Kiew* Mag. Gernot PFANDLER

UNGARN ÖB Budapest* Dr. Alexander GRUBMAYR, 
LL.M.

* bilaterale Berufsvertretungsbehörde mit Kulturforum



245

Österreichische Dienststellen (Berufsvertretungen) und deren Leiterinnen und Leiter

VEREINIGTE ARABISCHE 
EMIRATE ÖB Abu Dhabi Mag. Dr. Andreas LIEBMANN-

HOLZMANN

VEREINIGTE STAATEN VON 
AMERIKA
Bahamas

ÖB Washington*
GK Los Angeles
GK New York
KF New York

Mag. Martin WEISS
Mag. Andreas LAUNER
Dr. Helmut BÖCK
Dr. Michael HAIDER

VIETNAM ÖB Hanoi Mag. Thomas SCHULLER-
GÖTZBURG

ZYPERN ÖB Nikosia Dr. Eva Maria ZIEGLER

ARMENIEN (Sitz in Wien) 
USBEKISTAN (Sitz in Wien)

ÖB Armenien / 
ÖB Usbekistan Dr. Alois KRAUT

LIECHTENSTEIN (Sitz in
Wien)

ÖB Liechten-
stein Mag. Georg DIWALD

LITAUEN (Sitz in Wien) ÖB Litauen Mag. Yvonne TONCIC-SORINJ

LETTLAND (Sitz in Wien) ÖB Lettland Mag. Doris DANLER

MALTA (Sitz in Wien) ÖB Malta Mag. Andreas STADLER

Ständige Vertretung bei den VN in New York Mag. Dr. Alexander MARSCHIK

Ständige Vertretung beim Büro der VN und 
den Spezialorganisationen in Genf

MMag. Dr. Elisabeth TICHY-
FISSLBERGER

Ständige Vertretung bei den VN, IAEO, 
UNIDO und CTBTO in Wien Mag. Dr. Gabriela SELLNER

Ständige Vertretung bei der EU in Brüssel Mag. Dr. Nikolaus MARSCHIK

Ständige Vertretung bei der EU in Brüssel  
(Politisches und Sicherheitspolitisches 
 Komitee) Mag. Christina KOKKINAKIS

Ständige Vertretung beim Europarat in 
 Strassburg Mag. Dr. Gerhard JANDL, BA

Ständige Vertretung bei der OECD in Paris Mag. Thomas SCHNÖLL

Ständige Vertretung bei der UNESCO in Paris Mag. Dr. Michael LINHART

Ständige Vertretung bei der OPCW in Den 
Haag Mag. Astrid HARZ

Ständige Vertretung bei der NATO in Brüssel Dr. Elisabeth KORNFEIND

* bilaterale Berufsvertretungsbehörde mit Kulturforum



246

Österreichischer Auswärtiger Dienst

Ständige Vertretung bei der Donaukommis-
sion in Budapest

Dr. Alexander GRUMBAYR, 
LL.M.

Ständige Vertretung bei der OMT in Madrid Mag. Christian EBNER

Ständige Vertretung bei den VN, UNEP und 
HABITAT in Nairobi Mag. Dr. Christian FELLNER

GK Guangzhou (China) Zweigbüro des Handelsrates 
(WKÖ)

GK Sao Paulo (Brasilien) Büro des Handelsrates (WKÖ)

Ständige Vertretung bei der WTO in Genf untersteht dem BMDW

Ständiger Vertreter bei der FAO in Rom untersteht dem BMLRT 
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8.7 Exkurs: Diplomatische Akademie Wien
Die 1754 unter Kaiserin Maria Theresia als Orientalische Akademie gegründete 
Diplomatische Akademie Wien (DA) ist die weltweit älteste Schule ihrer Art. Sie 
wurde nach ihrer Schließung während des 2. Weltkriegs 1964 unter ihrem heuti-
gen Namen als postgraduale Bildungseinrichtung wiedererrichtet und 1996 aus 
der Bundesverwaltung organisatorisch und finanziell ausgegliedert.

Es waren 317 Studentinnen und Studenten aus 61 Ländern aus allen Kontinen-
ten in folgenden Lehrgängen inskribiert (Studienjahre 2019/20 und 2020/21):

Lehrgang
Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 

Anzahl

Davon Öster-
reicherinnen und 

Österreicher
56. Diplomlehrgang 28 (27 mit positivem

Abschluss)
14

57. Diplomlehrgang 25 15

23. Master of Advanced Interna-
tional Studies (MAIS)-Studienpro-
gramm; Durchführung gemeinsam 
mit der Universität Wien

67 (davon 66 mit 
positivem Abschluss, 
1 mit Verlängerung 
des Studiums um 1 

Jahr)

26

24. MAIS-Studienprogramm 61 22

25. MAIS-Studienprogramm  
(1. Jahr)

76 27

12. ETIA-Studienprogramm (Master 
of Science in Environmental Tech-
nology and International Affairs); 
Durchführung gemeinsam mit der 
Technischen Universität Wien

15 (davon 11 mit 
erfolgreichem 

Abschluss, 4 mit 
Verlängerungsfristen 
für den Abschluss)

10

13. ETIA-Studienprogramm 16 8

14. ETIA-Studienprogramm (1. Jahr) 21 16

1. PhD-Programm (2015–2019) 1 0

2. PhD-Programm (2017–2021) 3 1

3. PhD-Programm (2018–2022) 2 1

4. PhD-Programm (2019–2023) 1 1

5. PhD-Programm (2020– 2024) 1 1
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Neben den Kooperationsabkommen mit der Johns Hopkins University – SAIS 
Europe und der Fletcher School of Law and Diplomacy, werden im MAIS-Programm 
mehrmonatige Austauschprogramme mit der Stanford University, MGIMO Uni-
versität (Moskau), Korea University’s Graduate School of International Studies, 
China Foreign Affairs University und Hebrew University of Jerusalem angeboten. 
Die COVID-19-Pandemie schränkt die internationale Mobilität massiv ein und hat 
die Durchführung der Austauschprogramme im Studienjahr 2020/21 erschwert 
bzw. verhindert. Seitens aller Partneruniversitäten wird versucht, durch Flexibili-
tät (Verschiebung auf Frühling 2021) Lösungen zu finden.

Studienreisen konnten aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden.

Im Programm zur diplomatischen Aus- und Fortbildung wurden Trainingsmodule 
für das BMEIA und die österreichische Parlamentsdirektion organisiert. Des Wei-
teren fand ein Trainingsmodul für mid-career Diplomatinnen und Diplomaten des 
Außenministeriums von Finnland statt. In Kooperation mit der Organisation Inter-
nationale de la Francophonie (OIF) gab es ein Online-Seminar Fachfranzösisch für 
das Außenministerium des Kosovo und Vorbereitungskurse bzw. Prüfungen für das 
Diplom Fachfranzösisch und Internationale Beziehungen. Außerdem fand ein elf-
wöchiges Trainingsprogramm für saudische Jungdiplomatinnen und Jungdiploma-
ten statt. Weiters wurden online Sommerschulen für die Freie Universität Brüssel 
und das United Nations University Institute on Comparative Regional Integration 
Studies organisiert. Im Rahmen des Horizon2020-Forschungsprojekts „S4D4C 
– Using Science Diplomacy for Addressing Global Challenges“, bei dem die DA 
Partner ist, entwickelte die DA Science Diplomacy-bezogene Trainingsmodule 
und nahm an internationalen Fachkonferenzen teil. In Reaktion auf die COVID-19-
Pandemie wurden neue Online-Kursformate entwickelt, die auch in Zukunft das 
Aus- und Weiterbildungsangebot der DA ergänzen werden.

Im Rahmen der Konferenzaktivitäten fanden rund 60 öffentliche Veranstaltun-
gen statt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden zwar viele Veranstaltungen 
verschoben, aber es gelang innerhalb kurzer Zeit auf Online-Veranstaltungen (v.a. 
auf Facebook und YouTube) umzustellen. Die Veranstaltungsvideos des YouTube-
Kanals der DA wurden fast 12.000 Mal aufgerufen und hatten dabei rund 50.000 
Minuten Wiedergabezeit. Vortragende waren unter anderem der stellvertretende 
Präsident der EU-Kommission, der EU-Kommissar für Justiz, die Sonderbeauf-
tragte der EU für den Nahost-Friedensprozess und der EU-Sonderbeauftragte 
für Bosnien und Herzegowina, Botschafterinnen und Botschafter und Vertrete-
rinnen und Vertreter internationaler Organisationen sowie renommierte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler. Hervorzuheben sind auch die von der DA 
organisierte Konferenz „Digitalising International Affairs“, die DASICON „Climate 
Co-Action – From Collective Challenges to Joint Solutions“ mit unter anderem 
Bundespräsident Alexander Van der Bellen und das 24. AIES-Europaforum. Neu 
ist die DA-Online-Reihe „Diplomacy – Your Questions, Our Answers“ sowie eine 
Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Österreichischen Forschungsgemein-
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schaft-Arbeitsgruppe Internationale Beziehungen. Die Reihe Werkstattgespräche 
mit dem Zukunftsfonds der Republik Österreich wurde erfolgreich weitergeführt.

Das jährliche Treffen des International Forum on Diplomatic Training (IFDT; 
Netzwerk der Direktorinnen und Direktoren Diplomatischer Akademien und ähn-
licher Ausbildungsstätten unter dem Vorsitz der DA und dem Institute for the 
Study of Diplomacy (ISD) der Georgetown University) wurde auf das nächste Jahr 
verschoben. Die zweite Ausgabe der neuen Publikationsreihe DIPLOMACY – Aus-
trian Journal of International Studies (Nr. 1/2020) erschien im Sommer zum 
Thema „Politics of Peacemaking“. Das Jahrbuch der DA wurde eingestellt. Weitere 
Planungsarbeiten erfolgten für einen räumlichen Ausbau der DA zur Stärkung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
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I. Österreich und die Staatenwelt
Stand: 31. Dezember 2020

Österreich unterhält zu 194 Staaten und dem Souveränen Malteser-Ritterorden 
diplomatische Beziehungen (D) und zu Palästina sonstige Beziehungen (S).

UNO -
Beitritt

Beziehun- 
gen zu 

Österreich

Österr.
Botsch.

Bot-
schaft

in Wien

OEZA
KOBÜ

WKO 
AC

Afghanistan 19.11.1946 D 
Ägypten 24.10.1945 D   
Albanien 14.12.1955 D   
Algerien 08.10.1962 D   
Andorra 28.07.1993 D 
Angola 01.12.1976 D 
Antigua und Barbuda 11.11.1981 D
Äquatorialguinea 12.11.1968 D
Argentinien 24.10.1945 D   
Armenien 02.03.1992 D *1)  
Aserbaidschan 02.03.1992 D  
Äthiopien 13.11.1945 D  
Australien 01.11.1945 D   
Bahamas 18.09.1973 D
Bahrain 21.09.1971 D
Bangladesch 17.09.1974 D 
Barbados 09.12.1966 D
Belarus 24.10.1945 D  
Belgien 27.12.1945 D   
Belize 25.09.1981 D
Benin 20.09.1960 D
Bhutan 21.09.1971 D 
Bolivien 14.11.1945 D 
Bosnien und 
Herzegowina

22.05.1992 D   

Botsuana 17.10.1966 D
Brasilien 24.10.1945 D   
Brunei Darussalam 21.09.1984 D
Bulgarien 14.12.1955 D   
Burkina Faso 20.09.1960 D  
Burundi 18.09.1962 D
Cabo Verde 16.09.1975 D
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UNO -
Beitritt

Beziehun- 
gen zu 

Österreich

Österr.
Botsch.

Bot-
schaft

in Wien

OEZA
KOBÜ

WKO 
AC

Chile 24.10.1945 D   
China 24.10.1945 D   
Costa Rica 02.11.1945 D 
Côte d’Ivoire 20.09.1960 D 
Dänemark 24.10.1945 D   
Deutschland 18.09.1973 D   
Dominica 18.12.1978 D
Dominikanische 
Republik

24.10.1945 D *2) 

Dschibuti 20.09.1977 D
Ecuador 21.12.1945 D 
El Salvador 24.10.1945 D 
Eritrea 28.05.1993 D
Estland 17.09.1991 D  
Eswatini 24.09.1968 D
Fidschi 13.10.1970 D
Finnland 14.12.1955 D  
Frankreich 24.10.1945 D   
Gabun 20.09.1960 D
Gambia 21.09.1965 D
Georgien 31.07.1992 D   
Ghana 08.03.1957 D
Grenada 17.09.1974 D
Griechenland 25.10.1945 D   
Guatemala 21.11.1945 D 
Guinea 12.12.1958 D
Guinea-Bissau 17.09.1974 D
Guyana 20.09.1966 D
Haiti 24.10.1945 D
Heiliger Stuhl - D  
Honduras 17.12.1945 D 
Indien 30.10.1945 D   
Indonesien 28.09.1950 D   
Irak 21.12.1945 D 
Iran 24.10.1945 D   
Irland 14.12.1955 D   
Island 19.11.1946 D *7)
Israel 11.05.1949 D   
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UNO -
Beitritt

Beziehun- 
gen zu 

Österreich

Österr.
Botsch.

Bot-
schaft

in Wien

OEZA
KOBÜ

WKO 
AC

Italien 14.12.1955 D   
Jamaika 18.09.1962 D
Japan 18.12.1956 D   
Jemen 30.09.1947 D 
Jordanien 14.12.1955 D   
Kambodscha 14.12.1955 D
Kamerun 20.09.1960 D
Kanada 09.11.1945 D   
Kasachstan 02.03.1992 D   
Katar 21.09.1971 D   
Kenia 16.12.1963 D   
Kirgisistan 02.03.1992 D 
Kiribati 14.09.1999 D
Kolumbien 05.11.1945 D   
Komoren 12.11.1975 D
Kongo, Dem. 
Republik

20.09.1960 D

Kongo, Republik 20.09.1960 D
Korea, Dem. 
Volksrep.

17.09.1991 D 

Korea, Republik 17.09.1991 D   
Kosovo - D   
Kroatien 22.05.1992 D   
Kuba 24.10.1945 D  
Kuwait 14.05.1963 D  
Laos 14.12.1955 D 
Lesotho 17.10.1966 D
Lettland 17.09.1991 D *1)  
Libanon 24.10.1945 D  
Liberia 02.11.1945 D
Libyen 14.12.1955 D *3) 
Liechtenstein 18.09.1990 D *1) 
Litauen 17.09.1991 D *1) 
Luxemburg 24.10.1945 D  
Madagaskar 20.09.1960 D
Malawi 01.12.1964 D
Malaysia 17.09.1957 D   
Malediven 21.09.1965 D
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UNO -
Beitritt

Beziehun- 
gen zu 

Österreich

Österr.
Botsch.

Bot-
schaft

in Wien

OEZA
KOBÜ

WKO 
AC

Mali 28.09.1960 D
Malta 01.12.1964 D *1) 
Malteser 
Ritterorden, 
Souveräner

- D 

Marokko 12.11.1956 D   
Marshallinseln 17.09.1991 D
Mauretanien 27.10.1961 D
Mauritius 24.04.1968 D
Mexiko 07.11.1945 D   
Mikronesien 17.09.1991 D
Moldau 02.03.1992 D   
Monaco 28.05.1993 D
Mongolei 27.10.1961 D 
Montenegro 28.06.2006 D  
Mosambik 16.09.1975 D 
Myanmar 19.04.1948 D 
Namibia 23.04.1990 D 
Nauru 14.09.1999 D
Nepal 14.12.1955 D     
Neuseeland 24.10.1945 D 
Nicaragua 24.10.1945 D 
Niederlande 10.12.1945 D   
Niger 20.09.1960 D
Nigeria 07.10.1960 D   
Nordmazedonien 08.04.1993 D  
Norwegen 27.11.1945 D  
Oman 07.10.1971 D  
Pakistan 30.09.1947 D  
Palau 15.12.1994 D
Palästina -- S *4) *5) 
Panama 13.11.1945 D 
Papua-Neuguinea 10.10.1975 D
Paraguay 24.10.1945 D 
Peru 31.10.1945 D  
Philippinen 24.10.1945 D   
Polen 24.10.1945 D   
Portugal 14.12.1955 D   
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UNO -
Beitritt

Beziehun- 
gen zu 

Österreich

Österr.
Botsch.

Bot-
schaft

in Wien

OEZA
KOBÜ

WKO 
AC

Ruanda 18.09.1962 D
Rumänien 14.12.1955 D   
Russische 
Föderation

 24.10.1945 D   

Salomonen 19.09.1978 D
Sambia 01.12.1964 D
Samoa 15.12.1976 D
San Marino 02.03.1992 D 
St. Kitts und Nevis 23.09.1983 D
St. Lucia 18.09.1979 D
St. Vincent und die 
Grenadinen

16.09.1980 D

São Tomé und 
Príncipe

16.09.1975 D

Saudi-Arabien 24.10.1945 D   
Schweden 19.11.1946 D   
Schweiz 10.09.2002 D   
Senegal 28.09.1960 D 
Serbien 01.11.2000 D    *6)
Seychellen 21.09.1976 D
Sierra Leone 27.09.1961 D
Simbabwe 25.08.1980 D
Singapur 21.09.1965 D  *7) 
Slowakei 19.01.1993 D   
Slowenien 22.05.1992 D   
Somalia 20.09.1960 D
Spanien 14.12.1955 D   
Sri Lanka 14.12.1955 D 
Südafrika 07.11.1945 D   
Sudan 12.11.1956 D 
Südsudan 14.07.2011 D
Suriname 04.12.1975 D
Syrien 24.10.1945 D *8) 
Tadschikistan 02.03.1992 D 
Tansania 14.12.1961 D
Thailand 16.12.1946 D   
Timor-Leste 27.09.2002 D
Togo 20.09.1960 D
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UNO -
Beitritt

Beziehun- 
gen zu 

Österreich

Österr.
Botsch.

Bot-
schaft

in Wien

OEZA
KOBÜ

WKO 
AC

Tonga 14.09.1999 D
Trinidad und 
Tobago

18.09.1962 D

Tschad 20.09.1960 D
Tschechische 
Republik

19.01.1993 D   

Tunesien 12.11.1956 D  
Türkei 24.10.1945 D   
Turkmenistan 02.03.1992 D 
Tuvalu 05.09.2000 D
Uganda 25.10.1962 D 
Ukraine 24.10.1945 D   
Ungarn 14.12.1955 D   
Uruguay 18.12.1945 D 
Usbekistan 02.03.1992 D *1 
Vanuatu 15.09.1981 D
Venezuela 15.11.1945 D  
Vereinigte 
Arabische Emirate

09.12.1971 D   

Vereinigtes 
Königreich von 
Großbrit. und 
Nordirland

24.10.1945 D   

Vereinigte Staaten 
von Amerika

24.10.1945 D   

Vietnam 20.09.1977 D   
Zentralafrikanische 
Republik

20.09.1960 D

Zypern 20.09.1960 D  

 1) Mit Sitz in Wien
 2) Operativ als Aussenstelle ÖB Havanna, eingebettet bei do. schweizerischen Botschaft
 3) Operativ aus ÖB Tunis
 4) Österreichisches Vertretungsbüro gegenüber der palästinensischen Behörde in Ramallah
 5) Vertretung von Palästina in Wien
 6) Koordinationsbüro für EU-Finanzierungshilfen
 7) Botschaft befindet sich im do. Außenministerium (Singapur/Reykjavík)
 8) Geschlossen am 1.8.2018 Syrien: Operativ aus ÖB Beirut
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II. Diplomatisches und konsularisches Korps in 
Österreich

1. In Österreich akkreditierte ausländische 
Vertretungsbehörden

Diplo-
matische  
Missionen

Berufs-
konsularische 
Vertretungen

Ständige Vertretun-
gen, Beobachter-

missionen und Verbin-
dungsbüros bei den 

Internationalen Orga-
nisationen in Wien

Ständige  
Vertretungen 
bzw. Delega-
tionen bei der 

OSZE

Sitz in Österreich
Sitz im Ausland

1211)

50
72)

–
1343)

51
543)

–

Gesamt 171 7 185 54

1) 118 Staaten sowie drei andere in Wien bestehende bilaterale Vertretungen (Heiliger Stuhl, Malteser 
Ritterorden, Vertretung von Palästina).

2) Daneben bestanden 271 Honorarkonsulate / davon 21 Honorargeneralkonsulate.
3) Ständige Vertretungen Österreichs bei den Internationalen Organisationen nicht mitgerechnet.

Mit Stand vom 31. Dezember 2020 bestanden 121 bilaterale ausländische Vertre-
tungsbehörden in Wien. Weitere 50 Staaten betreuten Österreich durch eine im 
Ausland liegende Vertretungsbehörde. Darüber hinaus beherbergte Wien 134 Ver-
tretungen, Beobachtermissionen und Verbindungsbüros zu den Internationalen 
Organisationen und 54 Vertretungen bzw. Delegationen bei der OSZE.

2. Konsularische Vertretungen in Österreich –  
ohne Berücksichtigung der Konsularabteilungen von 
Botschaften

Bundesland Berufskonsulate Honorarkonsulate

Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

–
1
–
–
3
–
1
1
1

11
17
16
32
52
37
41
14
51

Gesamt 7 271
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III. Österreich in internationalen Organisationen 
Die nachfolgende Übersicht enthält Informationen über finanzielle Beiträge des 
BMEIA zu wichtigen internationalen Organisationen und multilateralen Foren ein-
schließlich internationaler Finanzinstitutionen sowie zur Entsendung von Personal 
für friedenserhaltende Operationen.

Stand: 31. Dezember 2020

1. Mitgliedschaften 
A. Mitgliedschaften im Rahmen des VN-Systems:  

32,285 Millionen Euro* 
A.1. Vereinte Nationen

Organisation
Sitz
Leiter

Sitz im
Rat

Pflicht- oder  
freiwilliger Beitrag

Beitrag
2020

in Mio. Euro
VN
New York, Genf, Wien, Nairobi 
António Guterres (Portugal) 
Seit Jänner 2017

VN-SR:
1973/74  1991/92

2009/10
ECOSOC:

1963/65  1976/78
1982/84  1991/93

2000/02  2006/08
2014/2015

MRR:
2011–2014
2019–2021

Pflichtbeitrag; 
0,677 % des 

Gesamtbudgets

17,301

Gesamt 17,301

A.2. Programme, Fonds und Organe der Vereinten Nationen 

Organisation
Sitz
Leiter

Sitz im
Rat

Pflicht- oder 
 freiwilliger  

Beitrag

Beitrag
2020

in Mio. Euro
OCHA 
Genf und New York 
Mark Lowcock (Vereinigtes Königreich) seit 
September 2017 

freiw. Beitr. 0,091

*  In diesem Betrag ist auch der freiwillige Beitrag Österreichs für das JPO-Programm inbegriffen (siehe B.2.). 
Die Beiträge an die internationalen Gerichtshöfe des VN-Systems (siehe D.) in der Höhe von 2,589 Millionen Euro 
sowie an friedenserhaltende Operationen der VN (siehe 2.A.) in der Höhe von 37,150 Millionen Euro sind in diesem 
Betrag nicht enthalten. Soweit nichts anderes angegeben, handelt es sich bei den unter Teil A angeführten 
Beiträgen um solche des BMEIA.
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Organisation
Sitz
Leiter

Sitz im
Rat

Pflicht- oder 
 freiwilliger  

Beitrag

Beitrag
2020

in Mio. Euro
OHCHR
Genf 
Michelle Bachelet (Chile) seit 2018 

2011–2014
2019–2021

freiw. Beitr. 0,110 

Review Conference of the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons
Genf
Gustavo Zlauvinen (Argentinien) seit April 
2020

Pflichtbeitrag 0,017

UNCDF
New York 
Judith Karl (USA) seit 2014 

1968–1970
1972–1974
1997–1999

freiw. Beitr.  0,100

UNDP
New York 
Achim Steiner (Deutschland/Brasilien) seit Juni 
2017

1972–1974
1997–1999
 2009–2011

freiw. Beitr. 1,300

UNCCD 
Bonn
Ibrahim Thiaw (Mauretanien) seit Februar 2019

2009–2013
2019–2021

Pflichtbeitrag 0,050

UNHCR
Genf 
Filippo Grandi (Italien) seit 2016 

seit 1951 freiw. Beitr. 0,549

UNICEF
New York 
Henrietta H. Fore (seit 2018)

1981–1984
2004–2006

freiw. Beitr. 1,000

UN WOMEN (vormals UNIFEM)
New York 
Phumzile Mlambo-Ngcuka (Südafrika) seit 2013 

1968–1970
1972–1974
1997–1999

freiw. Beitr. 0,350

UNITAR
Genf 
Nikhil Seth (Indien) seit 2015

freiw. Beitr. 0,005

UNODA
New York 
Kim Won-Soo (Republik Korea) seit 2015

Pflichtbeitrag 0,150

UNODC/UNDCP
Wien 
Ghada Fathi Waly (Ägypten) seit Februar 2020

freiw. Beitr. 0,728 (inkl. 
0,157 JPO)

UNRWA 
Amman
Pierre Krähenbühl (Schweiz) bis Nov. 2019 
Christian Saunders (Vereinigtes Königreich) 
seit Nov. 2019

  freiw. Beitr. 0,400
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Organisation
Sitz
Leiter

Sitz im
Rat

Pflicht- oder 
 freiwilliger  

Beitrag

Beitrag
2020

in Mio. Euro
UNFPA
New York
Natalia Kanem (Panama) seit 2017

  freiw. Beitr. 0,200

Gesamt 4,915

A.3. Sonderorganisationen der Vereinten Nationen

Organisation
Sitz
Leiter

Sitz im
Rat

Anteil am
Gesamt-

budget der
Organisation

Beitrag
2020

in Mio. Euro

UNESCO
Paris 
Audrey Azoulay (Frankreich) seit November 
2017

1972–1976
1995–1999
2011–2015

 Pflicht-
beitrag

2,026

UNIDO
Wien 
Li Yong (China) seit 2013 

2005–2009 Pflichtbeitrag 
und freiw. 

Beitrag

0,659
+ 0,500 
(freiw. 
UNIDF)

Gesamt 3,185

A.4. Assoziierte Organisationen, Fonds und Institutionen

Organisation
Sitz
Leiter

Sitz im
Rat

Pflicht- oder 
freiwilliger 

Beitrag

Beitrag
2020

in Mio.Euro
CTBTO-PREPCOM
Wien 
Lassina Zerbo (Burkina Faso) seit 2013 

Pflichtbeitrag 2,963 ZAMG)

IAEO
Wien 
Yukiya Amano (Japan) bis 2019 
Rafael Mariano Grossi (Argentinien) seit 2019

1977–1979
1983–1985
1990–1992
1999–2001
2006–2008
2013–2015

Pflichtbeitrag 3,064
(inkl. 0,573 

Voraus-
zahlung  

Ende 2019) 

OPCW 
Den Haag 
Fernando Arias (Spanien) seit 2018

2008–2010 Pflichtbeitrag 0,458

Gesamt 6,485
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B. Sonstige globale Institutionen und Entitäten
B.1. Intergouvernementale Institutionen und Entitäten

Organisation
Sitz
Leiter

Pflicht- oder 
freiwilliger 

Beitrag

Beitrag
2020

in Mio. Euro
Arms Trade Treaty
Genf
Dumisani Dladla (Südafrika) seit 2015

Pflichtbeitrag 0,009

Geneva International Center for Humanitarian Demining 
(GICHD)
Genf
Stefano Toscano (Schweiz) seit 2014

Pflichtbeitrag 0,034

IHRA (vormals ITF)
Berlin
Kathrin Meyer (Deutschland) seit 2008

Pflichtbeitrag 
(zur Hälfte 
vom BMEIA 
getragen)

0,015 

OECD 
Paris 
Angel Gurría (Mexiko) seit 2006

Pflichtbeitrag 
und freiw. 

Beitrag

3,885

OIF 
Paris 
Louise Mushikiwabo (Ruanda) seit Jän. 2019 

Pflichtbeitrag 0,011

Regional Cooperation Council 
Sarajevo 
Goran Svilanović (Serbien) seit 2013 

freiw. Beitr. 
(Mindest-
beitrag)

0,050

Wassenaar Arrangement 
Wien 
Philip Griffiths (Neuseeland) seit 2010 

Pflichtbeitrag 0,017

Gesamt 4,021

B.2. Netzwerke sowie Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen

Organisation
Sitz
Leiter

Pflicht- oder 
freiwilliger 

Beitrag

Beitrag
2020

in Mio. Euro

ASEF
Singapur 
Karsten Warnecke (Deutschland) seit 2016

freiw. Beitr. 0,035

IHFFC 
Bern 
Thilo Marauhn (Deutschland) seit Februar 2017 

Pflicht-
beitrag

0,001
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Organisation
Sitz
Leiter

Pflicht- oder 
freiwilliger 

Beitrag

Beitrag
2020

in Mio. Euro

IKRK
Genf 
Peter Maurer (Schweiz) seit 2012 

freiw. Beitr. 0,610

IUCN
Schweiz 
Xinsheng Zhang (China), Präs, seit 2012
Bruno Oberle (Schweiz), GD, seit Juli 2020

freiw. Beitr. 0,010

JPO freiw. Beitr. 0,399

Gesamt 1,055

C. Europa

Organisation
Sitz
Leiter

Pflicht- oder 
freiwilliger 

Beitrag

Beitrag
2020

in Mio. Euro
Donaukommission 
Budapest 
Gordan Grlić Radman (Kroatien) seit 2017 

Pflichtbeitrag 0,149

Europarat 
Straßburg 
Marija Pejčinović Burić (Kroatien) seit 2019 

Pflichtbeitrag 5,155
 (incl. Pensionsfond, 
Youth Foundation, 

Venice Commission, ao. 
Budget; Kernbeitrag) 

ÖFZ / CFA 
Wien 
Dominique David (Frankreich) seit 2015 

Pflichtbeitrag 0,121

OSZE 
Wien 
Vorsitz 2020: Republik Albanien
Generalsekretär: Thomas Greminger (Schweiz) Juli 2017– 
Juli 2020; Vakanz bis Dez. 2020; seit 4. Dez. 2020 
 Generalsekretärin Helga Maria Schmied (Deutschland)

Pflichtbeitrag 
und freiw. 
Beiträge

3,195
 (Pflichtbeitrag)

 0,013
(Wahlbeobachter)

0,125
 (Projekte)

0,300
(Sekundierung)

1,871
 (SMM Ukraine)
Gesamt 5,504
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Organisation
Sitz
Leiter

Pflicht- oder 
freiwilliger 

Beitrag

Beitrag
2020

in Mio. Euro
EU ATHENA 
Brüssel 
Hans-Werner Grenzhäuser seit 2013 

Pflichtbeitrag 2,456

EU ISS 
Paris 
Gustav Lindström (Schweden) seit 2017

Pflichtbei-
trag (zu 

einem Viertel 
vom BMEIA 
 getragen)

0,028

EU SATCEN 
Madrid (Torrejón de Ardoz) 
Sorin Dumitru Ducaru (Rumänien) seit 2019

Pflichtbeitrag 
(zu einem 

Viertel vom 
BMEIA getra-

gen)**

0,085

Türkei-Flüchtlingsfazilität Pflichtbeitrag 1,000
Gesamt 14,498

D. Internationale Gerichts- und Schiedshöfe

Organisation
Sitz
Leiter

Pflicht- oder 
freiwilliger 

Beitrag

Beitrag
2020

in Mio. Euro

Internationaler Residual Mechanismus für die  
Ad-hoc-Strafgerichtshöfe (IRMCT)
Den Haag 
Carmel Agius (Malta) seit 2019

Pflicht-
beitrag

0,482

Internationaler Strafgerichtshof (ICC)
Den Haag 
Chile Eboe-Osuii (Nigeria) seit 2018 

Pflicht-
beitrag

1,914

Opfertreuhandfonds des Internationalen Strafgerichtshofs 
(TFV)
Den Haag
Mama Koité Doumbia (Mali) seit 2020

frw. Beitrag 0,015

Sondergerichtshof für die Residualaufgaben für Sierra 
Leone (RSCSL)
Den Haag/Freetown
Jon Kamanda (Sierra Leone) seit 2018

frw. Beitrag 0,010

1  Kombinierte Beiträge für Operativbudget und Pensionsbudget
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Organisation
Sitz
Leiter

Pflicht- oder 
freiwilliger 

Beitrag

Beitrag
2020

in Mio. Euro

Ständiger Schiedshof (PCA)
Den Haag 
Hugo H. Siblesz (Niederlande) seit 2012 

Pflicht-
beitrag

0,006

Internationale Komponente der Außerordentlichen Kammern in 
den Gerichten Kambodschas (UNAKRT)

frw. Beitrag 0,010

Internationale Meeresbodenbeörde (ISA) 
Kingston / Jamaica
Michael W. Lodge (Vereinigtes Königreich) seit 2017

Pflicht-
beitrag

0,059

Internationaler Seegerichtshof (ITLOS) 
Hamburg
Jin-Hyun Paik (Südkorea) seit 2017

Pflicht-
beitrag

0,093

Gesamt 2,589

2. Friedenserhaltende Missionen 
A. Finanzielle Beitragsleistungen 

Mission Pflicht- oder 
freiwilliger 

Beitrag

Beitrag 2020
in Mio. Euro

MINURSO Pflichtbeitrag 0,330
MINUSCA Pflichtbeitrag 5,308
MINUSMA Pflichtbeitrag  7,164
MONUSCO Pflichtbeitrag 6,800
UNAMID Pflichtbeitrag 2.857
UNDOF Pflichtbeitrag 0,397
UNFICYP Pflichtbeitrag 0,158
UNIFIL Pflichtbeitrag 2,800
UNISFA Pflichtbeitrag 1,556
UNMIK Pflichtbeitrag 0,219
UNMISS Pflichtbeitrag 7,230
UNSOS Pflichtbeitrag 2,331
Gesamt 37,150
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B. Entsendung von Personal
Seit 1960 war Österreich an mehr als 50 Missionen der VN, EU, NATO/PfP und 
OSZE beteiligt. Die Rekrutierung von Personal erfolgte durch das BMLV (Trup-
pen- kontingente und Militärbeobachterinnen und Militärbeobachter), das BMI 
(Poli- zistinnen und Polizisten), das BMJ (Richterinnen und Richter, Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte und Justizwache), das BMF (Sanktionenmonitorinnen 
und Sanktionenmonitore), das BMEIA (zivile Beobachterinnen und Beobachter 
und Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter), sowie die zuständigen Fachres-
sorts (Expertinnen und Experten). Die folgende Aufstellung enthält im Jahr 2020 
effektive Entsendungen (Stand 31. Dezember 2020):

Mission Einsatz Personalstärke

EUNAVOR MEDIrini seit 2020 6 Soldatinnen und Soldaten
EUAM Ukraine seit 2014 1 Polizist
EUFOR Althea seit 2004 305 Soldatinnen und Soldaten
EULEX Kosovo seit 2008 4 Polizistinnen und Polizisten
EUMM Georgia seit 2008 3 Militärbeobachterinnen und  

Militärbeobachter
EUTM Mali seit 2013 11 Soldatinnen und Soldaten
KFOR seit 1999 332 Soldatinnen und Soldaten
MINURSO seit 1991 5 Militärbeobachterinnen und  

Militärbeobachter
MINUSMA seit 2016 3 Stabsoffiziere
OSZE Feldoperationen 

Wahlbeobachtungen
26 Expertinnen und Experten  
(inkl. 12 Beobachterinnen und  

Beobachter bei SMM UKR)
RACVIAC seit 1999 1 Experte
RSM seit 2015 16 Stabsoffiziere und -offizierin
UNFICYP seit 1972 3 Stabsoffiziere
UNIFIL seit 2011 185 Soldatinnen und Soldaten
UNMIK seit 2014 1 Polizistin
UNTSO seit 1967 5 Militärbeobachterinnen und  

Militärbeobachter
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